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1 Einleitung

Die Gemeinde Utzedel beabsichtigt die Aufstellung des vorhabenbezogenen B€bauungs-
planes Nr. 2 für eine Photovolta¡k-Freiflåchenanlage 550 m nordwestlich der Ortslage
Utzedel. Das Areal befindet sich südwestlich der Bahnstrecke Stralsund - Neubranden-
burg - Berlin. Es ist nordwestlich von forst- und südlich von ¡ðndwirtschaftlichen Nutzflä-
chen umgeben.

Gemåß I 2a BauGB hat die Gemeinde Utzedel im Aufstellungsverfahren dem vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan Sondergebiet "Solarpark UÞedel' einen Umweltbericht als
gesondeften Teil der Begründung beizulegen, ín welchem die ermittelten und bewerteten
Belange des Umweltschutzes dargelegt werden. Im Umweltbericht sollen die Ergebnisse
der Umweltpr{lfung zusämmengefasst werden, welche im Rahmen der Aufstellung des
Bebauungsplanes ft¡r den Standort durchgeführt wurde. Der Aufstellungsbeschluss der
Gemeinde stammt vom 30.06.202L und wurde in der Sitzung der Gemeindevertretung
am 29,09.2021 geåndert.

Es erfolgt eine ausfi¡hrliche Bestandsaufnahme des gegenwärt¡gen Umweltzustandes so-
wie eine Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen der Aufstellung des Bebauungs-
plans auf die einzelnen SchuÞgúter.

Die grundsãEliche Notwendigkeit des Umweltberichts ergibt sich aufgrund des I 2 Absatz
4 BauGB. Der inhaltliche Umfang des Umweltberichtes ist in der Anlage I zum BaUGB

ers¡chtl¡ch.

Da Photovoltaik-Freiflitchenanlagen keine privilegierten Vorhaben im AuBenbereich im
Sinne des $ 35 BaUGB darstellen, ist die Auñstellung eines Bebauungsplanes notwend¡g.

Dabei soll die Flache als ein sonst¡ges Sondergebiet gemåß 5 11 Abs. 2 BaUNVO mit der
Zweckbestimmung fur die Nutzung emeuerbarer Energien als Photovoltaik-Freiflächen-
anlage (SO Photovoltaik) festgeseÞt werden.

Der Ausbau der emeuerbaren Energien gehört zu den entscheidenden strategischen Zie-
len der europËlischen und der nationalen Energiepolitik. In Deutschland soll im Rahmen
dessen der Anteil des aus emeuerbaren Energien erzeugten Stroms am Bruttostromver-
brauch bis 2030 mindestens 65 o/o betragen und bis 2050 soll der gesamte Strom in
Deutschland trei bhausgasneutral sein ( Erneuerbare-Energie-Gesetz 202 I ).

Damit diese Ziele erreicht werden, muss die Stromproduktion aus erneuerbaren Energien
massiv gesteigert werden. Dazu hat die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern
bereits zahlreiche Maßnahmen ergriffen. So ist Mecklenburg-Vorpommern das erste Bun-
desland, welches sich bereits heute rechnerisch zu 100 Prozent aus emeuerbaren Ener-
gien versorgen kann. Bis zum Jahre 2025 wird Mecklenburg-Vorpommern entsprechend
seinem Anteil am Bundesgebiet von 6,5 Prozent, auch 6,5 Prozent der elektrischen Ener-
gie der Bundesrepublik erzeugen.

Die Bedeutung des Klimaschutzes als eigenes Ziel in der Bauleitplanung wird seit dem

"Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes bei der Entwicklung in den St¿tdten und Ge-
meinden" (30.07.2011) und der Novellierung des BaugeseÞbuches unterstrichen. Die
vorliegende Planung ermöglicht es der Gemeinde UÞedel, t¡ber die Integration emeuer-
barer Energien in die stådtebauliche Planung, einen Beitrag zur Erreichung der quantita-
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tiven Ziele zum Ausbau der emeuerbaren Energ¡en in Mecklenburg-Vorpommem auf
kommunaler Ebene zu leisten.

Durch die Etablierung von extens¡vem Gr0nland und dessen dauerhafter Pflege innerhalb
der Photovoltaik-Freiflächenanlage wird ein wesentlicher Beitrag zur Aufìflertung der Flora
und Fðunà auf einem ärtenarmen, intensiv genutzten Acker erreicht.

Der gewåhlte Standort bietet wegen der günstigen geographischen Lage und dem Fehlen
entgegenstehender raumbedeutsamer Planungen und von Schutzgebieten, ideale Bedin-
gungen für die Gewinnung von Strom ãus Sonnenenergie. Unter diesen Pråmissen erg¡bt
sich das ståldtebauliche Erfordernis aus dem konkreten Ansiedlungswillen eines Vorha-
b€ntrãgers und der Flachenverfiigbarkeit.

Folgende Planungsziele sollen erreicht werden:
r Politisches Ziel ist die Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien an der Gesam-

tenergieproduktion und somit die Reduzierung des Anteils fossiler Energiegewin-
nung.

r NutZung einer intens¡v genut*en, landwirtschaftlichen Flåtche als Standort fUr eine
Photovolta i k- Freifl åchenanlage.

. AusschÕpfung des wirtschaftlichen Potenzials der Gemeinde Utzedel.
¡ Erzeugung von Strom aus Solarenergie und damit verbundene Reduzierung des

COr-Ausstoßes.
r NaturschuÞfachliche Aufwertung der Flächen durch die Anlage von extensiven

Grunflechen.
. Sicherung einer geordneten stËtdtebaulichen Entwicklung.

1.1 Kurzdarstellung dec Inhalts und der wichtigrten Ziele dec Bsuleitplans

Planungsziel der Gemeinde Utzedel ist die Schaffung der planungsrechtlichen Bedingun-
gen ftlr die Erzeugung erneuerbaren Energie durch die Enichtung einer Photovoltaik-
Freiflitchenanlage.

Im vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird die ftlr die Bebauung vorgesehene Flåche als
sonstiges Sondergebiet gemåtB 5 11 BaUNVO mit der Zweckbestimmung f{lr die Nutzung
emeuerbarer Energien als Photovolta¡k-Fre¡fl¿tchenanlage (SO Photovoltaik) festgeseÞt.

Das Plangebiet liegt im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, in der Gemeinde Utzedel.
Der Standort beñndet sich nordwestlich des Gemeindegebietes, 550 m nordwestlich der
Ortslage UÞedel. Der Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes umfasst das
Flurstück 31/7 (teilweise) der Flur 6 der Gemarkung Utzedel und erstreckt sich über eine
Flåche von 2,96 ha.

Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine intensiv landwirtschaftlich genuEte Flåche.
Die Fläche wird nordöstlich von der Bahnstrecke Stralsund - Neubrandenburg - Berlin
begrenzt. Zwischen dem Geltungsbereich und der Bahnstrecke verlåuft auf einer Litnge
von 600 m eine luckenhafte naturnahe Feldhecke. Die südliche Ecke des Sondergebietes
PVA, stößt an näturnahe FeldgehÖlze in lückigem Bestand. Beide Biotope sind gemåB

$ 20 NatSchAG M-V gesetzlich geschiltzt. [m Stiden, Sildwesten und Nordwesten wird
das Plangebiet weitestgehend von Ackerflêichen umgeben. Im Westen befindet sich in
50 m Entfemung ein Nadelwald. Die LandesstraBe 27L (Burow - Demmin) verltluft ca.
120 m nordöstlich.
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Es ist geplant, die Fläche als sonstiges Sondergebiet (SO Photovoltaik) nach $ 11 Abs. 2
BaUNVO ¡ruszuwe¡sen. Das Sondergebiet (SO Photovoltaik) dient der Gewinnung von
elektronischem Strom aus Sonnenenergie.

Bei der geplanten Photovoltaik-Freiflåchenanlage handelt es sich um linienförmige anei-
nandergereihte Module, die ebenerdig auf der freien Flåche aufgestellt werden. Zur Auf-
ständerung werden standardisierte, variabel fixierte Gestelle eingesetzt, die vorab in den
unbefestigten Untergrund gerammt werden. Mittels der Unterkonstruktion werden die
Photovoltaikmodule in einem bestimmten Winkel zur Sonne ausgerichtet. B€a den am
Vorhabenstandort geplanten, fest installierten Gestellen werden die Modultische mit einer
Neigungsausrichtung von 20 Grad gegen Stlden plaÞiert. Die Module werden zu Funkti-
onseinheiten zusammengefasst. Die Module werden zu Strängen untere¡nander verka'
belt. Diese werden unterirdisch gebündelt zu den Wechselrichterstationen gef{Jhrt. Meh-
rere Modultische werden in parallelen Reihen innerhalb der Baugrenzen des geplanten
Sondergebietes aufgestellt.

Zulässig sind die f{¡r den Betrieb einer Photovoltaik-Freiflächenanlage notwendigen bauli-
chen Anlagen wie Modultische mit Solarmodulen, sowie die fur den Betrieb erforderlichen
Nebenanlagen wíe Trafostationen, Wechselrichterstationen, Verkabelung, Wartungsflå-
chen, Zaunanlagen und Zufahrten.

Die Baugrenze f[ir die geplanten Modultische, Wechselrichter- und Trafostationen orien-
t¡ert s¡ch vorrangig an den Abstandsvorgaben des EEG (Verg0tungsregelung) unter Be-
rilcksichtigung naturschutzfachlicher und artenschutzrechtlicher Belange.

Abblldung l¡ Räumlkhcr Geltungsbcrclch (orangc Flåichc) dc¡ vorhabcnbczogenen Ee-
bauungsplanes Hr. 2, Stand 06.03,2022!

I vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr.2 "solarpark Utzedel" der Gemeinde Utzedel,
bearbeitet von stadtbau.architektên"b, Lutz Braun Architekt und Stadtplaner
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Lågc (rotcr Xrcls)

BezugspunK fflr die Höhe der ftlr den Betrieb der Photovoltaikanlage notwend¡gen baul¡-
chen Anlagen ist die GelåndehÖhe. Die maximal zulåssige l'löhe der Trafos betrågt
3,00 m riber Gelåindehohe. Die maximal zulåssige Höhe der Modultische wird auf 4,00 m
ûber Gelåndehöhe festgesetzt. Die Unterkante der Photovoltaik-Module muss eine Höhe
von mindestens 0,8 m über Geländeoberkante haben.

Àus versicherungstechnischen Gñlnden wird es erforderlich, die geplante Fl/-Anlage ein'
zuzåunen. Die Höhe wird 3,0 m über Oberkante Gelånde nicht ilberschreiten. Um einen
Durchschlupf fUr kleine Tiere zwischen Plangebiet und Umgebung Jedoch auch weiterhin
zu ermöglichen, wird im Sinne des Biotopverbundes eine Bodenfreiheit von mindestens
0,25 m eingehalten. Damit werden Barrierewirkungen, insbesondere für Klein- und Mit-
telsäuger, weitgehend vermieden.

Die Grundflåchenzahl (GRZ) betrågt 0,6, d. h. 60 9o des jeweiligen Grundsttlcks dûrfen
rJberbaut werden. Die Photovoltaikanlage ist nur innerhalb der durch Baugrenzen festge-
legten überba ubaren Grundstücksfläche zulåssig.

Innerhalb der SO-Fläche werden keine Wege angelegrt. VerkehrsmãBig erschlossen wird
der Bereich {lber die öffentliche GemeindestraBe Kastanienweg. Die Zufahrt erfolgt paral-
lel zur Bahntrasse. Es ist ein Einfahrtsbereich vom Kastanienweg Ecke RlngstraBe vorge-
sehen. Ëntlang des Kastanienweges befindet sich eine lückige Allee. FOr das Vorhaben
werden keine BÊtume gefållt. Es ist zu berticksfchtigen, dass Alleen gemðB 5 19 NatSchAG
M-V gesetzlich geschtltzt sind und im Falle einer Fällung ein Antrag auf Ausnahme zu
stellen ist. Au8erdem sind im Bereich der Überfahn der Wurzeln lm Bauzeitraum beson-
dere Vorkehrungen (Wur¿elbrtlcke) zum Schutz der Wu¡zeln bzw. der Allee (Stamm-
schutz) zu treffen.
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Die festgesetzte sonstige Nutzung der Photovoltaik-Fre¡flächenanlage ¡st auf maximal 40
Jahre inkl. Anschlussjahr ab lnkrafüreten des Bebauungsplanes ze¡tl¡ch begrenzt zulås-
sig. Nach der festgesetzten NuEungsdauer von 40 Jahren wird die Folgenutzung der Flã-
che als Flåche ftlr die Landwirtschaft (BauGE $ 9 Abs. I Nr. 18a) festgesetzt.

Die Errichtung eines Solarparks ist mit einem Eingriff in die Natur und Landschaft nach

$ 14 des BundesnaturschuÞgesetzes verbunden.

Bodenversiegelungen sind für die PV-Anlage nur sehr partiell erforderlich. Für die Module
selbst sind aufgrund der Rammtechnik keinerlei Bodenbefestigungen vorgesehen. Damit
beschr¿tnken sich die Eingriffe auf ein unbedingt notwendiges Maß.

Dennoch sind mit der Errichtung und dem Betrieb dieser Anlagen Auswirkungen auf den
Naturhaushalt und das Landschaftsbild verbunden.

r Unmittelbare (baubedingte) Auswirkungen auf den Standort in Folge der Anlage
von Verkehrsflåichen und Fundamenten sowie in Folge der notwendigen Erdarbei-
ten zur Kabelverlegung können Biotope, Habitate, Pflanzen- und Tierarten, deren
Lebensgemeinschaften, Fortpflanzungs- und Ruhestãtten sowie die Schutzgt¡ter
Boden und Wasser beeinträchtigt werden.

. Mittelbare Auswirkungen auf die Leistungsfahigkeit des Naturhaushaltes im Wirk-
bereich des Vorhabens, insbesondere auf die Vegetation durch eine kleinräumige
Verschattung durch die Module und eventueller Austrocknung, sowie auf die Fau-
na - Vögel, Amphibien/Reptilien und Fledermåuse - durch den Bau und Betr¡eb
der Anlage (Kollisionsrisiko, oþleich die Gefahr einer Kollision aufgrund der rela-
tiv geringen HÖhe und der kornpakten Eauweise der Anlage åu8erst gering ist,
Blendwirkungen durch Lichtreflexionen, Erwårmung der Module, eventuell nåchtli-
che Beleuchtung). Durch ihre Sichtbarkeit kann die PV-FFA unter Umstánden StÕr-
und Scheuchwirkungen bei Vogelarten hervorrufen.

. Auswirkungen auf Eigenart, Vielfalt und Schonheit des Landschaftsbildes. Die Pho-
tovoltaikanlage ft¡hrt aufgrund ihrer GrÖBe, ihrer Uniformität, der Gestaltung und
Materia lverwendun g zu einer Veränderung des Landschaftsbi ldes.

Im Plangebiet werden innerhalb der Photovoltaikanlage (Anlage von extensivem Grün-
land und Sicherstellung einer dauerhaften Pflege) MaBnahmen zur Vermeidung bzw. zu
Ausgleich und Ersatz vorgesehen.

1.2 Dar¡tellung der Zielc dc¡ Umwclt¡chutzes

Das BauGB regelt im Wesentlichen allgemeine Ve¡'fahrensfragen bei der Durchft.lhrung
von Planungsverfahren. Dennoch wird in $ I Abs. 6 Punkt 7f verlangt, die Nutzung der
erneuerbaren Energien bei der Aufstellung von Bauleitplånen besonders zu berucksichti-
gen, Ergänzend wird in $ la Abs. 2 gefordert, die Notwendigkeit einer Umwandlung
landwirtschaftlich genutzter FlËichen zu begründen.

In $ 2 Abs. 4 BauGB ist bestimmt, dass fflr Belange des Umweltschuf¿es nach $ 1 Abs. 6
Nr. 7 und $ la BauGB elne UmweltprUfung durchzuffJhren lst, in der die vorausslchtlidten
erheblichen Umweltwirkungen unter Bertlcksidrtigung der Anlage zum EauGB ermittelt
und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden.

Die Ziele des Umweltschutzes, die ftlr den Plan von Bedeutung sind, liegen
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. In der Beachtung der naturschutzfachlichen Belange der Vermeidung, Minimierung
und Kompensåtion vorãuss¡chtlicher Beeintråchtigungen des Landschaftsbildes
sowie der Leistungsfäh¡gke¡t des Naturhaushaltes gemãB 5 la Abs. 3 BauGB.

o In der Nutzung e¡ner Ackerflåche durch eine Photovoltaik-Freiflåchenanlage.
. In der Entwicklung von extensivem Grünland, vor allem zwischen den Solarmodu-

len und an den Råndern der PV-Anlðge, zur Schaffung von potenziellen Lebens-
räumen filr unterschiedliche Vogelarten.

o lm spðrsämen Umgang mit Boden bei der Entwicklung des Sondergebietes.

Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes wurden o.g. Ziele insbesondere durch Vermei-
dungsmaßnahmen und festgeseÞte KompensationsmaBnahmen berucksichtigt, wodurch
die Beeintråchtigungen der unterschiedlichen Schutzgi¡ter möglichst minimiert bzw. ver-
mieden werden kÖnnen.

Weiterhin wurden folgende FachgeseÞe und Fachplåne ber0cksichtigt:

Gesetz zum Schutz vor schådlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen,
Geräusche, Erschûtterungen und åihnliche Vorgänge (Bundes-ImmissionsschuÞgeseÞ
BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013 (gGBl. t S. 1274), das
zuleÞt durch Artikel 2 AbsaE 1 des Gesetzes vom 9. Dezember 2020 (BGBI. I S. 2873)
geåndert worden ist. Die Vorgaben des BImSchG dienen nach $ I (2) der integrierten
Vermeidung und Minderung schädlicher Umwelteinwirkungen durch Emissionen in Luft,
Wasser und Boden unter Einbeziehung der Abfallwirtschaft zur Absicherung eines hohen
Schr¡Þniveaus für die Umwelt. Durch Schutz- und VorsorgemaBnahmen gegen Gefahren
sollen erhebliche Nachteile und E€låstigungen vermieden werden. Umwelteinwirkungen
können gem. g 3 des BlmSchG u.a. durch Luftverunreinigungen, Erschütterungen, G€-
räusche, Licht oder Sffahlen vemsacht werden. Photovoltaik-Freiflåchenanlagen arbeiten
grundsåtzlich emissionsfrei. Lediglich Blendwirkungen sind generell möglich und deshalb
näher zu untersuchen.

Das Raumordnungrge¡cÞ (ROG) als Bundesgesetz definiert den umfassenden Rah-
men aus Handlungsoptionen und -bedingungen. innerhalb dessen Abwãgungen vorzu-
nehmen und Entscheidungen auf der Planungsebene zu treffen sind. Primåres Ziel ¡st es
u. a. ,unterschiedliche Anforderungen an den Raum aufeinander abzustimmen und die
auf der jeweiligen Planungsebene auftretenden Konflikte auszugleichen" (9 1 Ab6. 1 Satz
1). Im vorliegenden Fall ergibt sich ein Konflikt zwischen den konkurrierenden Nutzungen
der Landwirtschaft und Gewinnung von Erneuerbaren Energien. Die GrundsåÞe der
Raumordnung finden sich in $ 2 ROG. Das Gewicht der landwirtschaftlichen Nutzung
spiegelt Abs. 2 Pkt. 4 wider: ,Es sind die räumlichen Voraussetzungen ftlr die Land- und
Forstwirtschaft fûr die Nahrungs- und Rohstoffproduktion zu erhalten oder zu schaffen.^
Die geplante konkurrierende Nutzung entspricht den Grundsåtzen in Abs. 2 Pkt. 4: -Den
räumlichen Erfordernissen für eine kostengünstige, sichere und umweltverträgliche Ener-
gieversorgung (,..) ist Rechnung zu tragen."

Weiterhin angesprochen ist der GrundsðE in Abs. 2 Pkt. 6: ,Der Raum ist in seiner Be-
deutung filr die Funktaonsf¿thigkeit der Böden, des Wasserhaushalts, der Tier- und Pflan-
zenwelt sowie des Klimas einschlieBlich der jeweiligen Wechselwirkungen zu entwickeln,
zu sichern oder, soweit erforderlich, mÕglich und angemessen, wiederheeustellen.' Die-
sem GrundsaE entspricht die während des Bestehens der Anlage gegebene extensive
Grtlnlandwirtschaft der Fläche, die mit einer erheblichen Verbesserung der Biodiversität
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einhergeht, weíl z. B, kein Eintrag von Pestiziden und Düngemitteln mehr erfolgt und
eine Verdichtung durch landwirtschaftliche Maschinen unterbleibt.

In Abs. 2 Pkt. 6 wird weiter ausgefûhrt: ,Den räumlichen Erfordernissen des Klimaschut-
zes ist Rechnung zu tragen, sowohl durch MaBnahmen, die dem Klimawandel entgegen-
wirken, als auch durch solche, die der Anpassung ðn den Klimawandel dienen. Dabei sind
die reumlichen Voraussetzungen fÍ¡r den Ausbau der erneuerbaren Energien (- ) zu schaf-
fen."

Gesetz fllr den Vorrang Erneuerb¡rer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG

2021) vom 21. Juli 2014 (BGBI I S. 1065), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom
21. Dezember 2020 (BGBI I S. 3138) geåndert worden ist. Durch das GeseÞ soll insbe-
sondere im Interesse des Klima- und Umweltschutzes, u. a. eine nachhaltige Entwicklung
der Energieversorgung ermöglicht werden. Um das benannte Ziel zu erreichen, soll sich
der Anteil des aus erneuerbaren Energien erzeugten Stroms am Bruttostromverbrauch
bis zum Jahre 2030 auf mindestens 65 o/o erhöhen. Weiter werden die Kriterien der för-
dedåhigen Flåchen für Anlagen zur Ezeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie
im $ 48 Abs. I EEG benannt. Hierzu gehören Konversionsstandorte aus wirtschaftlicher,
verkehrlicher, wohnungsbaulicher oder militårischer NuÞung sowohl Flåchen, die längs
von Autobahnen oder Schienenwegen in einer Entfemung bis zu 200 Metern, gemessen
vom åuBersten Rand der befestigten Fahrbahn, liegen. Die FÖrdedähigkeit einer Fläche
entscheidet ma6geblich über eine Nutszung zur Erzeugung von erneuerbarer Energie auf
der Grundlage solarer Strahlungsenergie.

Die zu beritcksichtigenden Rechtsgrundlagen werden durch folgende Gesetze, Richtlinien
und Verordnungen in ihrer jeweils gültigen Fassung bestimmt.

EU-Recht

' FFH-RL - Richtlinie 92143/EWc
. VS-RL - Richtlinie 20A9/ß7leG

Bundesrecht
BArtSchV - Bundesa rtenschutzverordn un g

BBodSchG - Bundesbodenschutzgesetz
BBodSchV - Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung
BNatSchG - Bundesnaturschutzgesetz
BIrnSchG - BundesimmissionsschuÞgesetz
ROG - RaumordnungsgeseÞ
BaUGB - BaugeseUbuch
BaUNVO - Baunutzungsverordnung
Wl-lG - Wasserhaushaltsgesetz

Gesetze und Verordnung€n des Landes Mecklenburg-Vorpommern
o NatSchAG M-V - Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausfilhrung

des Bundesnaturschutzgesetzes ( Naturschutzausf{ihrungsgesetz)
o LWaldG - Landeswaldgesetz Mecklenburg-Vorpommern
r DSchG M-V - Gesetz zum SchuÞ und zur Pflege der Denkmale im Land Mecklen-

burg-Vorpommern ( Denkmalschutzgesetz)
. LBodSchG M-V - Gesetz über den Schutz des Bodens im Land Mecklenburg-

Vorpommern ( Landesbodenschutzgesetz )

s
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a
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. LUVPG M-V - GeseÞ riber die Umweltverträgl¡chkeitspnifung in Mecklenburg-
Vorpommern

. LBauO M-V - Landesbauordnung Mecklenburg'Vorpommern
¡ LWaG M-V - Wðssergesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommem
. KV M-V - Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern
. HauptsaEung der Gemeinde Utzedel in der Fassung vom 20.03.2020

Die Gesetze und Verordnungen gelten jeweils in ihrer leffigtJltigen Fassung zum Ze¡t-
punkt der Aufstellung des Planes,

1.3 übergeordnete Pl¡nungên

Aussagen zu den Zielen und Grundsåtzen der Raumordnung werden im Rahmen der Be-
gründung betr¿chtet. An dieser Stelle wird daher auf weitere Betrachtung der genannten
Planwerke verzichtet.

Das Lrnde¡raumentwicklungrprogrumm l{ccklenburg-Vorpommern (tEP -ll-V
2016) ordnet die raumbezogene Rahmenplanung f{ir die nachhaltige und zukunftsfahige
Entwicklung des Landes im lnteresse seiner Menschen. Für die betreffende Fläche ist kei-
ne raumordnerische Festlegung ausgewiesen.

Das LEP M-V 2016 verweist unter dem Punkt 5.3 "Energie' auf den Ausbau erneuerbarer
Energien. Unter Abs. t heiBt es: "Filr den weiteren Ausbau emeuerbarer Energien sollen
an geeigneten Standorten Voraussetzungen geschaffen werden (...) Freiflächenphotovol-
taikanlagen sollen effiz¡ent und flËlchensparend enichtet werden. Dazu sollen sie verteil-
neF¿nah geplant und insbesondere auf Konversionsstandorten, endgültig stillgelegten
Deponien oder Deponieabschnitten und bereits versiegelten Flåchen errichtet werden.
Landwirtschaftlich genutztê Flächen dürfen nur in einem Streifen von 110 Metem beider-
seits von Autobahnen, Bundesstraßen und Schienenwegen ftir Freiflächenphotovolta¡kan-
lagen in Anspruch genommen werden'

Im Regionalen Raumentwicklungsprogramm Mecklenburgische Seenplatte (RREP MS
2011) ist ftlr die Flåche des Plangebiets keine raumordnerische Festlegung dargestellt.
Das Plangebiet liegt auBerhalb des Vorranggebietes fiir Naturschutr¿ und Landschafts-
pflege. Die am nordostlichen Rand des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes verlaufen'
de Bahnstrecke, ist Teil des vorhandenen überregionalen Schienenn€tzes.

Photovoltaik (6)
Das Ziel 6 beschreibt Ausschlussgebiete ftlr die Sonnenergienutzung. Da keine Vorrang-
gebiete sowie Flåichen ftir Rohstoffgewinnung in Anspruch genommen werden, treffen
diese Kriterien nicht auf das Plangebiet zu.

ZusåÞlich sind bei der Prtifung der Raumverträglichkeit von Photovoltaik-
Freiflächenanlagen auBerhalb der aufgeftthrten freizuhaltenden Rãume, Gebiete und
Standorte insbesondere sonstige Belange des Naturschut¿es und der Landschaftspflege
und der Landwirtschaft (...) zu berilcksichtigen. Dle angrenzenden natumahen Feldge-
hölz-Biotope werden weder bertthrt noch beeintråchtigt. Der Flåchenverlust fttr die Land-
wirtschaft kann aufgrund der geringen FlåichengröBe und der zeitllch terminierten Nut-
zung der Flåche für die Energiegewinnung vernachlðssigt werden, zumal der Landwirt
durch ein weiteres Betätigungsfeld in seiner wirtschaftlichen Tätigkeit unterstfltzt wird.
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Rückbau (9)
Bei allen Vorhaben der Energie€rzeugung, Energieumwandlung und des Energietranspor-
tes sollen bereits vor lnbetriebnahme Regelungen zum Ri¡ckbau der Anlagen bei Nut-
zungsaufgabe getroffen werden. Der komplette Rflckbau erfolgt nach max. 4O lahren,
Dieser wird privatrechtlich geklärt und ist finanziell abgesichert.

Fortschreibung des Programmsatzes 6.5 (5) zu Windenergieanlagen (202f )
Das Plangebiet liegt auBerhalb des Eignungsgebietes ftir Windenergieanlagen Nr. 2 Utze-
del,

lm sachlichen TeilflåichennuÞungsplan des Planungsverbandes Demmin-Land (1999) ist
das betreffende Plangebiet nicht als Sondergebiet filr Windenergieanlagen ausgewiesen,
Ein wirksamer Flächennutzungrplan wurde bisher nicht aufgestellt.

1.4 Vorgehen¡wai¡ezurUmweltprüfung

Der erste Schritt der Umweltprüfung besteht in der Bestandserfassung und -bewertung.
Die Angaben und Aussagen dazu basieren auf der Bestandserhebung des Ist-Zustands im
Plangebiet, da ein rechtskräftiger Bebauungsplan nicht besteht,

Im zweiten Schritt erfolgt die prognostizierte Darstellung der Entwicklung des Umweltzu-
sti¡nds unter Betrachtung der einzelnen Wirkfaktoren des Vorhabens, welche zu einer
Beeintrãchtigung der Schutzgüter im Plangebiet fiihren kÖnnen. Hierzu werden zunåchst
die wesentlichen Merkmale des Vorhabens und seine Vorhabenbestandsteile erÌåutert.
Angaben zum geplanten Vorhaben wurden der Begnlndung rf des vorhabenbezogenen
Bebauungspla ns entnommen (stadtba u.a rchitekten'þ 08. 03. 20 22 ).

Darauf auftauend folgt die schutzgutbezogene Prognose zur Entwicklung des Umweltzu-
standes bei der Durchführung der Planung sowie im Falle der Nichtdurchführung der Pla-
nung (Nullvariante). Im Fall der Durchftlhrung der Planung werden alle moglichen Beein-
trächtigungen schutzgutbezogen analysiert und ihre Erheblichkeit gegenüber dem jewei-
ligen Schutzgut ermittelt.

Nachfolgend werden MaBnahmen zur Vermeidung- bzw. Verringerung von Umweltauswir-
kungen identifiziert und unvermeidbare Konflikte des Vorhabens ermittelt. Im nåichsten
Schritt sind geeignete naturschutzfachliche Kompens¿tionsmaBnahmen herauszuarbei-
ten, die den verbleibenden Konflikten entgegenwirken und die Beeintråchtigungen aus-
gleichen bzw. die beeinträchtigten Elemente und Funktionen in geeigneter Art und Weise
erseÞen und wiederherstellen. Es erfolgt eine vollståndige biotopbezogene Erfassur¡g der
Eingriffe, denen entsprechende Ausgleichs- und ErsatzmaBnahmen gegenribergestellt
werden, um die Auswirkungen dieses Bebauungsplanes zu kompensieren.

Als methodische Grundlage fur die Durchftihrung der Eingriffsregelung werden die "Hin-weicê zur Eingriffsregelung" (HzE llecklenburg-Vorpommern, Neufaceung
2018) verwendet.

Dar{lber hinaus werden weitere Leitfäden, welche insbesondere auf den Umgang mit PV-

Anlagen abzielen, benicksichtigt. Dies ist zum einen der ,,Leitfaden zur Berlickeichti-
gung von Umweltbelangen bei der Planung von PV-Freiflächen-anl¡gen" des
Bundesamtes frlr UmweltschuF¿, Naturschutz und Reaktorsicherheit (2007), welcher im
Rahmen eines Monitoring-Vorhabens entstand, um die Wirkungen der Vergütungsrege-
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lungen des EEG auf den Komplex der Stromeeeugung aus Solarenergie (insbesondere
der Photovoltaik.-Freiflåchen) wissenschaftlich und praxisbezogen zu untersuchen. Þes
Weiteren wird die Unterlage -Naturschutzfachliche Bewertungsmethoden von Frei-
flächenphotovoltalkanlagen' (BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ 2009) der Ermittlung
der vorhabenbezogenen Umweltauswirkungen zugrunde gelegt, welche einen Überblick
über mögliche und tatsåchliche Auswirkungen von PV-Anlagen auf Naturhãushðlt und
Landschaftsbild schafü .

2 Eeschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen
2.1 Bestandsaufnahme de¡ UmwelÞustandes
2"1.1 Schutzgut Mensch, insbesondere die menschliche Gesundheit

Das Plangebiet selbst ist nicht bewohnt. Es handelt sich um eine landwirtschaftlich ge-
nutzte Fläche, auf der keine Nutzungen zum dauerhaften Aufenthalt von Menschen vor-
handen sind. Die nächsten Wohnbebauungen befinden sich 180 m nordÖstlich an der
L 271 und 215 m südlich in der Ortslage Utzedel. Nordwestlich liegt in 1.100 m Entfer-
nung der Ortsteil Dorotheenhof. Nordöstlich befindet s¡ch ¡n e¡ner Entfernung von 520 m
das Bundeswehrdepot Ost, mit Wirtschaftsgebåuden und öffentlichen Gebåuden.

Einrichtungen fúr die menschliche Gesundheit, wie etwa Krankenhåuser oder Kuranstal-
ten, befinden sich nicht in der Umgebung. Das Flangebiet befindet sich auBerhalb jegli-
cher Vorbehalægebiete. Von einer Vorbelastung des Plangebietes ist sowohl durch die
landwirtschaftliche Nutzung als auch durch die verkehrsbedingte Belastung durch die Ei-
senbahnstrecke Stralsund-Neubrandenbr.lrg-Berlin auszugehen. Das Plangebiet besitzt
aufgrund der landwirtschaftlichen Intensivnutzung eine geringe Bedeutung ftir das
Schufzgut Mensch.

2.1.2 Schutzgut Tlere, Pflanzen und dle blologlsche Vlelfalt

Anhand der vorhandenen Biotopausstattung lassen sich Aussagen zum Bestand der Fau-
na ableiten. Es ist davon auszugehen, dass das im Plangebiet anzutreffende Arteninven-
tar dem derzeitig anzutreffenden Biotoptypen entspricht. Auf eine detaillierte Erfassung
der im Untersuchungsraum auftretenden Ïerarten wurde aufgrund der strukturarrnen
Flilchenbeschaffenheit des Plangebietes und das daraus zu erwartende Artenspektrums
verzichtet. Infolgedessen wird das Vorkommen der genannten Artengruppen im Untersu-
chungsraum anhand eines Worst-Case-Szenarios angenommen und alle möglichen Wir-
kungen des Vorhabens betrachtet. Sollte durch das Vorhaben und dessen Wirkfaktoren
eine Betroffenheit jener Artengruppe festgestellt werden, die sich nicht über Vermei-
dungsma8nahmen beheben lassen, sind detaillierte Kartierungen durchzuftihren, die den
aktuellen Artbestand und demnach die tats¿ichllche Betroffenheit abbilden.

Aufgrund der vorherrschend offenen, weitråumigen und intensiv genutzten Ackerland-
schaft im Planungsraum ist mit einem Çpisch offenland-bezogenen ubiquitãren Artenbe-
stand zu rechnen. Ein Vorkommen von störungsempfindlichen Arten kann mit hinreichen'
der Sicherheit ausgeschlossen werden.

Es finden sich angrenzend und in unmittelbarer Nåhe zu dem Geltungsbereich des Be-
bauungsplanes, eine naturnahe Feldhecke (entlang der Eisenbahnstrecke) sowie ein na-
turnahes Feldgehölz südwestlich des Plangebietes). Diese Biotope kÖnnen zeitweilig Aus-
gleichs- oder Asylfunktionen ftlr Aften bieten, die störungs-, wltterungs- und saisonbe-
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dingt Nahrungs- und Lebensraumengpåsse in der übrigen Agrarlandschaft abpuffem und
ilberdauern.

Avifaunc
Ackerfluren stellen die individuen- und artenärmsten Vogellebensräume dar, Als Vertreter
der Avifauna fúr diesen Biotoptyp kann man die Feldlerche (Alauda ¿rruensisl erwarten,
da sie grogflåch¡g strukturarme Flächen bevozugt, die anderen Vogelarten kein Aus-
kommen bietet. Die Feldlerche meidet ihrerseits aber Gehölzstrukturen. Die Gr¡uamm€r
(Emberiza citrinella) bevozugt auch offene Landschaften wie Ackerland, wobei sie Flã-
chen mit einer hohen Vielfalt von angebåuten Kulturpflanzen pråferiert. Als Singwarte
sind Gehölzstrukturen fur d¡e Grauammer unentbehrlich, diese Gehölzstrukturen ermögli-
chen gleichzeitig auch anderen baum- oder buschbn¡tender Vogelarten das Besiedeln der
Feldfluren. Zu den steten Begleitern gehört unter anderem die in Staudensåumen bril-
tende Gold¡mmer (Emberiza citrinellal, die ebenfalls an ein gewisses Minimum an Ge-
hölzstrukturen gebunden ist.

Säugeticre
Agrotope zeichnen sich durch eine Vielzahl von Kleinhabitaten aus, so dass Tiere mit
recht unterschiedlichen Ansprüchen hier leben können. Neben dem Feldhasen zeigen
auch Kleinsäuger wie WaldspiÞrnaus, Feldspitzmaus und Zwergrnaus eine engere Bin-
dung an Agrotope. Fledermåuse nutzen vor allem die Unearstrukturen der natumahen
Feldhecke als Orientierungshilfe und Nahrungshabitat. Das Vorkommen kleiner Fleder-
mausa¡ten wie Rauhhautfledermaus (Pipistrellus nathusir) und Zwergfledermaus (Pipr-
strellus pipistrellus), ist m@lich. Als Beutegreifer sind Fuchs (Vulpes vulpes) und Stein-
marder (Martes foina) als ubiquitår einzustufen.

Pflanzen
Das eigentliche Plangebiet wird intensiv landwirtschaftlich genuffi. Eine nennenswerte
Segetalflora findet sich nur sp¿irlich. Folgende Biotoptypen sind anzutreffen:

Tabelle t: Blotoptypen lm nåheren Umfeld dec Plangeblctes

14.7.10 (OVE)
12.1.1 (ACS)
1.8.5 (WKX)
2.7.1 (BBA)
2.3.2 (BHS)
2.1.2 (BL!4)

Z¡hlen- und
Buch¡tabencode

618
820
820

Statuc¡

Bahn / Gleisanlaoe
Sandacker
Kiefernmischwald trockener bis frischer Standorte
Alterer Einzelbaum
Strauchhecke mit Überschirmuno
Mesoohiles Lauboebûsch

K¡rtiereinhcit

'E 20 - geseÞllch geschiltztes Blotop nach E 20 NatSchAG M-V

$ 19 - geseÞlich geschrifüe Allee oder Baumrelhe n¿ch g 19 NatSchAG M-V

E 18 - geseÞllch geschtlÞte Båume nach $ 18 NatSchAG M-V

¡ t¡t¡oes¡rr FüR uMwELT, NATURSCHUTZ UND GEoLoGIE/ I'tRsc. (2010): Antettung fiJr dte

Kartlerung von B¡otoptypen und FFtl-Lebensråumtyp€n ln Mecklenburg-Vorpommem. Giistrow.

Die Biotoptypenkartierung frlr das PG erfolgte durch einen Mitarbeiter von Pl-AltlUNG
kompakt LANDSCHAFT im November 2021. AuBerdem wurden die Daten der Biotopkar-
tierung des LUNG M-V berücksichtigt.
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Die nachfolgende Abbildung ze¡gt d¡e Lage der B¡otoptypen im nãheren Umfeld der ge-
planten PV-FreiflåchenanJage. Es wird durch die Anlage ausschlieglich der Acker in An-
spruch genommen. In der Karte werden die Biotoptypen durch Codierungen (Ki¡zel)
dargestellt [entsprechend der Anleitung für die Kartierung von Biotoptypen und FFH-

Lebensraumtypen in Mecklenburg-Vorpommem (2013), des Landesmtes flir Umwelt
NaturschuÞ und Geologie].

Abbildung ¡: Überslchtskarte der Eiotoptypen lm näheren Un¡fsld dcr PV.Frdñåt*ren-
a nla ge "Sola rpa rk Utzedel -, l(an€ngrund lagc 6AlA- HV

Wald
Nordwestlich und westl¡ch des BP befinden sich Waldflachen. Sie zahlen zur Forstabte¡-
lung 4205. Nordwestlich der Flåche SO1 grenzt eine Aufforstung ðn. Westlich der Teilflå-
che wächst ein Nadelwald, mit einem dicht geschlossenen Bestand aus ålteren (Alter >
50 lahre) Kiefern und Fichten. Er gehört dem Biotoptyp 1.8.5 an.

Feldgehölze
Unmittelbar an das Plangebiet grenzend, befindet sich entlang der Bahntrasse eine na-
turnahe Feldhecke. Dieser Biotoptyp ist nach $ 20 NatSchAG M-V geschützt. Die Abbil-
dung zeigt die Ausdehnung der Feldhecke laut GAIA-i4V, als hellgrtlne Linie. Das Biotop
wurde 2003 kartiert. Aktuell erstreckt sich die Feldhecke weiter entlang der Bahntrasse
bis zum Ende des Flurstücks 31/7 (dunkelgrtlner Doppelpfeil). Südwestlich an das Son-
dergebiet angrenzend und ebenfalls nach g 20 geschtiÞt, befindet sich eine Gehölz- bzw.
Strauchgruppe. 90 m weiter sûdwestlich befindet sich eine weitere geschtltzte Gehölz-
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Einzelbliume
In beiden Gehölzbiotopen befindet sich eine dominante Eiche.

Acker
Das Vorhabengebiet und die östlich und südlich der Grenze des BP anschlieBenden Flã-
chen sind als intensiv bewirtschafteter Acker gekennzeichnet. Er wird dem Biotoptyp
t2.L. L Sandacker zugeordnet.

Verkeh r¡- und Ver¡orgungsanbgen
Nordöstlich des Vorhabenstandortes verlaufen direkt angrenzend die Bahnstrecke
Stralsund - Neubrandenburg - Berlin und in 100 m Entfernung die L 271.

2.1.3 Schutzgut Fläche, Boden, Wasser, Klima und Landcchaft

Gemtlß der naturråumlichen Gliederung Mecklenburg-Vorpommerns liegt die Gemarkung
Utzedel in der Landschaftszone ,,Rückland der Mecklenburgischen Seenplatte (3)'. Das
mit einem großen Flächenanteil im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte vertretene
RrJckland der Mecklenburgischen Seenplatte (3) urnfasst den geffimten zentralen Be-
reich, der durch wellige Grundmorånen, durch eingelagerte Täler von Tollense und Pe€ne,
das Becken von Malchiner und Kummerower See sowie durch einige Endmoränenzüge
gekennzeichnet ist.

Die Landschaftszone gliedert sich in folgende Gro8landschaften:
- Oberes Peenegebiet (31)
- Oberes Tollensegeb¡et (32)

Das Plangeb¡et l¡egt jeweils zur Hälfte im 
"Oberen 

Peenegebiet (31)' und im ,,Oberen Tol-
lensegebiet (32)". Es gehört jeweils zur Hålfte zur L¡ndschaftseinheit .Kuppiges Peene-
gebiet mit Mecklenburger Schweiz (310f und "Kuppiges Tollensegeb¡et mit Werder
(320)".

Boden
Nach der Bodentlbersichtskarte des LUNG (1:500.000) befindet sich das Vorhabengebiet
innerhalb der Bodengesellschaft 13, die aus Tieflehm-Fahlerde und Parabraunerde-
Pseudogley (Braunstaugley) besteht. Es handelt sich um Grundmoränen mit Stauwasser-
und/ oder Grundwassereinfluss. Das Gelande ist eben bis wellig.
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fbHHung tlr luuug Eodcñübcrddrt¡hrrtc, 1¡5OO.OOO, mlt DrrrtGllung dcc Pl¡ngGblGü,
Qu€ltsr Ctl^ ll-Y

Das Substrat lm Plang€blet wlrd durch Sand dcr Hocfif,åche (gb¿lf,wlatll) g€prðgt.

IISOO,O0O, mlt Þrr¡tClung dc. PhngpblGi+
$Ëllc: ettl ll-Y

Die Ackerzahlen líegen zwischen 17 und 23. Die Bodenklassen reicfien von Sand, Ober
schwach þhmlgon Sd, btu zu lehmig€rt Sand. D€r Zustand bzw. dle Bodenstufe llegtt
duchgeñend be¡ gerlngêr bis nüttþrer Ertragsfähþkelt. Der Boden ¡st natfi Karte 4
Schutrrvtlrdigkeit des Bodens dee Grund- und Obarfrrchanwassên; dar arsten Fortsúrei-
bung des gutachüichen l¡ndschaftsrahmenpl¡nes im Phngebiet einem Bereich mit hoher
bis sehr hoher Schutæy{lrdigkeit zugeordnet

)

)
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Abblldung 5! Auszug Bod€ngchåtzung, mlt Ackêrzahlen, Quell€: CA¡A ll-V

Wa¡¡er
Das Grundwasser ist nach der Karte 6 Schutzwrirdigkeit des Grundwassers (Teilbewer-
tung: Schuffi.rnktion der Deckschichten) der ersten Fortschreibung des gutachtlichen
Landschaftsrahmenplanes, im Geltungsbereich einem Bereich mit mittlerer bis hoher
Schutzwürdiqkeit zugeordnet. Es gibt zahlreiche FlieBgewässer wie z. B. die Tollense und
den Augraben, der stldwestlich des Plangebietes verlåuft.

Das Plangebiet befindet s¡ch au0erhalb der TrinkwasserschuÞzonen. Der Grundwasser-
flurabstand liegt im nordwestlichen Teil zwischen 5 - f0 m und im s{tdÖstlichen Teil bei
über 10 m.

4@
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Abbildung 7r Auszug Grundwasserflurabstand, Qucllc: Kartenportel LUIIG H-V

Oberflåchengewåsser sind innerhalb des Plangebietes n¡cht vorhanden. Das nächstgele-
gene Ob€rflåchengewåsser ist der 1,3 km westlich verlaufende Augraben. Das nåchste
größere Oberflachengewâsser ist die 3,6 km nordÕstlich verlaufende Tollense.

Klim¡
Das Plangebiet wird innerhalb der Mecklenburgischen Se€nplatte der niederschlagsbe-
nachteiligten Kategor¡e zugeordnet. Nach Betrachtung der Einflussgrößen Hangne¡gung,
Bodensubstrat und Niederschlagserosivitåt, ist laut GLRP MS, die potenzielle Wasserero-
sionsgefãhrdung im Offenland gering, aber vorhanden.

Das Klima in der Region, besonders um das Peenetal, ist úberwiegend geprägt durch
håufige Nebelbildungen (Strahlungsnebel), Kaltluftansammlungen sow¡e erhöhter Frtth-
und Spãtfrostgef¿thrdung und gehört zur Klímastufe mäBig trockenes Klima.

Die mittleren Jahresniederschlage ft¡r das Gebiet liegen bei etwa 600 mm. Das Plangebiet
befìndet sich in einem übenriegend gut durchltlfteten Bereich. Es herrscht ein Freiluftkli-
ma,

Lrnd¡chaft
Die Landschaftsbildanalyse erfolgt vomehmlich nach den Kriterien Vielfalt, Eigenart und
Schönheit. Zusåtzliches wurde das Kriterium ilaturnühcl Kulturgrad gewËhlt. Die
Vielfalt der Landschaft ergibt sich insbesondere durch den Wechsel verschiedener Flð-
chennuÞungen und Landschafts€¡€menten. Die Eigenärt w¡rd durch die landschafrstypi-
schen Besonderheiten natürlicher oder kultureller Art geprågt. Landschaftliche Schonheit
ergibt s¡ch aus einer harmon¡schen Gesamh¡irkung der jeweiligen Landschaft auf den
jeweiligen Betrachter.

Landschaften werden als ästhetisch empfunden, die
. Vielfåltig strukturieft sind,
. sich durch NaturnËihe auszeichnen, sowie

I
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Das Kriterium Natum¡¡he/ Kulturgrad beinhaltet die Art und das Ausma8 der menschli-
chen Beeinflussung bzw. den Ausprägungsgrad eines natum¿rhen, urspr{¡ngl¡chen Cha-
rakters.

Das Plangebiet liegt nach der Karte I Schutzwürdigkelt des Landschaftsbildes der ersten
Fortschreibung des gutachtlichen Landschaftsrahmenplanes in einem Bereich mit mittle-
rer bis hoher Schutzwilrdigkeit des Landschaftsbildes. Das Gebiet weist durch die im Vor-
dergrund stehende Ackernutzung eine geringe Vielfalt auf und ist wenig strukturiert.

Die Flåche befindet sich im Landschaftsbildraum M - 9 Buschmühler Wald. Dieser wird
gekennzeichnet durch ein bewegtes Relief und einen lichten Waldkomplex mit Buchenl
Eschenbestand. GrÕBtenteils herrscht aber aufgeforsteter Fichten-Kiefembesfand vor.
Letzteres trifü auch auf den Wald am Rande des Plangebietes zu. Das Gebiet ist stark
anthropogen beeinflusst und besiÞt keine besonderen SchOnheiten,

Nach den Bewertungsb@en des Kartenportal Umwelt Mecklenburg-Vorpommern für das
Landschafrsbildpotenzial wird die abschlieBende SchuÞwllrdigkeit als hoch eingestuft.

t 
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Das Vorhabengebiet befindet sich nicht innerhalb der Kernbereiche der L¿ndschaftlichen
Freiräume.

2.1.4 Schutzgut kulturelle¡ Erbe und ¡on¡tige Sachglltcr

B¡u- und Bodendcnkmale
Nach den Angaben des öffentlich zugånglichen Portal GAIA M-V befinden sich keine Bo-
dendenkmale lnnerhalb des Vorhabengebletes sowie seiner Umgebung. Auch die Kane
der DenkmalschuÞbehÖrde des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte (@oPortal LK
MSE) zelgt kelne Bodendenkmale an.
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Kulturelle¡ Erb€
Es befinden sich keine Kultur- oder sonstige Sàchgt¡ter im Plangebiet und dessen Umge-
bung.

2.1,5 Wech¡elwirkungen zuvi¡chen den Schutzgf¡tern

Die SchuÞguter stehen lm ståndigen Austausch untereinander und beeinflussen sich ge-
genseitig. Aus diesem Grund ist eine Betrachtung der Wechselwirkungen rlber die isolier-
te Betrachtung der einzelnen Schutzgüter hinaus voeunehmen.

Die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgiltem sind untersch¡edlich ausge-
prägt. Diese hêingen von der Wertigkeit und der Vorbelastung der einzelnen SchuÞgûter
und von der lntensitåt sowie der Empfindlichkeit der Wechsel-beziehungen ab.

Für das Plangebiet ist eine deutliche anthropogene Beeinflussung aller SchuÞgilter fest-
zustellen. Die Wertigkeit der Schutzgüter und die jeweiligen Empfindlichkeiten sind relativ
gering. Die bestehenden Wechselwirkungen zwischen den SchuÞgütem sind ebenfalls als
übenaiegend wenig empfi ndl ich gegenü ber Beeintrachtig ungen zu bewerten.

2.2 Emi¡¡ionen
2.2.1 Vcrmeidung yon Emicaionen ¡owie der rachgerechte Umgang mit Abfällen

und Abwü33orn

Derzelt entstehen im Vorhabengebiet kaum verkehrs- oder anlagenbedingte Emissionen.
Innerhalb des Geltungsbereiches findet gelegentlich Maschinenlårm durch Landmaschi-
nen, Måhfahrzeuge etc. statt.

Die Emissionen nach Durchfûhrung der Planung beschrånken sich auf den MotorenlËlrm
der wenigen Warnrngs- und Pflegefahzeuge,

AbfËtlle und Abwasser werden nach UmseÞung der Planung durch die Anlage nicht anfal-
len, evtl. durch Wartungspersonal verursachte Abfåille werden ordnungsgemåtB entsorgt.

Das Niederschlagswasser versickert vor Ort.

Durch Photovoltaikanlagen kann es zu visuellen und optischen Emissionen kommen. Die-
se wären (siehe,NaturschuÞfachliche Bewertungsmethoden von Freilandphotovoltaikan-
lagen' von GFN Kiel, GFN-Umweltplanung Bayreuth, im Auftrag des Bundesamtes fär
Naturschutz, Bonn, 2009, Punkt 3.7):

l. Lichtreflexionen än streuenden Oberflåchen (FV-Module),
Die Module wie auch die Tragekonstruktionen von PV-FFA reflektieren einen Teil

des Lichts. Auf den Modulen ist die Reffexion des einfallenden Lichtes naturgemäB uner-
wünscht, da die Reflexion des Lichtes einem Verlust an energetischer Ausbeute der Son-
nenenergie gleichkommt. Aus wirtschaftlichen Grtlnden wird die Reflexion des einfallen-
den Uchts somit mögllchst geringgehalten. Dennoch ist die Reflexion von Ucht nicht voll-
ståndig vermeidbar.

Modeme, speziell fUr die PV-Nutzung entwickelte Antireflexbeschichtungen (sog.

"Solarglas") können die solare Transmission, d. h. den Anteil der durch das Glas dringen-
den Solarstrahlung, auf tiber 95 9o steigern und damit die Reflexion der GlasoberflËlche
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unter 5 o/o bringen. Insgesamt dürfte der Gesamtänte¡l des reflekt¡erten Lichtes Jedoch
deutlich höher liegen, da neben der Glasoberflåche auch die Grenzschicht Glas/Silizium
reflektiert.

Durch die Ausrichtung der Module zur Sonne sind nicht alle Flächen in der Umge-
bung zu gleichen Teilen betroffen. Neben den Modulen können auch andere Konstrukti-
onselemente (2. B. metallische Oberflachen der Halterungen, Trägersysteme etc.) Ucht
reflektieren. Aufgrund der Vielzahl dieser Elemente und der relativ unsystemàtischen
Ausrichtung dieser zumeist kleinteiligen Bauteile zum Licht sind Reflexionen in die ge-
samte Nachbarschaft möglich aber nur von geringer Intensitåt.

2, Lichtreflexe von spiegelnden Oberflåchen wie Metallkonstruktionen oder glatten Glas-
oberflächen (wie Metallzåune, Modulhalterungen)

Im GegensaE, zur i. d, R, gestreuten Reflexion von Ucht ohne lnformationsgehalt
wird hierunter die bildliche Widerspiegelung von sichtbaren Teilen der Umwelt an den
Glasoberflåichen verstanden. Das Phänomen der "Unsichtbarkeit" 

(2. B. durch Transpa-
renz), das fûr die Vogelwelt z. B. bei Anflug an Glasfassaden eine besondere Gefahren-
quelle darstellt, trifft auf il/'Module nicht zu, da diese nicht transparent und lichtun-
durchlåssig sind, so dass keine diesbezltglichen Beeintråchtigungen zu erwarten sind.

Das Spiegelungsverhalten der Modultypen ¡st stark abhångig vom gewählten Þla-

terial. lm GegensaE zu Modulen aus amorphem Silizium kÕnnen bei ungünstigem Ucht-
einfall insbesondere bei der Dtlnnschichttechnologie (donne Trågerschicht zwischen zwei
Glasscheiben) starke Spiegelungen auftreten.

3. Anderungen des Spektral- und Polarisationsverhaltens des reflektierenden Lichtes
Die Reflexion von Licht an Oberflächen kann die Polarisationsebenen des reflek-

tierten Uchtes åndern. Sonnenlicht ist unpolarisiert, allerdings entsteht auch durch das
Streulicht am blauen oder bedeckten Himmel ein (fUr den Menschen nicht sichtbares)
charakteristisches Muster teilweise polarisierten Uchts, das abhåingig vom Stand der
Sonne ist. Viele Tergruppen können die Polarisationsebene des Lichtes wahmehmen und
nutzen diese zur Orientierung im Raum. Dies gilt z. B. ftir viele Vögel und Insektenarten.

Trifü Sonnenlicht auf ein transparentes, nichtmetallisches Medium (2. B. eine
Glasplatte oder Wasseroberflãche), so wird es zum Teil reflektiert und zum Teil im Medi-

um gebrochen, Das reflektierte L¡cht hat die Eigenschaft, dass es teilweise polarisiert ist,
wobei Polarisationsgrad und -winkel vom Einfallswinkel des Uchtes, dessen Wellenlånge
sowie vorn Brechungsindex des venrendeten Materials abhängen. Bei einem bestimmten
Einfallswinkel (sog. BREWSTER-Winkel) ist das reflektierte Lichtbündel vollståndig linear
polarisiert. Dieser Winkel liegt bei Glasoberflechen bei etwa 53o, bei Wasseroberflãchen
bei rund 56o, so dass diese sich diesbezüglich nur wenig unterscheíden.

4. Beleuchtung
Die Beleuchtung der Fläche wird sich auf einzelne Leuchtkörper m¡t Bewegungsmelder
beschrånken. Eine d¿uerhafte Beleuchtung ist nicht geplant. Es gibt keine Auswirkungen
auf Fauna und Landwlrtschaft.

Wesentliche Belastungen durch zusätzliches Verkehrsaufl<ommen aufgrund des Vorha-
bens sind nicht zu erwarten.
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3 Entwicklung be¡ Durchführung und Nichtdurchfiihrung der Planung
3.1 Wlrkungsprognose

Ursachen von erheblichen Beeintråchtigungen auf die zu untersuchenden Schutzgüter
können bau-, anlage- und betriebsbedingte Wirkfaktoren sein. Die in der nachfolgenden
Tabelle aufgeführten Wirkfaktoren wurden fúr die Wirkungsprognose des vorliegenden
Bebauungsplans herangezogen.

T¡belle Z: ltlögliche Eeeinträchtigungen der Schutzgüter durch die geplante PV-FFA "So-
larpark Utzedel"

Flåcheninanspruchnahme
(Bodenversiegelung, Bo-
denumlagerung, Aufbau
der Module)

Schutzgut Pflanzen
Biotoofu nktion. Biotooverbundfu nKion und Habitat-funktion

Einzåunung
(FlêichenenÞug, Barriere-
wirkung)

Visuelle Wirkung

Temporäre Geråusche,
Erschütterungen, stoffli-
che Emissionen

Schutzgut Mensch, insbesondere die menschliche Gesund-
heit

Auñrctsr¡dc
Wldúekbæn

' GroBflächige, baubedingte Schådigung der vorhan-
denen Vegetationsdecke durch Befahren, Verlegen
von Leitungen

Es kommt zu einer direkten Veränderung von Vegetations-
und Biotopstrukturen. Aber die angestrebte Nutzungsum-
wandlung von intensiv genutztem Acker zu extensiv ge-
nutztem Grünland ist oositiv zu beweften.

. Verlust von siedlungsnahen Freiräumen
r Verlust von Flächen mit Bedeutung fur die land-

schafts-bezogene Erholung
. Veränderung der Erreichbarkeit, Zugånglichkeit und

Erlebbarkeit von siedlungsnahen Freiråumen und Er-
holungs-flächen

Diese Beeinträchtigung ist zu vernachlåssigen, da die Ei-
senbahntrasse bereits eine wirksame Barriere darstellt, die
den Zugang ohnehin erschwert.

r Minderung der Erholungseignung von siedlungsna-
hen Frei-råurnen und Erholungsgebieten durch tech-
nische Überpragung.

Diese Beeinträchtigung ist nicht von Relevanz, da das Plan-
gebiet keinen siedlungsnahen Freiraum darstellt. Aufgrund
der intensiven landwirtschaftlichen Nut'zung und der ,,Barri-
erewirkung" der Eisenbahntrasse ist die Flåche fUr die land-
schaftsbezooene Erholuno nicht zuoänolich.

r Beeintråchtigungen des menschlichen Wohlbefindens
durch den Baubetrieb

Diese Beeinùachtigung ist zu en¡raften, da die Erschließung
über die L 27L, die Leistenower StraBe und die RingstraBe
erfolgt. Diese StraBen sind zumindest teilweise mit Wohn-
bebauung gesäumt sind. Das Zentrum der OrGlage Utzedel
bleibt jedoch,,ausqesgart".

llõgllctË Bcc¡¡ü¡üdr$gumcar
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Überdeckung deÉ Bodens
(Beschattung, Verånde-
runo des Bodenwasser-

Flåcfien i nanspruch na hme
(Bodenverslegelung, Bo-
denumlagerung, Aufbau
der Module)

Temporåre Geräusche

Stoffliche Emisslonen

Überdeckung von Boden

{Beschattung, Vertlnde-
rung des Bodenwasser-
haushaltes)

Bodenverdichtung Nachhalüge Verãnderung der abiotischen Standort-
faktoren (2. B. zunehmende Staunässe) und damit
Verãnderung der Vegetationszusãmm€nsetzung,
Diæ gilt es vor allem bei dem in sfldöstlicher Rich-
tung ânstehenden Boden (lehmiger Sand) zu ver-
meiden.

a

' Kleinflãchiger Verlust von Vegetationsstandorten
durdr Versiegelung

Aufgrund der jeEigen Nutzung als intensiv genuffier Acker-
standort und in Anbetracht des geringen Versiegelungsgra-
des ist dieser Punkt zu vernachlåssigen.

. Mõgl¡chenreise Beelntrãchtigung angrenzender (ver-
blei bender) Biotopstrukturen d urch den Baubetrieb

Hierbei ist insbesondere an die Feldgehölze entlang der
Bahntrasse und angrenzend auf dem Acker, sowie die Ka-
stanien in Nåhe der Zufahrt gedacht, die aber in ausrei-
chendem Sicherheitsabstand zu der B€trlebsflåche llegen,
die es beiden Baumaßnahmen zu schüÞen gilt.

¡ Beeintrilcfrtigung von Vegetationsbestånden durch
Aufbringen Standort untypischer Substrate (2. B.
Sdrottermaterial) beim Bau von BaustraBen

Verlust und Beeintrådrtigung von Arten und Lebens-
rãumen (2. B. bel Beanspruchung von Ackerflðchen
mit Bedeutung als Lebensraum)
Verãnderung / Störung angrenzender (verbleiben-
der) fierlebensrãume (Gehölzstrukturen mit den
Såumen)

I

a

e Baubedingte Störung / Vertreibung von Teren durch
Baulãrm

Betriebsbedi n gte Bê€intrãchtigu n gen durch Lårmem issionen
sind be¡ den derzeitigen Standards von PV-

Freifl itchenanlacen nidrt zu erwarten.

sd¡utzgr¡tTlcr€
Bir*ooñ¡nffikin und llúiiat-funktion

¡ Beeinträchtigung und Veranderung von Vegetations-
bstånden

Beeintrådrtiounoen sind nur im Einzelfall zu envaften

. Verãnderung des Artenspektrums
Durch Ucfrtmangel verursachte dauerhafte vegetationsfreie
Berelche slnd aufgrund des Einfalls von Streullcht auszu-
schlieBen. Nach Schneefall sind die Flãchen unter den Mo-
dulen oft zum, Teil scfineefrei, so dass die Vegetation z. B.

dem Frost ausgesetzit bzw. weiterhin lichtexponiert ist und
somit anderen abiotisd¡en Standortfaktoren unterlieqt.

Verãnderung der Habitateignung ftlr wårme' und
trockenheitsliebende Arten wie Heuschrecken und
Wildbienen



t.lnußfüeriôt; rslnb€nbs. Aeberr¡çp¡ntù.2derGsÍrúì&t Þerbl SmúrgetÈa'Sobrycf Uæf 21

Bodenverdichtuno

Bodenversiegelung

Einzåunung

Visuelle Wirkung

Ucht
(Polarisation des reflek-
tierten Uchtes)

haushaltes)

r Verlust von Räst- und Nahrungshabitaten
. Vedust von Brt¡thabitaten

r Anlagebedingte Mortalitãt oder Verletzung von Te-
ren durch Lockwirkung der Moduloberflåchen

Anlagebedingte Mortalitåt oder VerleEung von Tieren durcfi
die Lockwirkung der Moduloberflåchen (Verwechslung der
Module mit Wasserflãchen) ist deaelt nlcht abschlieBend
möglich. Eine Risikobewertung frlr kleinere, ñugfåhige In-
sekten ist derzeit nicht mðglich. Beeintrãchügungen von
Vögeln sind nur im Einzelfall zu erwarten (2. B. be¡ schlech-
ten Sichwerhaltnissen)

r Lidrtemissionen wåhrend der Bauarbeiten

Dieser Punkt ist zu vemachlãssigen, da es sich im vorlie-
genden Fall um einen Acker und nicht um eine Mager- und
Trockenrasenveoetation handelt.

Verånderuno der Bodenstruktur/des Bodenoeflloest

¡ Verlust und Minderung der nat{lrlichen Bodenfunkti-
onen (Lebensraumfunktion, Regelungs- und Spei-
cherfunktion, Puffer- und Fltterfu nkdon)

Durch die Neuversiegelung durdr Einrammen der ffähle ftlr
die Modultischaufstånderung und den Bau der Trafostation
sowie der Tellverslegelung durch dle Anlage der Zuwegung
gehen widrtige Bodenfunktionen unweigerlich verloren.
Aber durch die geplante extensive Gr{lnlandnutzung unter
und zwischen den I'lodulrelhen erfahren dle Bodenfunktio-
nen - im Gegensae zu der aktuellen Nutzung - eine Auf-
wertuno!

Sóutz$t Eoden
bþtþúo t*rËrar¡rnñnk$on, Spddpr- wd Regn¡ldons
fr¡nktion wr Böden

¡ EnEug von t€bensråumen
. Isolation und Fragmentierung von Tierpopuhtlonen

und Habitatstrukturen
Zur Gewåhrleistung der Kleintierdurchlåssigkeit wird der
umgrenzende Zaun einen Bodenabstand von mindestens
25 cm auftveisen. Der Zaun stellt somit fllr Kleinsåuger der
Feld- urd Wiesenflur oder auctr Reptilien (u. a. Blindschlei-
cfre) keine Barriere dar.

r Verlust und Veränderung von faunistischen Funkti-
onsbeziehungen durch Barrierewi*ung der Anlage
(2. B. Trennung von Teillebensräumen wie Tagesein-
stånde, Ãsungsflåchen oder Jagdgeblete und Wild-
wechsel)

Fflr Fledermåuse, RastvÕgel oder sonstige Nahrungsgãste
entsteht kein erhöhter Verlust von Jagd- oder Nahruqgsflå-
dren, vielmehr erhöht sich das Nahrungsangebot aufgrund
der extensiven Grûnlandnutzuno.

)
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Bodenversiegelung
Bodenverdichtung

Stoffliche Emissionen

Bodenerosion

Flêidren I na nsDruchnah me/

überdeckung von Boden

Bodenversiegelung

Stoffliche Emissionen

r Verlust von Flåchen mit Retentionsfunktion
Diese B€eintråchtigung iËt zu vemðchlåsslgen, dä mlt dem
Grünland - im GegensaÞ zur aktuellen Nutzung - die Re-
tentionsfunktion vielmehr erhöht wird und es zu einer Ab-
fluswezðoeruno des Nlederschlaos kommt.

Sdrr¡tzgr¡t Wasecr
GrunórærsúuEfr¡nklion und Regulttktnsñ¡nkktn im
l¡n&ôeft $regsartn trhelt

o Belastung des Bodens durch Schadstoffeintrag
. Verånderung der natürlichen Bodenfunktionen

Beeintråcfrtiounoen sind nur im Einzelfall zu erwarten.

r Verlust und Minderung der natflrlichen BodenfunKi-
onen (Lebensraumfunktlon, Regelungs- und Spei-
drer-fu nktion, Puffer- und Filterfu nktion)

Da nicht in die Gelãndegestalt eingegriffen wird, spielt diese
Beeintråcfitiouno keine R.olle

und damit Verlust und Minderung der nattlrlichen
Bodenfunktionen (Lebensraumfunktion, Regelungs-
und Speicherfunktion, Puffer- und Filterfu nktion)

r Verlust des Retentionsvermögens
Diese Beeintråchtigung trifü nicht zu, dð es vielmehr zu
elner Verbesserung des Retentionsvermögens mlt einem
verzttgerten Abfruss von Niederschlagswasser aufgrund der
oanziåhrio oeschlossenen Veoetationdecke kommt!

Technische übemraouno von Landschafu blldraumena

Sóutzgrfr tãnddrãfr / LåndsûäËiH
t¡n&draffildñ¡nktui

. Verãnderung des Mikroklimas unter den l.lodulen
aufgrund von ÜberdeckungseffeKen und ebenso
flber den Modulen durch Wãrmeabgabe

o ReduzierungvonKaltluftproduktion
r Stðrung von Kaltluft- und Frischluftbahn

Beeintråchtigungen sind aufgrund des kleinräumigen Ein-
oriffes und des Umlandes nicht zu erwarten.

r Verlust klimarelevanter Strukturen
¡ Verminderung der Strahlungsverhältnisse

Beeintr¿tchüounoen slnd nicht zu enflarten.

Sôutzgut l$ma
KlimdscñÊ rnd h¡ftlrvobnlsôÊ Ar¡soleidrfr.lnktirtn

. Belastung des Grundwassers durch Schadstoffein-
trag

. MinderungderGrundwasserqualititt
Die Rammpfåhle werden etwa 1,60 m tief in den Erdboden
getrieben, so dass Beeintrãdtigungen des Grundwass€rs -
der Grundwasserspiegel befindet sich mind. 5 m lefe -
durch die Rammpfahle weitgehend ausgeschlossen werden
kann-



FlÊtchen ina nspruchnahme/
Visuelle Wirkung

L¡dlI
(Uchtref,exe)

visuelle Wirkung

. Verlust von Bodendenkmalen
r Tecfinische tlberprågung im Umfeld gesch{lÞter oder

sch0tzenswerter Kultur-, Bðu- und Bodendenkmäler
und damlt Verilnderuno der oualitativen Ausoräouno

Kultur- und ¡orffie Saús{lÞr

Beeintrådrtigung der åsthetischen Wahrnehmung
der Landschaft durch optiscfre StÕrrelze
Beeintrådrtigung durch Reflexionen (Helligkeit der
Flëlchenì

a

a

(Ma8stabsverlust, Dominanz technischer Elemente)
und damit Veränderung der qualitativen Ausprägung
(Vielfalt, Eigenart und SchÕnheit) von Landschafts'
bildritumen.
Verlust oder überprågung von L¡ndschafts- und
Ortsb¡ld prãgenden und oder kulturhistorisch bedeu-
te nden [¡ ndschaftsausschnitten u nd -elementen.
Verlust Woischer LandnuEunosformen.a

I
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Die gröBten möglicfren Beeinträchtigungen lassen sich auf die B¡upha¡c zurflck-ftlhran.
Durci die Baufahneuge kommt es kur¿fristig zu einer Verkehrs¿unahme sorvie Licht- und
Uirmemlsslonen. Durch die Baumatnahme wird es zu einer Verkehrszunðhme kommen.
Diese ¡st jedoch nur temporãr und wird somit nicfrt als erheblich eingeschatzt.

Bez{lglldr der Anlagc lst festzustellen, dass zur AuÊtänderung der Modultlsche ledlglich
Leichtmetallpfosten in den Boden gerammt werden. Keine zusåt¿liclæ Versiegelung ist
notwendlg. Auf den Metallpfosten wird elne Lelchtmetallkonstruktion befesdgt, auf der
anschlieBend die Module befestigt werden. Diese Form der Installation frlhrt dazu, dass
bei elnem mÕglichen Rltckbau der l.lodultische nach Abhuf der NuÞung der Anlage keine
dauerhaften oder nachhaltigen Eingriffe in den Boden verbleiben und das Plangebiet in
se¡nen derzeitlgen Zustand zurückgeftlhft werden kann. FOr die Aufstärderung der So-
larmodule wird eine GæamWersiegelung (korrelierte RrnkWersiegelung) von 0,05 96 der
GRZ angenommen. Ft¡r dle Errichtung der Trafostaüon kommt es zu elner Neuverslege-
lur¡g von intensiv genutzten AckerflËchen. Insgesamt belãuft sidr die Vollversiegelung auf
eine FlachengrðBê von 27,00 m2. Die Teilverslegelung durch die (Schotter-)Wege (Zuwe-
gung zum Bètriebsgelånde) entspricht einer Flådre von 2.162,34 mr.

Betrleb¡bedlnot sollen die Grûnflächen unter den Modul$schen, die aktuell keiner Ver-
siegelung unterliegen, extensiv durch Beweidung oder Mahd bewirtsdraftet werden (2. B.
ein- bis zweimalige Mahd im Jahr ohne Eintrag von Dtngemitteln urd unter Bertlcksldrti-
gung der Hauptreproduktionszeiten der Brutvögel bei der Wahl des Zeþunktes). Störun-
gen durch die Mahd werden aufgrund der ohnehin im direkten Umfeld stattfindenden
landw irtschaftl idren Bewi rtschaft un gen nicht enrartet.

)

tæ
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3,2 Prognose bel DurchfÍlhrung der Planung
3.2.1 SchuEgut Menrch, incbesonder€ d¡e menschl¡che Gesundheit

In Bezug auf Erholung hat das Plangebiet und die angrenzenden Bere¡che keine regionale
Bedeutung fur die Sicherung der Erholungsfunktion der Landschaft,

Die nächste schutzbedurftige Wohnbebauung befindet sich in ca. 5,5 km nordwestlicher
Richtung (Demmin). Lediglich die Wohnbebauung von Utzedel befindet sich in Nachbar-
schaft (ca. 180 m) zu der geplanten PV-Freiflächenanlage. In diesem Abstand zu den PV-

Modulen sind Lilrmemissionen bzw. elektromagnetische Felder nicht relevant. Blendwir-
kungen auf die Wohnbebauung durch Reflexionen der Sonneneinstrahlung auf den So-
larmodulen können in dieser groBen Entfemung ausgeschlossen werden, lediglich fi¡r die
Ortschaft UÞedel kann dies nicht gånzlich ausgeschlossen werden. Der Kastan¡enweg
und die Bahntrasse können diese Blendwirkung,,abmildern'.

Die für den Bau von Solarmodulen eingesetzten Materialien stellen zudem sicher, dass
die Sola¡zellen einen möglichst hohen Anteil des einfallenden Lichtes in Energie umwan-
deln. Es werden deshalb Frontgläser mit einer sehr hohen Transmission und damit niedri-
gen Reflexionen eingesetzt. Durch die strukturierte Oberflåche des Frontglases kommt es
zu einer diffusen Reflexion, die selbst bei direkter Sonneneinstrahlung, ab einem Abstand
von 20 m, nicht als Blendung, sondern ledigllch als Auflrellung der Moduloberflåche
wahrgenommen wird. Blendungen und Reflexionen der in Richtung Süden aufgeständer-
ten Solarmodule sind zeitlich stark begrenzt. Sie sind in den späten Nachmittags- und
Abendstunden zu erwãrten, wenn der Einfallswinkel der Sonnenstrahlung gering ist. Zu
diesem Zeitpunkt sind die Reflexionsanteile der kristallinen Module grÖßer als bei senk-
rechten Einfallswinkel.

Erhebliche zusåÞliche Beeintråchtigungen flir das Schutzgut Mensch sind durch die Um-
setzung der Maßnahmen des Bebauungsplanes nicht zu erwarten.

3.2,2 Schutzgut Tiere, Pffanzen und die biologitche Vielfalt

Tiere
Die Aufrieizung der Moduloberflåchen kann insbesondere bei ktthler Witterung zu einer
Lockwirkung fur Fluginsekten führen, im Extremfall sind auch Schildigungen oder Tötung
von anfliegenden Kleintieren durch die Wãrme denkbar. Von den ,,aufgeheizten' Modul-
oberflÉtchen kann durchaus eine Attraktivitätswirkung ftlr die Vögel ausgehen (2. B. zum
morgendlichen,Auñ,v¿lrmen" ).

Die ausschließlich betriebsbedingt auftretenden Beeintråchtigungen durch elektrische
oder magnetische Felder sind aufgrund der geringen GröBenordnungen bei dem der¿eiti-
gen Standards von PV-FFA ft¡r den Arten- und Biotopschutz unbedeutend.

Untersuchungen bei Solaranlagen in Thüringen belegen, dass die Solaranlagen zur Brut-
zeit regelmåBig von Arten besiedelt werden, die Offenland, Halboffenland, Gebåude und
Felsen bewohnen. Untersuchungen belegen, dass nachweislich folgende Vogelanen des
Offenlandes die H/-FFA als Bruthabitat nuÞen. wie Hausrotschwanz, Bachstelze, Wachol-
derdrossel, Feldlerche, Goldammer, Grauammer, Braunkehlchen, Wiesenpieper, Bðum-
pieper oder Bluthånfling. Diese Arten benötigen nicht unbedingt grÕßere Gehölze im Brut'
revier. Die aufgestellten Module edüllen die vertlkalen Funktionen im Gebiet als Singwar-
te, Ansitz, RuheplaE und zur Revierüberwachung (Überblick). Auch KomforWerhalten,
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wie Sonnenbad, ist auf den Modulen möglich. Unter und neben den Modulen stehen ge-
nllgend Freiflilchen zur Nahrungssuche und Nestanlage zur Verfügung. Baubedingte tem-
poräre Beeintr¿ichtigungen sind daher zu minimieren. Andere Arten, die gröBere Offen-
landbereiche benötigen, werden den Nahbereich der Anlage eher meiden, da f0r diese
Arten das Untersuchungsgebiet ohnehin aufgrund der ,,Zerschneidung" (Bahntrasse und
L 27L im Nordosten) eher ,,uninteressant" ist.

Neben den brtltenden Arten ist auch zu vermuten, dass vor allem SingvÖgel die PV-FFA

zur Nahrungsaufnahme aufsuchen. Im Herbst und Winter werden sich aller Wahrschein-
lichkeit nach grÖ0ere Singvogelbestånde, wie Hånfling, Sperling oder Goldammern auf
den Flgchen auftialten, da schneefreíe Bereiche unter den Modulen bevorzugte Nah-
rungsbiotope darstellen.

Arten wie Mäusebussard oder Turmfalke nutzen die Anlagen als Jagdrevier, da ein attrak-
tives Angebot an Kleínsåugern zu vermuten ist.

Hinweise auf Störungen durch Lichtreflexe oder Blendwirkung liegen nicht vor. Von eini-
gen terr¡torialen Vogelerten, wie Buchfink, Bachstelze oder Elster, ist bekannt, dass diese
vermeintliche Widersacher im Spiegelbild attackieren können. Ein derartiges Verhalten ist
nicht auszuschlieBen, hat in der Regel jedoch keine nachteiligen Folgen fr¡r die betroffe-
nen Individuen.

Die Gefahr einer Kollision erscheint aufgrund der relativ geringen Höhe und der kompak-
ten Bauweise einer Anlage åu8erst gering. Hinweise auf Kollisionsereignisse in bemer'
kenswertem Umfang gibt es bislang nicht. Kollisionen aufgrund des versuchten Hindurch-
fliegens sind aufgrund der fehlenden Transparenz der Module sicher auszuschlieBen.

Durch ihre Sichtbarkeit kðnnen ry-FFA unter Umstånden Stör- und Scheuchwirkungen
hervorrufen. Dies gilt insbesondere fur Wlesenvögel. Der Effekt wird ma$geblich von der
Höhe der Anlage und dem Vorhandensein weiterer Vertikalstrukturen wie die Gehölz-
strukturen bestimmt. Aufgrund der relativ geringen Gesamthöhe ist kein weiteichendes
Meideverhalten zu erwãrten. Etwaige Störungen sind somit auf den Aufstellbereich und
die unmittelbare Umgebung beschränkt.

Im Hinblick auf Insekten können zumindest auf nicht anges¿tten FlÊlchen mit heterogener
Vegetation durchaus anspruchsvollere Arten vorkommen, wobei sich diese tagsíiber vor-
wiegend in besonnten Bereichen aufhalten, während die beschatteten Bereiche weitge-
hend gemieden werden. Tierarten, die eine Photovoltaik-Anlage nach der Bauphase be-
siedeln, finden einen aufgrund der Úberschirmung unterschiedlich beschatteten Lebens-
raum bereits so vor. Eine Beeintråchtigung lässt sich daraus nicht ableiten.

Auch andere flugfahige Insektenarten wie Lauf- oder Blaftkafer fliegen nach polarisiertem
Licht und können angelockt werden. Signifikante Beeintråchtigungen kÕnnen durch all-
gemeine Energieverluste oder eine Beeintrachtigung des Fortpflanzungserfolges, z. B,

durch Eiablage auf den Modulen, eintreten. Im Extremfall wåre bei relativ groBen Arten
beirn Auþrall auch eine Schådigung mÖglich. Untersuchungen, die derartlge Effekte bele-
gen könnten, sind jedoch nicht bekannt.

Durch die Einzåiunung ist es gröBeren Tierarten, wie Wildschein, Reh, Rotwild nicht mehr
möglich, den Bereich einer Freiflächenanlage zu betreten. Somit können neben dem Ent-
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zug dieses Teillebensraumes auch Verbundachsen und Wanderkorridore unterbrochen
$úerden, wäs im vorl¡egenden Fall durch die Eisenbahntrasse ohnehin nicht gegeben ist.

Dadurch, dass die Unterkante der Einzäunung im Mittel 15 bis 20 cm über dem Gelånde
liegen muss, ist die Durchlåssigkeit für Arten wie Feldhase, Fuchs oder Dachs gewåhrleis-
tet.

Pflanzen
Aufgrund der Bewegung der Sonne werden bei freistehenden Modulen nicht alle Flåchen
dauerhaft und gleichmåBig beschattet. In Bezug auf die Modulflåche werden relativ groBe
Flächen teilweise verschattet, insbesondere bei tiefstehender Sonne. Die Mindesthöhe der
Module von rd. 0,8 m über Grund bedingt, dass durch Streulicht in alle Bereiche unter
den Modulen ausreichend Licht fúr die pflanzliche PrimårproduKion zur Verfilgung ge-
stellt wird. Durch Lichtmangel verursachte dauerhafte vegetationsfreie Bereiche sind so-
mit nur in extremen Ausnahmefållen zu erwarten.

3.2.3 Schutzgut Flåche, Boden, Wrsser, Klima und L¡nd¡¿:lraft

Schutzgut Fltche
Das Vorhaben überplant 2,96 ha landwirtschaftliche Flãche und ermöglicht die Errichtung
einer Photovoltaik-Freiflåchenanlage zur Produktion von Strom aus regenerataven Ener-
gien. Mit der vorliegenden Planung werden der LandwirBchaft momentan verfi¡gbare Fl¿i-

chen entzogen. In dieser Zeit kann sich durch Bodenruhe und die extênsive Grilnlandnut-
zung unter der PV-FFA der Boden regenerieren und steht später ft¡r die landwirtschaftli-
che Nutzung wieder zur Verfügung.

Mit der Planung geht ein relativ geringer Versiegelungsgrad (ca. 7 o/o) einher, da in den
planungsrechtlichen FestseÞungen ausdrücklich geregelt wird, dass die Module nicht mit
Stein- oder Betonfundamenten, sondem mittels Leichtmetallpfosten aufgestellt werden.
Hierdurch wird nur ein Bruchteil der Flåiche tatsächlich versiegelt. Trotzdem bringt die
Überplanung der Flåche eine, wenn auch leicht umkehrbare. technische Überprägung mit
sich.

Weiterhin f{lhrt die [Jberbauung mit PV-Modulen zu einer Zerschneidung der bisher un-
zerschnittenen Pla nfleche,

Der Verlust landwirtschaftlicher NuÞflitche stellt einen Eingriff in das Schutzgut dar. Ie-
doch ist die Versiegelung sehr gering und die Umwandlung in landwirtschaftliche Flächen
nach Auslaufen der NuÞung möglich. Insofem ist der Eingriff als gering zu bewerten.

Schutzgut Boden
Die vorhandenen Btiden sind durch die intensive Nutzung der Landwirtschaft als anthro-
pogen stark beeinflusst zu bewerten.

Baubedingt sind gravierende Eingriffe in den Boden notwendig. Insbesondere durch die
schweren Baufahrzeuge (Materialtransport, Erdarbelten) kommt es zu Bodenbeeintråch-
tigungen durch Verdichtungen, Verfestigunçn und überlagerungen des natflrlich ge-
wachsenen Bodens mit Baumaterial und Bodenaushub. Dies b€rifü sowohl die Bauablau-
fe (2. B, Transport, Lagerung und Aufstellung der Module) als auch die Verlegung der
Erdkabel. Durch das Einhalten der Regeln der Technik und der vorgeschlagenen Vermel-
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dungs- und SchutzmaBnahmen können Beeintr;ichtigungen weitestgehend ausgeschlos-
sen werden.

Mit der Errichtung der PV-Anlage werden im Bereich der Zufahrt und der geplànten Ne-
benanlagen Versiegelungen und Teilversiegelungen stattfinden, die eine Beeinträchtigung
der natrirlichen Bodenfunktionen zur Folge haben.

Mit der festgesetzten GRZ von 0,6 ist eine Überbauung von 60 o/o der Flåche als SO PV
mit Solarmodulen und zugehörigen Nebenanlagen zulässig. Da die Module lediglich mit
Metallpfosten in den Boden gerammt werden, kommt es zu keiner dauerhaften Flåchen-
versiegelung. Es wird eine Versiegelungspauschale von 0,05 o/o der mit Solarmodulen
belegten Fläche als Versiegelung bilanziert.

Durch die Überschirmung des Bodens wird der Niederschlag (Regen, Schnee, Tau) unter
den Modulen reduziert. Dies kann zu oberflåchlichem Austrocknen der Böden fthren. Die
unteren Bodenschichten dürften durch die Kapillarkraft des Bodens weiter mit Wasser
versorgt werden.

Die Bereiche unter und zwischen den Modulreihen werden, soweit sie im Bestand unver-
siegelt sind, als extensives Gninland entwickelt und im Rahmen des Betriebes der Anlage
fortlaufend erhalten, wodurch die Bodenfunktion ¡n we¡ten Teilen des Plangebietes. im
Gegensatz zur jetzigen NuEung als intensiv genutzter Ackerstandort, aufgewertet wird.

Erhebliche und nachteilige Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden sind somit in der
Gesamtbetrachtung und mit dem Umsetzen der Vern¡eidungs- und KompensationsmäB-
nahmen bei Durchfilhrung der Planung nicht zu erì,varten.

Schutz¡ut Wa¡¡er
Durch die Modulreihen werden cå. 15.000 mr Boden des SO PV überdeckt. Senkrecht
fallender Niederschlag kann auf diesen Flåichen nicht mehr direkt in den Boden dringen.
Da aber in der offenen Landschaft håufig mit Wind zu rechnen ist, wird auch weiterhin
Niederschlag auf Flåichen unter den Modulen au6erhalb der Versiegelung in den Boden
eindringen. Die Grundwasserneubildungsrate wird durch das Bauvorhaben nicht beein-
flusst.

Nachhaltige Verãnderungen sind nicht zu erwarten. Oberflachengewässer sind nicht
durch die Baumaßnahmen betroffen. Durch die geplanten Anlagen ist bei fachgerechter
Ausftihrung der Arbeiten keine erheblichen BeeintrËichtigungen des Wasserhaushalts zu
enrårten.

Schutzgut Klima
Bei gro8flachiger Überbauung mit Solarmodulen können kleinklimatische Veränderungen
auftreten. Unter den Modulen werden im Vergleich zur Umgebungstemperatur tagsüber
geringere und nachts hohere Wèfte gemessên. Durch dle Absorption der Sonnenenergie
heizen sich die Moduloberflächen bei långerer Sonnenexposition stark auf, wobei Oberflä-
chentemperaturen von tiber 600 C errelcht werden können. In der Regel liegen die Tem-
peraturen bei den gut hinterlûfteten freistehenden Modulen auch bei voller Sonnenein-
strahlung eher im Bereich von 35" bis 50" C. die Auftreizung der Oberflachen kann bei
grö0eren PV-FFA zu einer Beeinflussung des lokalen Klimas führen, z. B. durch eine Er-
wårmung des Nahbereiches oder durch aufsteigende Warmluft (Konvektion).
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In einem Gebiet mit fl¿ichigen FV-Anlagen findet eine reduzierte Ka¡tluftproduktion statt,
die jedoch nicht erheblich ist, da das Vorhaben in der freien Landschaft liegt und die um-
liegenden Flåchen weiterhin Kaltluft produzieren.

Das Vorhaben hat somit keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und
Luft.

Schutzgut l¡nd¡chaft
Gemåß $ 14 Abs. 1 BNatSchG besteht ein Eingriff auch in der möglichen Beeinträchtigung
des Landschaftsbildes. Die Eingriffsregelung schützt Natur und Landschaft damit nicht
nur in ihrer ökologischen Bedeutung, sondêm ebenso in ihrer åsthetischen, den Naturge-
nuss prågenden Funktion, Das Landschaftsbild umfasst dabei die sinnlich wahmehmbare
Erscheinungsform der Landschaft .

Ein Vorhaben greift in Natur und Landschaft ein, wenn es zu einer erheblichen oder
nachhaltigen Beeinträchtigung in der sinnlichen Wahmehmung kommt. Eine derartige
Beeinträchtigung liegt in jeder sichtbaren und nachteiligen Verånderung der Landschaft in
ihrer gegenwärtigen Gestelt vor.

Der Beurteilungsraum ftir Beeintråchtigungen des Landschaftsbildes umf,asst - insbeson-
dere abhängig von der Topographie des Vorhabenortes - den Sichtraum. Eine Beein-
trächtigung des Landschaftsbildes wird bei der Errichtung eines Solarparks durch die
Überprågung mit landschaftsfremden, technischen Objekten ausgelöst. Die Schwere der
Beelntråchtigung des Landschaftsbildes hangt sowohl von der Bedeutung des Land-
schaftsbildes als auch von der Intensitåt der negativen Auswirkungen des Vorhabens ab.

Als potenziell erhebliche Beeinträchtigungen des Vorhabens und damit einen Eingriff
auslösend gelten:

. Der Verlust oder die Überpragung von ,landschafts- oder ortsbildprägenden und
ku lturh istorisch bedeutenden Landschaftsausschnitten und -elementen',

¡ Der Verlust,,þpischer Landnutzungsformen" sowie
. Die BeeintrËichtigung durch optische Störreize und Reflexionen.

Für das Plangebiet kann festgehalten werden, dass es zu keinem Verlust landschafts-
oder onsbildpr¿lgenden und kulturhistorisch bedeutenden L¡ndschaftsausschnitten und -
elementen kommt.

Infolge der langjåihrigen Überprãgung durch intensive und gro0industríelle LandnuEung,
ist lm Plangebiet und seiner unmittelbaren Umgebung auch kein weiterer Verlust typi-
scher Landnutzungsformen zu erwarten.

Wirkfaktoren, die bei der Realisierung des Solarparks entscheidend sind und dle im vor-
liegenden Fall durch entsprechende Ma8nahmen reduziert werden kõnnen:

o Die geringe flåchlge Rauminanspruchnahme durch die Module, es werden ledlglich
1,5 ha mit Solarmodulen besttlckt

o Aufgrund der Topographie und den bestehenden Geholzstrukturen wurde auf
sichWerschattende Anpflanzungen entlang der nordtlstlichen Plangebietsgrenze
vezichtet. Da der dort verlaufende Eisenbahndamm in Verbindung mit den beglei-
tenden Gehölzen die Einsicht auf das Plangebiet verhindert. Ebensolches gilt ft¡r
den Stjden mit seinen,sichWerschattenden" Stallgebåuden.

. Eine Begrenzung der Modulhöhe, damit sie nicht die Hori¿ontlinie durchbrechen.
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Vermeidung von ungebrochenen und leuchtenden Farben (Farbgebung der Anlage
sollte sich in das Landschaftsbild einfrtgen) zur Reduzierung der Reflexionsmög-
lichkeiten

t.2.4 Schutzgut kulturellc¡ Erbe und ronrtigc Schutzgüter

Im Plangebiet s¡nd weder Bau- und Kunstdenkmale noch Bodendenkmale bekannt. Da
der Oberboden durch den bisherigen Ackerbau bereits vorgeschådigt ist, sind keine zu-
siitzlichen erheblichen Beeintråchtigungen von Kultur- und Sachgiitem durch den Bebau-
ungsplan zu eruarten.

3,3 Prognose bei filichtdurchflihrung der Planung

Bei Nichtdurchfrihrung der Planung ist davon auszugehen, dass die Fläche auch zuktinftig
als intensiv genuÞter Ackerstandort genutzt wird und der Standort weiterhin über einen
geringen Biotopwert verfUgt.

Taþelle 3: Prognooe ltber ¡lle Entwlcklung des Umweltzuetandee bel Þurchfllhrung und
N ichtdurchfllhru ng de¡ Sondergebletee,,Sola rpark Utzedel'

a

bel Durchf0hruno der Planuno
Verringerung der Schadstoffeinffiige
infolge der Aufgabe der landwirt-
schaftlichen Nutzung und nachfol-
genden extensiven Bewirtschaftung.
Nur minimale Flächenversiegelung
mit geringen Auswirkungen auf Bo-
den- und Wasserhaushalt,
Verbesserung des Retent¡onsver'
mögens, verzÖgerter Abfluss von
Niederschlagswasser aufgrund der
ganzj¿¡hrig geschlossenen Vegetati-
onsdecke.
Veränderung und kleinråiumige Dif-
ferenzierung der StandorWerhältn¡s-
se durch Uberbauung / Verschat-
tung.
Positive Veränderungen fUr Flora
und Fauna, Aufwertung insbesonde-
re des Vegetat¡onsbestandes; Ent'
wicklung werWoller Lebensraumty-
pen magerer Wiesen, ErhÖhung der
biologischen Vielfalt.
Verånderung des Landschaftsbildes
durch technisch geprägte Nutzung
auf bisher landwirtschaftlicher NuÞ-
flåche im unmittelbaren Umfeld des
Sondergebietes.
Minderuno des Erholunosootenzialsa

a

a

a

a

a

I

bel ]{ichtdurcñfrlhruno der PlanunE
Es sind kaum Verãnderungen des aKuellen
Zustandes zu erwarten;

. Keine Überbauung und Flåchenver-
siegelung, keine Nutzungsextensivie-
rung

. Weiterhin ackerbauliche NuÞung mit
Nåhrstoffeintrågen in Boden und
Wasserhaushalt

. Erhalt der Kulturlandschaft und der
typischen L¡ndschaftsstruktur mit
den gliedernden Gehölzstrukturen
entlang der Eisenbahnstrecke sowie
angrenzend auf der Ackerfläche.

r Strukturarmut auf der ackerbaulich
genuEten Fläche

. Geringer Artenbestand, geringe Bio-
topqualitãt, keine besonderen Arten-
vorkommen.
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in der Landschaft, insbesondere in
den siedlungsnahen Bereichen durch
die optische Störung.

4 Geplante Maßnahmen zur Vermeldung, Ver;¡ngerung und zum Ausglelch er-
hebl icher Umwelta uswirkungen

Nach g la Abs. 3 BauGB ist im Rahmen der Bauleitplanung zu beachten, dass erhebliche
Beeintråchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfåhigkeit
des Naturhaushaltes vermieden und ausgeglichen werden.

Tiel der Umweltprtifung ist die Regeneration des Landschaftsraumes nach Beendigung
der Umsetzungen der Planung, Zur Erreichung dieses Zieles sind Ma8nahmen des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege erforderlich, die sich an folgenden Grundsåtzen ori-
entieren;

. Vermeidung und Verminderung des Eingriffs durch Unterlassen vermeidbarer Be-
eintrÉichtigungen von Boden, Natur und Landschaft (Vermeidungs-/úerminde-
rungsmaßnahmen)

. Ausgleich unvermeidbarer Bee¡nträchtigungen, soweit es zur Verwirklichung der
Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege erforderlich ist (Ausgleichs-
maBnahmen). Ausgeglichen ist ein Eingriff, wenn nach seiner Beendigung keine
Beeintråchtigung des Naturhaushalts zurtlckbleibt und das Landschaftsbild wie-
derhergestellt oder landschaftsgerecht neugestaltet ist ($ 15 Abs, 2 BNatSchG)
oder

. ån anderer Stelle im Naturraum durchgeftthrte MaBnahmen zur Verbesserung des
Naturhaushaltes oder des Landschaftsbildes, die geeignet sind, die durch den Ein-
griff gestörten Funktionen der Landschaft an anderer Stelle zu gewåhrleisten (Er-
satzmaßnahmen).

4.1 l¡laßnahmen rur Vermeidung und Verringerung von Beeinträchtigungen

Fol gende Vermeld u n gsmaßnah men werden im Bebauu ngsplan festgesetzt.

Tabelle 4: Vermeldungs- / lllnlmlerungsmaßnahmen auf der Ebene dcs Eebauungsplanes

SchuÞgut Ïere, Pflan-
zen und die biologische
Vielfalt

Ziel ist der Erhalt möglichst vielfältiger Lebensräume fûr Flora
und Fauna sowie deren Verbindungen zueinander. Diesem Ziel
wurde insofern schon Rechnung getragen, indem ein konflikt-
arrner Standort fiir die Anlage der Photovoltaik-Freiflãchen-
anlage gewåhlt wurde. Ackerfluren gehören zu den Individuen-
und artenärmsten Lebensräumen !

r GrundsäÞliche Wahl einer möglichst flÉtchensparenden
Aufstellung

r Aussparung bzw. Abstandshaltung zu natumahen Bioto-
pen und Landschaftsbestandteilen.

o Die Einhaltung von Schutzabstånden zu den Kleinstruk-
turen und Landschaftselementen (Hecken, Raine, Feld-
gehölz und Allee bzw. Baumreihe)

Schutzgut Vermeldungs- | l{lnlmlerungsma8nahmen auf der Ebene
dc¡ Bcbeuunosolenæ
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Schutzgut Boden

34

Ziel ist gemðB S 1 BBodSchG alle Beeintråchtigungen auf den
Boden so rve¡t sr¡e mttgl¡ch zu vermeaden. Jeder, der auf den
Boden einwirkt, hat sich gemåB $ 4 Abs. 1 BBodSchG so zu
verhalten, dass schådliche Bodenverånderungen nicht hervor-
gerufen werden. Bodenversiegelungen sind gemäts 5 la BaUGB
auf das notwendige Maß zu begrenzen. Baubedingte Bodenbe-
lastungen (2. B. Verdichtungen, Erosion, Durchmischung mit

Schufzgut Vcrmeidungr. I ftlinimicrungrmaBnahmcn auf dcr Ebenc
d¡¡ Beb¡uuno¡ol¡n¡r

innerhalb des Plangebietes, dies gilt frir Lager- und
StellpläÞe ftlr Baurnaterial und Fahzeuge entsprechend
den anerkannten Regeln der Technik)
Abstand der Module vom Boden > 0,80 m zur Gewåhr-
leistung einer dauerhaft geschlossenen Vegetationsde-
cke
Ver¿icht auf eine gro6flåchige Beleuchtung der Anlage
zum Schutz von Teren vor Lockwirkung der Lichtquel-
len, sofern edorderlich Einsatz von Natriumdampflam-
pen oder LED
Bauzeitenregelung: zur Vermeidung bzw. Minimierung
baubedingter Störungen von bodenbriltenden Vogelar-
ten ist der Beginn der Bauarbeiten jahreszeltlich auBer-
halb der Hauptreproduktionszeiten zwischen dem 31.
August und dem 1. Måtrz einzuordnen
Flächenfreigabe BruWfuel durch ökologische Baubeglei-
tung vor Baubeginn: kann die Einhaltung der Bauzeiten-
regelung (s.o.) nicht gewåhrleistet werden, so sind die
zu beanspruchenden Flåchen durch fachkundiges Perso-
nal auf Vorkommen gesch{lEter und streng geschüffier
Zielarten zu kontrollieren. Kommt es zur Feststellung,
dass sich Bruthabitate von bodenbriltenden Vogelarten
im bebaubaren Bereich befinden, ist das we¡tere Vorge-
hen und Ergreifen geeigneter MaBnahmen mit der zu-
ståindigen UNB abzustimmen.
Gewåhrleistung Kleintierdurchlåssigkeit: die ñ/-Anlage
wird eingefriedet. Zur Gewåhrleistung der Kleintier-
durchlåssigkeit ist ein Bodenabstand von mindestens
25 cm einzuhalten. Der Durchlass ftjr Kleinsãuger er-
mÖglicht den Austausch innerhalb und auBerhalb der
Umzãunung lebender Kleintierpopulationen,
Begrenzung von Schall-, Schadstoff- und Lichtemissio-
nen: zur Vermeidung bzw. Minimierung baubedingter
Störungen von seltenen. gefährdeten und geschrltzten
T¡erarten sind ausschlleBlich Maschinen und Fahzeuge,
die den Anforderungen der 32. BImSchV genûgen und
mit dem RAL-Umweltzeichen (RAL-ZH 53) ausgestattet
sind.
Verzicht auf den Einbau von Fremdsubsraten (2. B. frir
BaustraBen, Bodenabdeckungen) sofern erforderlich
sind unbelastete, nåhrstoffarme, standortgerechte Sub-
strate zu ven¡enden

a

a

a

a

a

a

a
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Schutzgut Wasser

Schutzgut

Ziel ist es, das Wasser als Lebensgrundlãge von Pflanzen, Tie-
ren und Menschen in seinen natilrlichen Eigenschaften zu er-
halten und zu sichem.

¡ Das anfallende Regenwasser wird vor Ort versickert.
. Schadstoffe, die eine Beeintrãchtigung des Grundwas-

sers und des Bodenwasserhaushaltes herbeiftlhren kön-
nen, z. B. Betriebsstoffe filr die einqesetzten Bauma-

Fremdstoffen) müssen auf das den Umstånden entsprechende
noh^rendige Maß beschränkt bleiben. Nach Abschluss der Bau-
tËitigkeit wird der Boden zwischen und randlich der Solarmodule
gelockert.

r Weitest möglicher Vezicht auf Bodenverdichtung; Mi-
nimierung der Fundamentflåchen. Dieser Vermeidungs-
maBnahme wird durch die Aufstånderung der Module
mit Leichtmetallpfosten, die in den Boden gerammt
werden, Rechnung getragen, indem eine großflåchige
Versiegelung vermieden wird. Der durch das Vorhaben
verursachte Eingriff hat, in der Gesamtbetrachtung nur
geringe Versiegelungen der Sondergebietsflåche zur
Folge.

r Planung kuner Erschließungs- und Anfahrtswege (Repa-
ratur und Wartung). Schwere Befestigungen sollen aus-
geschlossen werden.

. Beschränkung der Auswirkungen des Baubetriebes (2. B.

durch Begrenzung des Baufeldes, flåchenschonende An-
lage von Baustra8en, Venrendung von Baufaheeugen
mit geringem Bodendruck, Vermeidung von Bauarbeiten
bei anhaltender Bodennässe), Rûckbau der BaustraBen
und tiefgründige Auflockerung des Bodens. Die DIN-
Vorschriften 18.300 "Erdarbeiten" sowie DIN 18.915
,,Bodenarb€iten" sind einzuhalten. Zur Vermeidung von
Bodenbelastungen durch die Lagerung von Bau- und Be-
triebsstoffen sind geeignete Vorkehrungen, wie Ausle-
gung von Folienböden und Abdeckung mit Folien, zu
treffen.

r Vermeidung größerer Erdmassenbewegungen sowie von
Verånderungen der Oberflåchenformen. Besonders zu
beachten ist der SchuÞ des Mutterbodens (S 2Oz
BauGB). Der nutzbare Zustand des bei Bauarbeiten ab-
getragenen Mutterbodens ¡st zu erhalten und der Boden
vor Vernichtung bzw. vor Vergeudung zu schützen.

. Sorgfåltige Entsorgung der Baustelle von Restbaustof-
fen, Betriebsstoffen etc..

. Nach Abschluss der Arbeiten sind die ftir die Bauzeit ge-
nutzten Verkehrs- und Montageflåchen zu rekultivieren.

. Nach Ende der Betriebszeit sind die Anlagen zurflckzu-
bauen und ordnungsgemäB zu entsorgen. Es ist darauf
zu achten, dass auch die Kabel geborgen und entsorgt
werden.

Vcrmaiduîg.- I llinimicrungrma8nahmen ¡uf dcr Ebcnc
d¡¡ Bebruuno¡olanc¡



Schutzgut Landschaft I
Landschaftsbild

SchuEOut

Auf eine Eingr0nung des Gelåndes zur Vermeidung von
Beeintråchtigungen des Landschaftsbildes und zur Ver-
meidung möglicher Blendwirkungen wird aufgrund der
vorgefu ndenen Topographie verzichtet.
Vermeidung von ungebrochenen und leuchtenden Far-
ben (Farbgebung der Anlage sollte sich in das Land-
schaftsbild einfügen), Reduzierung von Reflexionsmog-
lichkeiten.

a

o

Ziel ist der Erhalt der ftir Mecklenburg-Vorpommem typischen
Natur- und Kulturlandschaft,

. Der Vermeidung von Eingriffen in bisher unbenihrte Be-
reiche wird durch die Errichtung des Vorhabens auf ei-
ner bereits anthropogen genuÞten, vorbelasteten, kon-
fliktarmen Flache Rechnung getragen,

r Bewahrt werden sollen die Kleinstrukturen und Land-
schaftselemente, insbesondere die Feldgehölze und Ein-
zelbäume auBerhalb des Sondergebietes.

r Platzierung der Module unter Berücksichtigung der To-
pographie und der Sichtbarkeit,

r Minderung der optischen Fernwirkung durch NuÞung
von vorhandenen dominanten Veoetationsstrukturen

schinen, sind sachgemåB zu verwenden und zu lagern.
Baumaschinen sind auf versiegelten Flåchen abzustel-
len, um Tropfuerluste von Ölen u.a. Stoffen in Boden
und Grundwasser zu vermeiden.

a

Vcrmaidungþ I ltlinimicrunglmaBnahmcn auf dcr Ebcnc
dæ Bcbruuno¡ol¡¡s
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llinderung¡maBnahme 1 - Entwicklung, Pflege und Erhalt einer extenriv be-
wirt¡chaftetcn Grilnflåche auf den libcr¡chirmten Flðchen und den Zwi¡chen-
modulflüchen ( 13.98Or8O mr)
Ansaat nach Errichtung der Module mit einer Wiesenmischung Typ.,Frischwiese" aus dem
Ursprungsgebiet 3 

"Nordostdeutsches 
Tieflanf nach RegioZert@ mit einem Anteil von

30 o/o Wildkråutern und 70 o/o Wildgräsern. Frischwiesen in ihrer typischen Ausprågung
sind in der Kulturlandschaft sehr selten geworden. Die Flåchen unter den Modulen sind,
soweit dies arbeitstechnisch möglich ist, mit anzusåen. andemfalls werden sie einer
Selbstbegrünung llberlassen.

Der Aufwuchs kann ab dem 2. Pflegeschnitt als Heu oder Silage verwendet werden, auch
eine Beweidung ist mÖglich. Der erste Pflegeschnitt ist nicht zu venryenden.

Da einige konkurrenzschwache Kräuter sich nur langsam entw¡ckeln, ist besonders nach
der Fr{lhjahrssaat nach 6 - I Wochen ein SchrÖpfschnitt auf ca. 5 cm notwendig. Der
Schröpfschnitt dient auch zur Eliminierung eventuell vorhandener einjãhrÍger Unkräuter
(GånsefuB, Hirtentåschel etc.) die auf keinen Fall zur Samenreife gelangen sollen sowie
zum Erzielen eines Aushagerungseffektes. Bei starkem Befall soll der Sehröpfschnitt wie-
derholt werden. Das Schnittgut ist immer zu entfemen.

Bei der zweisch{,lrigen Wiese - unter EinsaE von schonenden Måhwerken und Målhtechni-
ken (2. B. Balkenmåher, Freischneider) - erfolgt der erste Schnitt ca. Mitte Juni zur
Hauptblütezeit der Gråser. Ein zweiter Schnitt erfolgt im Spåtsommer. Das Schnittgut ist
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immer zu entfernen. Lediglich unter den Modulen ist ein Mulchen zu¡åsslg. Aus Gninden
des Insektenschutzes sollten möglichst einige Bereiche lediglich lx im Jahr im Herbst
gemãht werden oder das ganze Jahr über als Brachestreifen stehen bleiben.

Der EinsaE von Pestiziden und Dtlnger, sowie die Bodenbearbeitung haben zu unterble¡-
ben!

4.2 ÈlaBnahmen zur Kompenætion

GemäB 5 la Abs. 3 BauGB ist der Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und
Landschaft nachzuweisen. Das erfolgt durch geeignete Festsetzungen im Bebauungsplan
nach $ 9 Abs. I Nr, 20 BauGB als Flåchen oder Maßnahrnen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft bzw. nach $ 9 Abs. 1 Nr. 25 BaUGB als
Anpflanzung von Bðumen und Stråiuchem (9 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a BauGB)
und/oder als Bindung und Erhaltung von Bäumen und Sträuchern ($ 9 abs. 1 Nr. 25
Buchstabe b)

KompensationsmaBnahmen dienen der Bewåltigung unvermeidbarer erheblicher Beein-
trächtigungen von Naturhaushalt und Landschaftsbild und umfassen obwohl Ausgleichs-
als auch Ersatzmaßnahmen, AusgleichsmaBnahmen genie6en immer Vorrang vor Er-
satzma8nahmen, für die die funktionalen, räumlichen und zeitlichen Anforderungen gelo-
ckert sind.

Aus naturschutzfachlicher Sicht sollten fùlr den bestmöglichen Ausgleich MaBnahmen mit
engem funktionalem Bezug zu den beeintråchtigten Funktionen angestrebt werden, die

eine gleichartige Wiederherstellung der betroffenen Funktionen gewåhrleisten. Gleichzei-
tig sollte eine räumliche Nähe zwischen dem Eingriffsraum und dem Ort für MaBnahmen
zur Kompensation angestrebt werden. Der zeitliche Rahmen ftlr die Durchfi,lhrung der
MaBnahmen zur Kompensation ist so zu setzen, dass die Leistungs- und Funktionsfahig-
keit des Naturhaushaltes und das Landschaftsbild möglichst ohne zeitliche Unterbrechun-
gen erhalten bleiben,

Der Maßnahmenumfang ist zunåchst fÍ¡r jede beeintråchtigte Funktion getrennt zu erm¡t-
teln. Ziel ist es, zur Kompensation gleiche Funktionsausprågungen (gleichartig) in min-
destens gleicher Qualitat (gleichwertig) wie die beeintrËichtigten Funktionen wiederherzu-
stellen, womit in der Regel auch MaBnahmen in mindestens gleichem Umfang (d. h. auf
mi ndestens gleicher FlËiche ) erforderl ich werden.

Beim Bau und Betrieb einer PV-Freiflächenanlage auf elner Intensivackerfläche uberwie-
gen vielfach die positiven Auswirkungen auf Flora und Fauna. Gleiches gilt in der Regel
fur die Schutzgtiter Boden und Wasser. Die Unterbindung der intensiven Bodenbearbei-
tung sowie der Verzicht auf Pestizide und Dtlngung hihren zu einer Reduzierung von
Umweltbelastungen.

Das Schutzgut Landschaft und Erholung ist jenes, das durch die Realisierung des 
"Solar-

park Uts¿edel" am stärksten tangiert wird. Es kommt unvermeidbar zu einer Verãnderung
des Landschaftsbildes. Diese Beeintråchtigung des Landschaftsbildes ist durch eine land-
schaftsgerechte Wiederherstellun g des Landschaftsbildes zu kompensieren.

Sinnvoll sind weiterhin artenreiche Ansaaten, die zu der gewünschten Biodiversität und
zu einem optimalen funktionalen Biotopverbund beitragen. VÖgel eigen sich besonders
als Leit- und Zielarten. Sie bilden die Spitze einer Nahrungskette. Sie aggregieren daher

4@
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aufgrund ihrer speziflschen Habitat- und Nahrungsansprt¡chen (Insekten- und Körner-
fresser) die Standortansprllche vieler weiterer Arten. Im vorliegenden Fall bietet sich das
Braunkehlchen an, dessen Bestand in Mecklenburg-Vorpommem - im Gegensatz zu den
anderen Bundeslåndern - noch stabil ist.

Braunkehlchen besiedeln offene Landschaften mit reich strukturierten Wiesen, extensiven
Weiden, kleinen Brachflächen und Raine. Zum Brutbiotop gehon auBerdem eine vielfälti-
ge Krautschicht zur Nahrungssuche, hÖhere Einzelstrukturen in Form von Hochstauden
mässen als Singwarten vorhanden sein.

Die Auswahl der qualifizieften Kompensationsmaßnahmen, edolgte anhand der Anlage 6
der H¿E 2018.

4.2.L Kompenration¡mindernde ll¡Bnahme

l{a8nahme 8,30 Anlage von Grünflächen auf Photovoltaik-FreiflËchcnanlagen

Berchrelbung:
Die Zwischenmodulflächen sowie die von Modulen ûberschirmten Flåchen werden durch
Einsaat begrünt,

Anfordcrungcn filr die Anerkennung :
. Grundfl¿chenzahl (GRZ) s O,75
. keineBodenbearbeitung
¡ keine Verwendung von Dünge-oder Pflanzenschutzmittel
r maximal zweimal jåhrlich Mahd mit Abtransport des Måhgutes, frühester Mahd-

termin 1. luli
r anstelle der Mahd kann auch eine Schafbeweidung vorgesehen werden mit einem

Besâtz von max. 1,0 GVE, nlcht vor dem 1. Juli
r Festsetzung der Anerkennungsanforderungen im Rahmen der Bauleitplanung bzw.

der Vorhabengenehmigung

Bezugdlüchc fflr Aufwcrtungen:
Zwischenmodulflåche (13.980,80 m2) sowie die durch die Module ûberschirmte Flåche
(11.200,00 m¡).

Wert dcr Kompen¡ation¡mindcrung:
8.32 ftir die Zwischenmodulflächen bei einer GRZ von 0,51 - 0,75.
-> Kompensationsweft Or5
8.32 für die {lberschirmten Flächen bei einer GRZ von 0,51 - 0,75.
-> Kompensationswert Or2

4.2.2 KompcntationsmaBn¡hmc

l¡laBnchme 2.31 Umwandlung von Acker in axten¡ive l.lähwie¡en

Beachreibung:
Umwandlung von Ackerflitchen durch Initialeinsaat mit regional-typischem Saatgut in
Gnlnland mit einer dauerhaften naturschufzgerechten Nutzung als Mähwiese.
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Anforderungen filr Anerkennung :
¡ Flåche war voÉrer m¡ndestens 5 lahre lang als Acker genutzt
. Ackerbiotope mit einer Bodenwertzahl von max. 27 oder Erfüllung eines der nach-

folgend aufgefühften Kriterien: Biotopverbund, Gewässerrandstreifen, Puffer zu
geschüEten Biotopen, Förderung von Zielarten

. dauerhaft kein Umbruch und keine Nachsaat

. Walzen und Schleppen nicht im Zeitraum vom 1. Måz bls zum 15. September

. dauerhaft kein EinsaÞ von Dûngemitteln oder PSM

. Ersteinrichtung durch Einsaat von bis zu 50 o/o der MaBnahmenflåche mit regional-
u nd standorttypischem Saatgut (,, Regiosaatg ut' )

. Mindestbreite 10 m

. Vorlage eines auf den Standort abgestimmten Pfleoeplanes und Ermittlung der an-
fallen-den Kosten zur Gewåhrleistung einer dauerhaften Pflege einschl. der Kosten
ft¡r Verwaltung und Kontrolle

a:
- Entwicklungspflege durch Aushagerungsmahd auf nåhrstoffreichen und stark

gedüngten Flåchen im 1. - 5. lahr zweimaljåhrlich zwischen 1. Juli und 30. Ok-
tober mit Abfuhr des Måhgutes

- B€i vermehrtem Auftreten des Jakobs-Kreuzkrautes oder anderer Problem-
pflanzen sollen mit der UNB fnihere Mahdtermine vereinbart und durchgefuhrt
werden

. Voroaben zur Unterhaltunqsofleoe:
- Mahd nicht vor dem 1, Juli mit Abfuhr des Måhgutes
- je nach Standort hfichstens einmaljåhrlich aber mind. alle 3 lahre
- Mahdhöhe 10 cm tlber Gelåndeoberkante, Mahd mit Messerbalken

. MindestflåchengröBe: 2.000 m2

Bezugsfläche filr Aufwertung: MaBnahmenflåche (5.316 m2)

Kompen¡ation¡wert: 3,0

tlögliche Zurchlägc: i 1,0, wenn nicht vor dem 1. September gemåiht wird
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Abblldung 9r Kompenratlon¡maBnahme extenrlve l¡lähwlece (gr{lnc Fläche}

4.3 Bilanzierung Eingriff - Auegleich

Gemãß $ la Abs. 3 BaUGB in Verbindung m¡t I 15 abs. 2 BNatSchG sind unvermeidbare
Eingriffe in Natur und Landschaft innerhalb einer angemessenen Frist zu beseitigen und
auszugleichen.

Die Ermittlung des Kompensationsumfanges erfolgt auf der Grundlage der Hinwei¡e zur
Eing riffrregel u ng Dlecklenbu rg-Vorpommern ( t{eufasung 2O 18 ).

Die Berechnung des multifunktionalen Kompensat¡onsbedafs wird als Eingriffsflåchen-
åquivalent (EFÄ) in m2 angegeben. Die Berechnung erfolgte auf Grundlage der Angaben
des An lagen betreibers und des Stadtplan ungsbüros stadtba u.¡rchitcktcn"b.

Die Gesamtgröße des Vorhabengebietes betrågt 2,96 ha. Laut Vorgabe des ,Maßes der
baulichen Nutzung' ist eine Grundflåchenzahl (GRZ) von 0,5 gestattet. Daraus erglbt sich
eine maximal bebaubare Fläche von bis zu 1,78 ha.

An der nordöstlichen Grenze des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes entlang der
Eisenbahntrasse, wird ein Schutzabstand zu den vorhandenen Feldgeholzen eingehalten.
Entsprechendes gilt für die angrenzende Gehölzgruppe im S{ldwesten, hier wird ein
SchuÞstreifen eingehalten. Zum Schutz der Kastanien beidseitig der Zufahrt am Kasta-
nienweg, wird ebenfalls ein Schut¿abstand eingehalten.
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Ftir die Zuwegung zum Betriebsgelande ist ein teilversiegelter (Schotter-) Weg vorgese-
hen, es ist von insgesamt 2,t62,34 m2 auszugehen. Durch die Teilversiegelung ist der
Boden in diesem Bereich nur noch eingeschränkt funktionsfahig.

Für die Versiegelung durch die Aufständerung der Solarmodule, werden 0,Q5o/o der GRZ
(abzüglich der Zufahrt) veranschlagt. Somit gehen 7,80 m2 gewachsener Boden auf Dau-
er des Betriebs der Solaranlage verloren. Die Grundflåche der 2 Trafos betragt jeweils
9,60 m¿.

Gesart
Teilversiegelung
Vollversiegelung
Art der Beelntråchtlqung

2.189,34
2.162,34

27,0O
Grü8e ln m¿

Ermittlung der Biotopwerte¡ und de¡ Lngefaktorr
ledem vom Eingriff betroffener Biotoptyp ist eine naturschutzfachliche Wertstufe zuzu-
ordnen (Anlage 3 der HzE und Tabelle 1). Die Einstufung ist die Grundlage ftir die Be-
rechnung des Kompensationsbedarfs.

Der Lagefaktor erklårt sich aus der unmittelbaren Nachbarschaft zu den ,,Störquellen" wie
die Eisenbahntrasse im Nordosten in einer Entfernung von ca. 20 m zum eigentlichen
Betriebsgelände.

EFÄ f¡tr Biotopbeseitigung bzw, Biotopverånderung
Fûr den Funktionsverlust der durch den Eingriff betroffenen Biotoptypen ergibt sich das
jeweilige Eingriffsflachenaquivalent aus folgender Formel:

Gesamt
Sandacker Acs
Sandacker ACS

Bþtoptyp

2.500,00
24.937,66

Flåchc IrnzJdcs
bctroffencn
Ebtoptyps

x

1

I

Elotopwert
des

betrcffenen
gþtoptyps

x

I
o,75

LagefaKor -

21,2O3,25
2.5OO,OO

L8.7O3,25

Etngrrrsf låc nenequrvar
ent

ftr Blotopbesetþung
bzw.

fuâiâñvârì¡ñrl¡n rnr.l

E FÄ fü r Funktionsbeei ntråchti g u n g von Biotopen
Die in der unmittelbaren Nähe des Eingriffes liegenden Biotope können neben der Besei-
tigung und Verånderung auch mittelbar beeintråchtigt und somit nur noch eingeschrånkt
funktionsfähig sein. In unmittelbarer Nachbarschaft liegen eine natumahe Feldhecke und
natumahe Feldgehölze. Das Plangebiet liegt zwischen beiden Biotopen und kann nach
Entwicklung des extensiven Gr{lnlandes als Brflcke wirken.

EF/i Versiegelung und überbâuung
Biotoptypunabhångig erfolgt die Ermittlung der teil- und vollversiegehen FlËichen in m2,
Diese wird mit einem Zuschlag von 0,2 oder 0,5 bertlcksichtigt. Das EFÃ errechnet sich
nach der Formel:



Gesant
27,00

2,L62,34

Flãche der Ma8nahn:
trn'l

x

0,5
0,2

Zuschhg für Teil-/ Voþ
versicgclung bzw.

Überbauung O,2l A,S
-

¿t45,97
13,50
432,47

Eing riffsflåc henåq uiva þ nt
fûr leil-/t/o[versÞgelung

bzw. übcrbauung [nr2
EFÄI
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Das Eingriffsäquivalent fUr die Versiegelung und Überbauunq betritgt 445,97 mz

ltlultifunktionaler Kompensationsbedarf
Durch die Addition der EFÄ ergibt sich der multifunktionale Kompensationsbedarf

?L.2O3,25

EFÄ Bbtopbc-
scltþung bzw.
Bbtopverån-
dcrung [rn2

EFÄI

+

Nlcht von Reþvanz
(s.o.)

EFA
FunKþnsbeeln-
tråchtlgung Inì2

EFÄl

+

445,97

EFÃ Te[-/
Vollversþgelung,
Überüauung [nr2

EFÄl

21.649,21

21.æ9,2L

Multlfunlûlon¡lcr
KotlFcnsåtlons-
bcd¡rf [mZ EFÄl

Kompeneation¡mindernde l{aBnahmen und Korrektur des Kompensationsbe-
darf¡

Die Flächen zwischen und unter den Modulen werden als extensives Gninland genutzt.
Damit sind sie als kompensationsmindernde Ma8nahme anzusehen. Fûr dieses Bauvor-
haben ist eine GRZ von 0,6 festgesetzt. Daher gilt der Wert der Kompensationsminde-
rung von

0,5 für die Zwischenmodulflåiche bei einer GRZ von 0,6
O,2 tür die überschirmten Flåchen bei einer GRZ von 0,6

entsprechend der Zifter 8.32 (Kompensationsmindernde MaBnahmen, HzE 2018).

11.200,00 ma werden mit Modulen tlberbaut. Die Zwischenmodulflåche (13.980,80 m¡)
ergibt sich aus der Fläche innerhalb der umzäunten Bebauungsgrenze (25.200,00 m¡)
abztlglich der Versiegelung durch die Trafos (19,20 m2) und der durch die Module {,iber-
schirmten Flitche. Das Flächenäquivalent f0r kompensationsmindernde MaBnahmen wird
über folgende multiplikative Verknüpfung ermittelt:

Ubcrschirrrtc Flåchc
Zwischennpdulflåche

xnindemden
MaBnahnæ

11.200
13.981

Wert der
konpensatlons-

nindemdcn
l,laBnahn:

Gesamt
0,2
0.5

I

Flåchcnåquiv¡lcnt der
konpensatb ns rlndemde n

Ma8n¿hr: [rn2 EFAI

9.230
2.240
6.990
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21.æ9,2t

I'lultlfunktlonaler
l(onpcnsations-

bedarf
tm2 EFÄl

9.230,40

Flãchanåquivalent der
ko rpcnsat io ns ninde mdcn

Ma0nahnp
tmz EFÄl

-

12,4t9,91

l(onigþrter
rruftifunltionaþr

ibnpensatl¡nsbedarf
tmz EFAI

Der multifunktíonale Kompensationsbedarf von 21.649,21 me bzw. EFÄ wird durch die
kompensationsmindernde MaBnahme in einer GröBenordnung von 9.230,40 m2 bzw. EFÄ

auf 12.418181 mr bzw. EFÄ korrlglert.

Ermlttlung des Kompensatlon¡umfangs
Um den verbleibenden Kompensationsbedarf von 12.418,81 m2 EFÄ auszugle¡chen, ist
die KompensationsmaBnahme 2.31 Umwandlung von Acker in extensive Måhwiese (Anla-
ge 6 HzE 2018), vorgesehen. Hiezu wird die unmittelbar angrenzende Ackerflåche nord-
westlich und südwestlich des Solarparks genuffi. Die Ma8nahme bildet zusammen mit
dem extensiven Grtlnland auf der PV-Flåche, einen Biotopverbund zwischen dem angren-
zenden Wald, der naturnahen Feldhecke und dem Feldgehölz.

Der Kompensationsumfang wird als Kompensationsflãchenäquivalent (KFÄ) in m2 (m¿
KFÁ) angegeben. In Abhilngigkeit von der Nåhe zur Gleisanlage (St0rquelle), ist die MaB-
nahme unterschiedlich stark beeintrÉlchtigt (LeistungsfaKor). Die Berechnung lautet wie
folgt:

Gesamt
4.232,8A
1.083,45

Flãche der
lbnpcnsatbns-
rnBnahnc [rn2J

x

3

3

Konpensatbns.
wcrt der

MaBnahnn
x

0,85
0,5

Lcbtungs
falCor

f

12.418,81
10.793,64
1.625,18

lbrpcnsatbnsflåch€n-
åquivaþnt fíir

beeintrãchtk¡te
l(onpcnsatbnsnaBnahñË

frP xrÄl

Ðer Kompensat¡onsumfang beträgt som¡t insgesamt 12.418181 mr bzw. KFÄ.

Gesamtbil¡nz
Bei einem Kompensationsbedarf von l2.{l8,tl me ist mit den aufgelisteten MaBnah-
men ein Kompensationsumfang von 12.418181 mz errelcht. Der Eingriff gilt damit als
ausgeglichen.

5 Andenveitige Planungsmöglichkeiten und Standortalternatlven

In Abwågung der unterschiedlichen Belange:
r Abstand zu Wohnsiedlungen: die AbstÉlnde von ca. 550 m (OÊslage Utzedel) und

1,1 km (Dorotheenhof) zu den nåichsten gelegenen Wohnbebauungen schlieBen
die von der Oberflåchen der Module und z. T. auch von den metallischen Kon-
struktionselementen (2. B. Trägerkonstruktlonen) ausgehende Emlsslonen wle
Lichtreflexe und Spiegelungen weitgehend aus, zumal von der Topographie und
den Gehölzstrukturen elne sichwerschattende Wirkung ausgehen.

r Intensitåt der Vorbelastungen: die Vorbelastungen am Standort durch die Eisen-
bahnstrecke entspricht genau den Standortkrlterien, díe fur die Anlage von Solar-
anlagen (5 37 EEG ?Ol7) prädestiniert sind.
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Vielfalt und Naturnåhe der vorhandenen Vegetataon: eine intensiv bewirtschaftete
Ackerflåche wird durch die PV-FFA in Anspruch genommên.
Faunistische RisikoeinschäÞung: das Fehlen wertgebender Biotope bzw. Biotop-
strukturen und die Vorbelastungen lassen keine erhöhte faunistische Risikoein-
schåtzung erwarten.
Nåhe zu gesch0fren Biotopen: im näheren Umfeld wurden eine naturnahe Feld-
hecke und Feldgeh0lze kartiert.
Landschaftsbildbeeintråchtigung im Nahbereich: die Einsehbarkeit ist im Nahbe-
reich unvermeidlich, aber die Aufgabe der ,,Sichwerschattung" i¡bernehmen be-
reits der Kastanienweg sowie der Eisenbahndamm.
Femwirkung auf das Landschaftsbild: aufgrund der Topographie und dem Fehlen
von weiträumigen Sichtbeziehungen ist e¡ne Femwirkung auf das Landschaftsbild
nicht gegeben.
Erholungseignung und tatsächliche Erholungsnutzung; díe groBflächigen Ackerfle-
chen stellen keinen Naherholungsschwerpunkt dar.

ist die gewåhlte Fläche einigermaBen konfliktarm einzuschätzen. Eine Alternativen-
prt¡fung ist somit nicht Gegenstand dieses Umweltberichtes.

6 Zusätzliche Angaben
6.1 Angaben zur Methodlk der Umweltprfifung

Die Untersuchung zur Erstellung des Umweltberichtes erfolgte durch:

- die Begehung des Standortes und
- die Auswertung von Fotos.

- Ausweftung von Kaftengrundlagen aus dem Kartenportal Umwelt Mecklenburg-
Vorpommern sowie

- Daten des Landesamtes fi¡r Umwelt, Naturschutz und Geologie und
- vorliegender Planunterlagen.

6,2 l¡la8nahm€n zur Überwachung erhebllcher Umweltauswlrtungen

"tJm das Wissen ûber die komplexen Wirkungsweisen von Eingriffen in den Naturhaushalt
zu vertiefen bzw. zu erwe¡tem und um zu untersuchen, ob die prognost¡z¡erten positiven
Wirkungen des Eingriffes tatsåichlich eingetreten sind, erscheinen Nachkontrollen (Moni-
toring) zwingend notwendig.

Die MaBnahmen zur Kompensat¡on sind in der Vegetationsperiode nach Baubeginn zu
erstellen und zu kontrollieren. Nach 3 Jahren sind die Anwachsergebnisse und der Zu-
stand auf den MaBnahmenflåchen zu überprüfen.

Durch die Maßnahme entstehen keine erheblichen Umweltauswirkungen. Die korrekte
UmseÞung der festgesetzten Ausgleichs- und Pflanzma8nahmen lst durch eine ökologi-
sche Baubegleitung vor Ort sichezustellen.

Die Vollzugspflicht für notwendige Ausgleichsma8nahmen ist in die Festsetzungen des
Bebauungsplanes aufzunehmen.

Die Kontrolle der Einhaltung dieser Festsetzungen edolgt im Rahmen der hoheltlichen
Aufgaben der Gemeinde. Die Eingrtlnungs- und AusgleichsmaBnahmen sind regelmilBig

a

a

a

a

a

o
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einmal im Jahr vor Ort zu r¡berprufen. Dabei sollte festgelegt werden, welche PflegemaB-
nahmen erforderlich sind bzw. ob Nachpflanzungen wegen Verlust erforderlich werden.

Das Baufeld ist außerhalb der Brutzeit zu råumen, um die Beeintråchtigung von Boden-
bnitem zu vermeiden.

Beztlglich der Mahd der Grùnlandflachen ist die erforderliche Pflegeintensitåt in Abhan-
gigkeit von der tatsåchlichen Vegetationsentwicklung gemeinsam mit der Unteren Natur-
schuÞbehörde fesÞulegen

Erst die Überprilfung der gutachterlichen und planerischen Voraussagen in der Realitåt
nach Durchfuhrung der MaBnahmen ermöglicht die Beurteilung, ob die Prognosen der
Verånderungen von den richtigen Annahmen ausgegangen ist.

6.3 Allgemein ver¡tåndliche Zu¡¡mmenfas*ung

Auf einer Bruttoflåche von 2,96 ha in der Gemeinde Utzedel, soll eine Photovoltaik-
Freiflechenanlage errichtet werden. Dazu soll ein intensiv genutzter Ackersændort als

,sonstiges Sondergebiet Photovoltaik" festgesetzt werden.

Ein Solarpark wírd im Rahmen eines B-Planes zugelassen. Dann ist nach geltender
Rechtslage die Umweltprüfung obligatorisch. Nach der Novellierung des BauGB im Jahre
2004 ist für Bauleiþlanungen eine Umweltprtlfung durchzuftlhren, die in der Systemat¡k
an die UVP angelehnt ist. Die Abarbeitung der ElngrifGregelung (gem. BNatSchG) ¡st auf
die Ebene des Bebauungsplanes verlagert und somit bereits in der Aufstellung des B-
Planes als Teil der bauleitplanerischen Abwågung anzuwenden.

Prüfkriterien der Urnweltprüfung sind insbesondere die Intensitåt der Vorbelastungen, die
Vielfalt und Natumåhe der vorhandenen Vegetat¡on, das faunistische Potenzial, das Vor-
handensein geschützter Biotope, die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes und der Er-
holungseignung. Bez{Jglich der Fauna ist nur eine Risikoabschätzung mögl¡ch.

Wie den Angaben des Umweltberichtes entnommen werden kann, ¡st e¡ne Betroffenheit
der SchuEgûter, insbesondere von Flora, Faunð, Boden und Grundwasser sowie von Kul-
tur- und Sachgittern nicht gegeben. Das Plangebiet stellt sich au8erhalb von Schutzge-
bieten als intensiv genutzte Agrarlandschaft dar, Die Wertigkeit der Biotopstrukturen
wurde im vorgesehenen Geltungsbereich als flåchendeckend gering eingeschåtzt. Wert-
gebende Strukturen finden sich im Nordosten mit der Feldhecke entlang der Eisen-
bahntrasse, der stldlichen Gehölzgruppe und den Kastanien in Nähe der Zufahrt (Kasta-
nienweg Ecke Ringstra8e).

Die Module werden in stldlicher Richtung aufgestellt. Da sie lediglich mit ihren Metallsti¡t-
zen in den Boden gerammt werden, kommt es durch die Solarmodule zu keiner dauerhaf-
ten Bodenversiegelung (Rttckbau nach Ablauf der Nutzung). Durch die Aufutånderung der
Module sowie die zu errichtenden Trafostationen, werden 27,OO m2 voll versiegelt.

Infolge der insgesamt geringen Versiegelung sind wesentliche Verånderungen der Eigen-
schaften des Wasserhaushaltes nicht zu erwarten. GleichermaBen ist von keinen wesent-
lichen klimatischen Veränderungen durch die Anlage der Hl-Anlage auszugehen. Auf das
Schuugut Mensch und menschliche Gesundheit hat das Vorhaben ebenfalls keine negati-
ven Auswirkungen.
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Dem Verme¡dungsverbot gemäB 5 15 BNatSchG wird entsprochen. Die Umwandlung el-
nes intensiv genutzten Ackerstandorts in Extensivgrûnland der Wiesenmiscfiung Typ

"Frischwiese" 
aus dem Ursprungsgebiet 3 ,Nordostdeutsches Tiefland" nach Reg¡oZert@

mit einem Anteil von 30 7o Wildkråutem und 70% Wildgråsem auf insgesamt 30.497 m¿,
stellt langfristig gesehen eine groBflachige Auñrvertung filr die Schutzgüter des Natur-
haush¿ltes dar.

Mit der Umwandlung von intensiv genuffier landwirtschaftlicher Nutrlåche in extensives
Grilnland mlt der Enturicklung, Pflege und Erhalt einer Frischwiese, lst der Eingriff in Na-
tur- und Landschaft, der von dem Vorhaben ausgeht, vollständig kompensiert.

Der mlt der Photovoltalkanlage aus regenerat¡ver Energle umweltfreundllch ezeugte 5o-
larstrom trågt zur Vercorgungssicherheit ebenso bei, wie zur Verminderung des Aussto-
Bes schadlicher Klimagase und entspricht damit den Zielen der Agenda 21 und den Vor-
gaben der Regionalplanung.

Bei einer Nichtdurchf{lhrung der Planung werden die Flåchen weiterhin intensiv durch die
landwlrtschaftllche Produktlon genutzt.
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l Elnleltung
1.1 Anlase und Aufgabenatellung

Anlass für die Bearbeitung des vorliegenden Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages ist die
Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes (B-Plan) Nr. 2 der Gemeinde
UFzedel, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Hierfûr fasste die Gemeinde àm
30.06.2021 den Aufstellungsbeschluss fur eine Fläche nordllch der Gemeinde. Mit dem
Anderungsantrag vom 29.09.2021 wurde die Flåche auf die nordwestliche Teilflåche am
Waldrand begrenzt, Es soll damit ein Beitrag zum Klimaschutz und zur Gemeindeentwick-
lung geleistet werden.

Das Planungsziel besteht in der Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen für die
Nutzung von Photovoltaikanlagen (PV-Anlage) zur Energieerzeugung und zur Einspeisung
in das öffentliche Elektrizitätsnetz. Weiterhin setzt der Bebauungsplan die erforderlichen
Ausgleichsmaßnahmen sowie die dafilr benðtigten Flåchen fest.

Für die Umsetzung der aftenschutzrechtlichen Bestimmungen im Zuge des B-
Planverfahrens ist es notwendig, das Eintreten der Verbotstatbestände aus $ 44 Abs. 1

BNatSchG zu ermitteln und darzustellen. Daftlr ist als fachliche Grundlage für die Ent-
scheidungen im erforderlichen Genehmigungsverfahren der Artenschutzrechtliche Fach-
beitrag (AFB) zu erarbeiten. Die rechtlichen Grundlagen dafflr bilden die FFH-Richtlinie.
die Vogelschutzrichtlinie, das Bundesnaturschutzgesetz sowie das NaturschuEausft¡h-
rungsgesetz Mecklenburg-Vorpornmem.

1.2 RechtlicheGrundlagen
1.2.1 Europarechtlichc Vorgaben

Artenschutzrechtliche Vorgaben auf europåischer Ebene sind in der ,,Richtlinie
92/43/EWG des Rates zur Erhaltung der nat{¡rl¡chen Lebensråume sowie der wild leben-
den Tiere und Pflanzen vom 21,05.1992" (FFH-Richtlinie) und in der.Richtlinie
2OO9|L47lEG des europåischen Parlaments und des Rates über die Erhaltung der wild
lebenden Vogelarten vom 30.11.2009' (Vogelschutzrichtlinie) festgehalten:

ArL 12 Ab¡. 1 FFH-Richtlinie verbietet:

a) alle absichtlichen Formen des Fangs oder der Tötung von Exemplaren der T¡erarten
nach Anhang IV a),
b) jede absichtliche Störung der Terarten nach Anhang IV a), insbesondere wåhrend der
Fortpflanzun gs-, Aufzucht-, Ü benrri nterungs- und Wa nderungszeiten,

c) jede absichtliche Zerstörung oder Entnahme von Eiern der lierarten nach Anhang fV
a) aus der Natur,

d) jede Beschådigung oder Vernichtung der Forþflanzungs- oder Ruhest¿ttten der Ïerar-
ten nach Anhang tV a).

Art. 13 Abs. 1 FFH-Richtlinie verbietet:

a) absichtliches Pflilcken, Sammeln, Abschneiden, Ausgraben oder Vernichten von
Exemplaren der Pflanzenaften nach Anhang tV b) ln deren Verbreitungsräumen ln der
Natur.

4
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Nach Art. t6 Ab¡. I der FFH-Richtlinie kann von d¡esen Verboten u. a. abgewichen
werden, wenn

- es keine anderweitige zufriedenstellende Lösung gibt (die zu keinen oder ge-
ringeren Beeintråchtigungen der Arten nach Anhang IV fi.lhren),

die Populationen der betroffenen Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet
trotz der Ausnahmeregelung ohne Beeinträchtigung in einem gilnstigen Er'
haltungszustand venryeilen und

zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschlie8lich
Solcher sozialer und wirtschaftlicher Aft, vorliegen. (Richtlinie 921 43/ EWG

des Rates 1992:10- 13).

Bezüglich der Artikel 12 und 16 FFH- Richtlinie soll der "Leitfaden zum strengen
Schutzsystem ftJr Teraften von gemeinschaftlichem Interesse im Rahmen der FFH- Richt-
ltnie 921 43/ EWG' sicherstellen, dass die Bestimmungen zur UmseÞung der FFH- Richt-
linie einheitlich interpretiert werden.

GemäB Art. 5 der Vogelæhutzrichtlinie ist es verboten

a) Vogelarten, die unter Art. 1 der Richtlinie fallen, absichtlich zu töten oder zu fangen,

b) Nester und Eier dieser Vogelarten absichtlich zu zerstören oder zu beschådigen oder
Nester zu entfemen,

d) Vogelarten, die unter Art. I fallen, absichtlich zu stören, insbesondere wåhrend der
Brut- und AufzuchÞeit, sofern sich diese Störung auf die ZielseÞung dieser R.ichtlinie

erheblich ¿uswirkt.

Nach Art, 9 der Vogel¡chutzrichtlinie kann von diesen Verboten u. a. abgewichen
werden, wenn

es keine andere zufriedenstellende Lösung g¡bt,

das Abweichen von den Verboten im Interesse der Volksgesundheit, der of-
fentlichen Sicherheit oder im Interesse der Sicherheit der Luftfahrt geschieht
und

gem. Aft. 13 Vogelschutzrichtlinie darf die getroffene Ma8nahme nicht zu ei-
ner Verschlechterung der derzeitigen Lage des Erhaltungszustandes aller un-
ter Artikel 1 fallenden Vogelarten fûhren (Richtlinie 2009/L47/EG des Euro-
pãischen Parlaments und des Rates 2009: 9- 11),

1.2.2 Bundesnaturrchutzgeiêtz ( BI{atSchC)

Die zentralen Vorschriften zum besonderen Artenschutz finden sich seit der Anpassung
des Bundesnaturschut¿gesetzes vom 29. Juli 2009, zuletzt geåndert durch Artlkel I des

Gesetzes vom 20, Juli 2022 (BGBI. I S. 1362), in den Eg 44 bis 47 BNatSchG und gelten

unmittelbar.

5
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Es besteht damit keine Abweichungsmöglichkeit im Rahmen der Landesregelung. Die
Vorschriften sind striktes Recht und daher abwågungsfest. Sie erfassen zunåchst alle
gem. 5 7 Abs. 2 Nr, 13 und 14 BNatSchG streng oder besonders geschützten Arten.

Die generellen artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des I 44 Ab¡, t BN¡tSchG
lauten wie folgt:

"Es ist verboten,

1. wild lebenden Tieren der besonders geschûEten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu
verleãen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu
beschädigen oder zt zerstören,

2, wild lebende Tiere der streng geschtãten Aften und der europäischen Vogelarten
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszei-
ten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor. wenn sich durch die Sti)rung
der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders ges;chüâten
Arten aus der Natur zu entnehmen, z.t beschãdigen oder zu zerstören,

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Aften oder ihre Entwicklungsformen
aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standone zu beschädigen oder zu zerstören."

Diese Verbote werden um den filr Eingrlffsvorhaben und Vorhaben, die nach einschlågi-
gen Vorschriften des Baugesefzbuches zulåssig sind, relevånten Absats¿ 5 des I 44
BNatSchG ergånzt:

n'F[]r nach fi 15 zulassige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie for Vorhaben im Sinne
des 5 18 Abs. 2 5aE 1, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulãssig sind,
gelten die Zugriffs-, Eþsìtz- und Vermarktungsverbote nach MaÛgabe der Sätze 2 bis 5.

2Sind in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgefohfte Tieraften, eurapãi-
sche Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach I 54
Absaa 1 Nummer 2 aufgefÛhft sind, liegt ein Verstoß gegen das Verbot des Absades I
Nummer 3 und im Hinblick auf damit verbundene unvermeidbare Beeinträchtigungen
wildlebender Tiere auch gegen das Verbot des AbsaÞes 7 Nummer 7 nicht vor, soweit die
õkologische Funktion der van dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs-
oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird.

'Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsma&nahmen festgesetzt wer-
den.

'Fitr Standofte wild lebender Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b der Richtlinie
92/43/ÊWG aufgefilhrten Arten gelten die Säfze 2 und 3 entsprechend.

íS¡nd andere besonders geschüÞ:te Arten betraffen, liegt bei llandlungen zur Durchfuh-
rung eines Eingriffs oder Vorhabens kein VerstoB gegen die Zugriffs-, Besi?- und Ver-
marktu ngsverbote vor."
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Im Absatz 6 sind folgende Maßgaben formuliert

,Die Zugriffs- und Besizverbote gelten nicht für Handlungen zur Vorbereitung geseElich
vorgeschriebener Prüfungen, die von fachkundigen Personen unter gröBtmöglicher Scho-
nung der untersuchten Exemplare und der ubrigen Tier - und Pflanzenwelt im notwendi'
gen Umfang vorgenommen werden. Die Anzahl der verletzten oder getöteten Exemplare
von europäischen Vogelarten und Aften der in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie
92/43/EWG aufgeführten Tierarten ist von der fachkundigen Person der für Naturschutz
und Landschaftspflege zuständigen Behùrde jahrlich mitzuteilen."

Aucnahmen gem. $ {5 Abs. 7 BNatSchG

Werden Verbotstatbestånde nach $ 44 Abs. 1 ¡. V. m. Abs. 5 BNatSchG erftlllt, kann die
nach Landesrecht zuståndige Behörde von den Verboten des 5 44 im Einzelfall Ausnah-
men zulassen, wenn die Voraussetzungen des $ 45 Abg. 7 Bl{atSchG edüllt sind. MÖg-

lich ist dies

o7. zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erhebli-
cher wirtschaftlicher Schäden,

2. zum Schutz der natiJrlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt,

3. für Zwecke der Farschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwecken
dienende MaÛnahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung,

4. im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit cinschließlich
der
Verteidigung und des Schutzes der Zivilbevèrlkerung, oder der maßgeblich günstigen
Auswlrkungen auf die Umwelt oder

5. aus anderen zwingenden Gntnden des übetwiegenden öffentlichen Interesses ein'
schlie&lich solcher sozialer oder wirtæhaftlicher Art.

Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden. wenn Lumutbare Altemativen nicht geoeben

sind und sich der Erhaltungszustand der Pooulationen einer A¡t nicht verschlechtert. so-

weit nicht Attikel 16 Abs. I der Richtlinie 92/43/EWG weitergehende Anforderungen ent'
hält. Artikel 16 Abs. 3 der Richtlinie 92/43/EWG und A¡tikel 9 Abs. 2 der Richtlinie
79/409/EWG sind zu beachten. Die Landesregierungen können Ausnahmen auch allge'
mein durch Rechtsverordnung zulassen. Sie können die Ermechügung nach Sad 4 durch
Rechtsverordnung auf andere Landesbehörden iibertragen."

Befreiungen gem. 5 67 BilatSchG

Von den Verboten des g 44 kann auf Antrag Befreiung gewãhrt werden, wenn die Durch-
fiihrung der Vorschrift im Einzelfall zu einer unzumutb¿rren Belastung filhren wûrde. Die
Befreiung kann mit Nebenbestimmungen versehen werden.

I
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1.2.3 Natur¡chutzau¡fÍlhrungsge3etz ttlecklenbury-Vorpommern (NatSchAG
r{-v)

Das NaturschutzausführungsgeseÞ Mecklenburg-Vorpommern (NatSchAG M-V) vom
23.02.2010 (GVOBI. 20L0, S. 66) ist am 01.03.2010 in Kraft getreten, zuletzt geändert
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Juli 2018 (GVOBI. M-V S. 2?t, 228). Es enthålt kei-
ne von den unmittelbar geltenden Artenschutzregelungen des BNatSchG abweichende
Regelungen, da im ArtenschuÞ keine Abweichungsmöglichkeit ftlr die Lånder besteht.

Die Zustándigkeit des LUNG f0r den Vollzug der Paragraphen 37 bis 55 BNatSchG folgt
aus $ 3 Nr. 5 NatSchAG M-V (Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausfi¡h-
rung des Bundesnaturschutzgesetzes 2010)

t.2.4 Relevante Gesetze, Normen und Richtlinien

Richtlinie des Rates 92143/EWG vom 21, Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Le-
bensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen (FFH-Richtlinie); ABl. Nr. L

206 vom 22.07.L992, zuleÞt geitndert durch die Richtlinie des Retes 2006/105/EG
vom 20.11.2006 (ABl. Nr. t 363)

Richtlinie 97/62/EG des Rates vom 27. OKober L997 zu¡ Anpassung der Richtlinie
92.143/EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensrãume sowie der wild lebenden T"iere
und Pflanzen an den technischen und wissenschaftlichen Fortschritt. - Amtsblaft 1{r. L
3OSl42 vom 08.11.t997.

Richtlinie 2OO9/l47lEG des Europåischen Parlaments und des Rates vom 30. Novern-
ber 2009 ûb€r die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten (Vogelschutz-Richtlinie);
kodifizierte Fassung (ABl. vom 26.1.2010, S.7)

Bundesnaturschutzgesetz vom 29, Juli 2009 (BGBI. ¡ S. 2542), zuletzt geändert durch
Artikel I des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBI. I S. 1362)

C¡esetz des landes Mecklenburg-Vorpommern zur AusfUhrung des Bundesnatur-
schutzgesetzes (Naturschutzausfiihrungsgesetz - NatSchAG M-V) vom 23. Februar
2010), GVOBI. M-V 2010, S. 66, verkündet als Artikel 1 des Gesetzes zur Bereinigung
des Landesnaturschutzrechts vom 23. Februar 2010 (GVOBI. M-V S. 66); zuletzt ge-
átndert durch Aftikel 3 des Gesetzes vom 5. luli 2018 (cVOBl. M-V 5.22L,2?,8)

Bundesaftenschutzverordnung (BArtSchV) - Verordnung zum Schutz wild lebender
Tier- und Pflanzenarten; vom 16. Februar 2005 (BGBI. I S. 258, 896), zuleEt geån-
dert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 21. Januar 20f 2 (BGBI. t S. 95)

Umweltbericht zum Regionalen Raumentwicklungsprogramm Mecklenburgische Seen-
plane (RREP MSE) 2011

Teilfortschreibung Regionales Raumentwicklungsprogramm Mecklenburgische Seen-
platte, Stand 202t; Regionaler Planungsverb¿nd Mecklenburgische Seenplatte

E
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1.3 Methodi¡chec Vorgehen

Belange des Artenschutzes sind planungsrechtlich eigenständig abzuhandeln, Es ist hier-
zu kein gesondertes Ve¡'fahren erforderlich. Der Artenschutzrechtliche Fachbeitrag, wel-
cher Bestandteil der vor¿ulegenden Unterlagen ist, wird durch Búndelungswirkung in die
Pla nfeststell u ng bzw. in sonsti ge Geneh m igu ngsverfahren integriert.

tnhaltlich ttberschneidet sich der AFB mit der Umweltprüfung und der Eingriffsregelung.
Dennoch unterscheiden sich zu prtifende SchuÞgegenstånde, Prüfsystematik und Rechts'
folgen der Instrumente. Aus diesem Grund erfolgt die Erstellung als eigenständiger Fach-
beitrag.

Die Erf{lllung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestånde f0hrt generell zu einer Unzulås-

sigkeit des Vorhabens und ist somit abwãgungsresistent. Die Unzulassigkeit des Vorha-
bens ist nur durch eine Ausnahme bzw. Befreiung durch die Genehmigungs- oder zustån-
dige Naturschutr¿behðrde zu überwinden. Die hiefiir erforderlichen entscheidungsrele-
vanten Tatsachen sind in einem aftenschutzrechtlichen Fachbeitrag (AFB) darzulegen.

Die einzelnen Prûfschritte, auf deren Grundlage der vorliegende Artenschutzfachbeitrag
erstellt wird, werden nachfolgend anhand der Abbildung nach Trautner 2008 veranschau-
licht und mit Bezug auf FnoeucH & Sponarcx 2010 erlåutert:

I
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Abblldung 1: Abfolge der Prüßchrltte fl¡r dle E!Étellung des Artenscfiutrachbettrages (Qu€ller Lån-
desamt für Umwelt, Naturschutz und Geologle Mecklenburg-Vorpommern 2010: 28)

1.4 Relevanzprüfung und Darlegung der Betroffenhelt der Arten

GrundsäÞlich sind alle im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern vorkommenden Arten
des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und alle europåischen Vogelarten gemåB Art. I der
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Vogelschutzrichtlinie betrachtungsrelevant. Zu beachten sind demnach 56 in Anhang IV
aufgeführte Arten sowie såmtliche wildlebenden Vogelarten.

Im Zuge der Relevanzprtlfung wird das Spektrum auf die Arten reduzieft, die beztlglich
ihrer Lebensraumansprüche im Untersuchungsgebiet auftreten können und für die eine
Beeintråchtigung im Sinn des $ 44 BNatSchG im Zuge des Vorhabens nicht auszuschlie-
ßen ist.

Es werden im Rahmen der Relevanzprüfung die Arten herausgestellt, für die eine Betrof'
fenheit beztlglich der Verbotstatbestånde hinreichend ausgeschlossen werden kann. Die-

se mi¡ssen dann der artenschutzrechtlichen Überprüfung nicht mehr unterzogen werden.

Dazu gehören Arten,

die in Mecklenburg-Vorpommern lt. Roter Liste als .,ausgestorben" oder,,verschol-
len" eingestuft sind

die nachgewiesenermaßen im Naturraum nicht vorkommen (Prtifgrundlagen dem

Kartenportal des LUNG entnehmbar, Ausnahme: Vö9e1, s. dazu ,Zweiter Bruwo-
gelatlas des Landes Mecklenburg-Vorpommem")

die zwar lt, landesweiten Range-Karten im Bereich des Messtischblattes auftreten,
aber nicht im Prtlfraum des Vorhabens vorkommen

bei denen sich Beeintråchtigungen (bau-, anlage- und betriebsbedingt) auf Grund
der geringen Auswirkungen des Vorhabens ausschlieBen lassen.

Die Dokumentation der Relevanzprûfung erfolgt in tabellarischer Form.

1. 5 Unter¡uchu n g¡tiefe und Bo¡tand¡erfasru ng, -darstel lu ng u nd -bewertung

Bezüglich der Bestandsanalyse bzw. -erfassung wird auf die folgenden Informationen
eingegangen:

Angaben zur Autökologie (Lebensweise, Mindestansprtiche an das Habitat, besondere

Gefåhrdun gspotentia le
Gefåhrdungsstatus
Erhaltungszustand
Räumliche und quantitative Verbreitung im Untersuchungsraum
Verbreitung, Relevanz, GröBe der lokalen Population
VerneÞung der Populationen (untereinander oder mit jenen auBerhalb des Untersu-
chungsraums)

Die Erfassungen der Artenbestånde werden entsprechend dezeltiger, wlssenschaftlicher
Erkenntnisse durchgeführt und die Ergebnisse mit den vorhandenen faunistischen Daten

verknüpft.

Filr Anhang IV Arten der FFH- Richtlinie erfolgt eine für Jede Art gesonderte Betrachtung,
Zusammengefasst werden nur die Arten, deren Betroffenheit sich åhnlich darstellt und
deren Lebensweise und ökologische Ansprtlche vergleichbar sind. Des Weiteren kann eine
Zu sam menfassu ng i m Fal le gleicher Verbotstatbestånde erfolgen.
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Eine vertiefende Prüfung erfolgt in jedem Fall fûr

Anhang I - Arten gem. Vogelschutzrichtlinie
RasWogel - Arten mit regelmÊißig genutzten Aufenthaltsplätzen
Gefåhrdete Arten (RL - Kategorie 0 - 3)
Arten mit besonderen Lebensraumansprüchen
Streng geschtlÞte Vogelarten (Anlage 1 BArtSchVO)
Vogelarten des Anhangs A der Verordnung (EG) Nr. 338/97
Arten, f{l r die Mecklenburg-Vorpommern besondere Verantwortung trågt

Zu Gruppen zusammengefasst werden gepriift

Überflieger (ohne Bindung an Vorhabengebiet)
Nahrungsgåste ( keine wesentliche Einschrånkung der Nahrungsgrundlage)
Ungefährdete BruWogelarten des Offenlandes
Ungefåhrdete Brutvogelarten der Wålder, Gebtlsche, Gehölze

1.6 Prllfung der Verbot¡tatbestånde gem. I 44 Abs. t ¡. V. m. Abs. 5 El{atSchG

FOr die ermittelten Arten wird im Detail geprtlft, ob die in g 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5
BNatSchG benannten Verbotstatbestände durch das Vorhaben erfi¡llt werden.

Die Abprufung wird anhand standardis¡erter Formblåtter, differenziert nach Anhang IV
Tierarten und europåischen Vogela rten, durchgefll hrt.

1.7 Prtlfung yon Vermeidungr- und vorgeroeenen Aurgleich¡maBn¡hmen (CEF-
ÈlaBnahmen)

Es werden artenschuErechtliche VermeidungsmaBnahmen und vorgezogene Ausgleichs-
maBnahmen entwickelt und festgelegt und im vorliegenden AFB dargestellt.

1.8 Prftfung der Au¡n¡hmevorau¡¡etzungen gcm. 5 45 Ab¡. 7 Bt{¡tSichG

Stellt s¡ch ein E¡ntreten der Verbotstatb€stande lt. 5 44 Abs. I BNatSchG i. V. m. $ 44
Abs. 5 als nicht vermeidbar heraus, so ist eine Ausnahme gem, S 45 BNatSchG zulÍissig,
wenn das Interesse der menschlichen Gesundheit, der öffentlíchen Sicherheit, des Schut-
zes der Bevölkerung, maBgeblich gtinstigen Auswirkungen auf die Umwelt oder andere
zwingende Grilnde des tlbenriegenden öffentlichen Interesses berûhrt sind.

Fûr eine Ausnahme gem. g 45 Abs. 7 BNatSchG wird vorausgeseÞt, dass zurnutbare Al-
ternativen nicht gegeben sind.

Im AFB kann lediglich eine Zus¿mmenfassung m@llcher Ausnahmegrilnde erfolgen.
Zwingende Grûnde des {lberwiegenden. öffentlichen Interesses sind vom Vorhabentråger
darzulegen und von der zust¿tndigen NaturschutzbehOrde zu prtlfen.

1.9 Vorrchlag f0r kompcnratori:chc l¡la8nahmen lur lYahrung dc¡ Erhaltungs-
¡u¡tande¡

Kompensationsma6nahmen dienen der Wahrung des gtlnstigen Erhaltungszustandes ei-
ner Population bzw. dem Verhindem einer Verschlechterung des Erhaltungszustands.

4Þ
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Je nach Schwere der Beeinträchtigung und den Anspnichen betroffener Arten richten sich
Erforderlichkeit und Quantit¿tt dieser MaBnahmen (Froelich & Sporbeck 2010: 35 - 45).

1.10 Datengrundlagen

CoNpuWrlr'Buno: Beobachtungsdokumentation 2019 und Bewertung der Monitoring-
Situation im Untersuchungsgebiet Windpark Beggerow-PenÞ, nicht veröffentlicht

VÕxurr, F. (2014): Zweiter Atlas der Brutvögel des Landes Mecklenburg-Vorpommern,
Grelfswald

L¡n¡otsrecnAusscHuss rún Fuo¡RmAUSsctuTz UND -FoRscHuwc Mrcrlg¡¡auRc-VonpouMrnn,
URL: https :l/www. lfa-fl edermausschutz-mv. del (Stand : 0 5.0 1. 202 1 )

Bu¡¡oesew rûn NnrunscHuÍz: Internethandbuch zu den Aften der FFH-Richtlinie Anhang
IV, URL: https : //ffh-anhang4. bfn.de/ (Stand : 24.O6.2O2L')

L¡n¡o¡sarrr rún UmwElr, NAruRscnurz uND Groloerr: Aften der Anhänge II, IV und V der
FFH-Richtlinie, URL: https://www,lung.mv-regierung.de/insite/cms/umwelt/natur/arten
schutz/as_fflr_aÊen.htm (Stand 24.06.2A2L)

2
2,t

Be¡chreibung des Vorhaben¡ und ¡einer we¡cntlichen Wirkungen
Be¡chreibung dee Vorhabens

Allgemeines Planungsziel der Gemeinde UÞedel ist die Schaffung der planungsrechtlichen
Voraussetzungen fur d¡e Errichtung einer Freiflåtchenphotovoltaikanlage.

2.1,1 Räumliche Lage und techni¡che Daten

Das Plangebiet liegt im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in der Gemeinde Utzedel

auf der Strecke zwischen Burow und Demmin. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans

,,Solðrpark UÞedel" umfasst das Flurstuck 3Ll7 (teilweise) der Flur 6 der Gemarkung
Utzedel und erstreckt sich f)ber eine Flåche von 2,96 ha. Das B-Plangebiet liegt nord-
westlich des Ortsteils Utzedel und südwestlich der Landesstraße L 271.

Bei dem B-Plangebiet handelt es sich um eine bisher landwirtschaftlich genutzte Flåche.

Folgende NuÞungen grenzen an das Grundstück an:

im Nordwesten bis S{Jdwesten befìndet sich eine intensiv ackerbaulich genuÞte
Flåiche sowie Waldflache
im Si,tden befinden sich intensiv genutzter Acker. sowie landwirtschafrlich genut¿-
te Gebåude und die Ortschaft Utzedel
im Nordosten verläuft die Bahnstrecke Stralsund - Neubrandenburg - Berlin und
die Landesstraße L 271

Die Fläche ist in Privateigentum und wird an den VorhabentrËtger verpachtet. Es ist ge-
plant, die Flåche als sonstiges Sondergebiet Solarpark (SO PVA) nach I 11 Abs. 2 Bau-
NVO auszuweisen.

a

a
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Geplant lst laut dem Vorhabentråger auf elner Flåche von 2,96 ha elne Frelfläcfren Pl/-
Anlage. Die Trågerkonstruktion soll in aufgestånderter Bauweise errichtet werden. Auf
diesen Tragevorrichtungen werden die PV-Elemente ¡nstalliert.

Die innere ErschlieBung erfolgt aufgrund der geringen GröBe, ohne befestigte Wege. Ver-
kehrsmåBig erschlossen wird der Bereich {lber die L27t, sowie über die Gemeindestra-
Ben Lelstenower StraBer und Rlngstra8e. Es lst dort elne Zufahrt lm Eerelch Kastanlen-
weg Ecke Ringstraße vorgesehen. Die weitere Erschließung erfolgt ober einen Schotter-
weg entlang der Bahntrasse.

Die Flåche unter den Solaranlagen wird eine extensive Grtlnflåche seln, die maxlmal
zweimalJåhrl¡ch gemåht wird, bzw. dle beweidet wlrd.
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Abbifdung 3: Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 2 "Solarpark
Utzedel'

2.1.2 Darctcllung dcr Potenziale de¡ Naturrtumes

Geologie/Bðden
Gemå0 der naturräumlichen Gliederung Mecklenburg-Vorpommems liegt die Gemarkung
Utzedel in der Landschaftszone "Rückland der Mecklenburgiscfren Seenplatte (3)'. Das

mit einem groBen Flächenanteil im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte vertretene
R{tckland der Mecklenburgischen Seenplatte (3) umfasst den gesamten zentralen Be-

reich, der durch wellige Grundmoränen, durch eingelagerte Täler von Tollense und Peene,

das Becken von Malchiner und Kummerower See sowie durch einige Endmorånenzüge
gekennzeichnet ist.

Die Landschaftszone gliedert sich in folgende Gro6landschaften:
- Oberes Peenegebiet (31)
' Oberes Tollensegebiet (32)

Das Plangebiet liegt jeweils zur Hålfte im ,,Oberen Peenegebiet (31)" und im ,Oberen Tol-
lensegebiet (32)". Es gehort jeweils zur Håilfte zur L¡ndschaftseinheit ,,Kuppiges Peene-
gebiet mit Mecklenburger Schweiz (310)" und "Kuppiges Tollensegebiet mit Werder
(320r.

Nach der Bodenitbersichtskarte des LUNG (1:500.000) befindet sich das Vorhabengebiet
innerhalb der Bodengesellschaft 13, die aus Tieflehm-Fahlerde und Parabraunerde-
Pseudogley (Braunstaugley) besteht. Es handelt sich um Grundmoränen mit Stauwasser-
und/ oder Grundwassereinfluss. Das Gelände ist eben bis wellig. Das Substrat im Plange-

biet wird durch Sand der HochflÊlche (glazifluviatil) geprägt.
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Der Boden ist nach Karte 4 Schutzwürdigkeit des Bodens des Grund- und Oberflåchen-
wassers der ersten Fortschreibung des gutachtlichen Landschaftsrahmenplanes im Plan-
gebiet e¡nem Bereich mit hoher bis sehr hoher Schutzwürdigkeit zugeordnet

Waeser
Das Grund- und Oberfl¡chenwasser ist nach der Karte 6 Schutzwurdigkeit des Grund-
und Oberflåchenwassers der ersten Fortschreibung des gutachtlichen Landschaftsrah-
menplanes im Geltungsbereich einem Bereich mit geringer bis mittlerer Schut¿würdigkeit
zugeordnet. Es gibt zahlreiche Fließgewässer wie z. B. die Tollense und den Augraben,
der st¡dwestlich des Plangebietes verlåuft.

Das Plangebiet befindet sich au8erhalb der Trinkwasserschutzzonen. Der Grundwasser-
flurabstand liegt im nordwestlichen Teil zwischen 5 - 10 m und im stidöstlichen Teil bei
{lber 10 m. Oberflåchengewåsser sind innerhalb des Plangebietes nicht vorhanden. Das
nåchstgelegene Oberflächengewässer ist der 1,3 km westlich verlaufende Augraben. Das
nåchste größere Oberflåchengewåsser ist die 3,6 km nordÖstlich verlaufende Tollense.

Leben¡rtume
Das Plangebiet liegt nach der Karte I Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes der ersten
Fortschreibung des gutachtlichen Landschaftsrahmenplanes in einem Bereich m¡t m¡ttle-
rer bis hoher Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes. Das Gebiet weist durch die im Vor-
dergrund stehende AckernuÞung eine geringe Vielfalt auf und ¡st wen¡g strukturiert. Die
Landschaft weist ein hoheE MaB an enthropogener Bee¡ntrachtigung auf. Sie besitzt keine
besonderen Schönheiten. Die Vegetation ist durch die intensive ackerbauliche Nutzung
geprågt. Folgende Biotoptypen sind anzutreffenl:

Tabelle 1: Blotoptypen lm nåheren Umfeld des Plangebletes

L4.7.LO IOVE)
12.1.1 (ACS)
1.8.5 (WKX)
2.7.1 IBBA)
2.3.2 tBHS)
2.1.2 (BLt{)

Zohlen- und
Buch¡trbencode

618
Ê20
620

Statu¡l

Bahn / Gleisanlaoe
Sandacker
Kiefernmischwald trockener bis frischer Standorte
Älterer Einzelbaum
Strauchhecke mit Überschirmuno
Mesophiles Laubqebi¡sch

Kartiereinheit

tg 20 - gesetzllch g$chütztes Blotop nach g 20 NatSchAG M-V

$ 18 - geseÞlich geschûÞte Båume nach ! 18 NatSchAG M-V

Die Biotoptypenkartierung ftlr das PG erfolgte durch einen Mitarbeiter von PIANUNG
kompakt I-ANDSCHAFT im November 2021. AuBerdem wurden die Daten der Biotopkar-
tierung des LUNG M-V berllcksichtigt.

In der Karte der Biotoptypen werden folgende Codierungen (Kürzel) verwendet (entspre-
chend Landesamt ftJr Umwelt Naturschutz und Geologle: Anleitung filr die Kartierung von
Biotoptypen und FFH-Lebensraumtypen in Mecklenburg-Vorpommem (201 3).

t L NDES^MT rÛR UUWelr, N/\TURSCHUTZ UND GEOLOGIE/ HRSG. (2OrO): Anleltung ftir dte Kartþruflg von
Biotop$pen und FFH-Lebensraumtypen in Mecklenbu¡g-Vorpommern, Gùstrow.
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Abblldung 4: Biotoptypenkart¡erung, Kartengrundlage GAIA-MV

Legende

I Sondergebiet

Grenze des Vorhabengebietes

Gesetzlich geschützte Biotope (Kartenportal LUNG M-V)

Sonstige Biotoptypen

Wald
Nordwestlich und westl¡ch des BP befinden sich Waldflächen. Sle zahlen zur Forstebte¡-
lung 4205. Nordwestlich der Flåche SO grenzt eine Aufforstung mit Kiefern an. Westlich
der Teilfleche wåchst ein Nadelwald, mit einem dicht geschlossenen Bestand aus älteren
(Alter > 50 Jahre) Kiefern und Fichten. Er gehört dem Biotoptyp 1.8.5 an.

Feldoeholze
Unmittelbar an das Plangebiet grenzend, befindet sich entlang der Bahntrasse e¡ne
Strauchhecke mlt Überschirmung. Sie wird dominiert von Schlehen. Dieser Biotoptyp ¡st
nach 5 20 NatSchAG M-V geschutzt. Sudwestlich angrenzend, sowie 90 m weiter süd'
westlich und ebenfalls nach $ 20 gesch{ltzt, befindet sich jeweils ein mesophiles Laubge-
bflsch.

Einzelbåume
In der Nähe des Plangebietes stehen mehrere nach $ 18 NatSchAG M-V geschrltzte ältere
EinzelbËlume mit dem Biotoptyp 2.7.1.. In beiden mesophilen Laubgebüschen befindet
sich jeweils eine dominante Eiche. Im Bereich der ZuÊahrt (Kastanienweg) steht eine Kas-
tanie mit ca. 6 m Abstand zwischen Kronentraufe und zukünftigem Schotterweg.
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Açker
Das Vorhabengebiet und die östlich und südlich der Grenze des BP anschlieBenden FlËi-

chen sind als intensiv bewirtschafteter Acker gekennzeichnet. Er wird dem Eiotoptyp
L2.L.t Sandacker zugeordnet.

Verkehrs- und Versorgungsanlagen
Nordöstlich des Vorhabenstandortes verlaufen direkt angrenzend die Bahnstrecke Stral-
sund'Neubrandenburg - Berlin und in 100 m Entfernung die L 271, Die Bahntrasse wird
dem Biotoptyp 14.7.10 zugeordnet.

2.1.3 Brubedingte Projektwirkungen

Bei baubedingten Auswirkungen handelt es sich zumeist um kur¿fristige Belastungen. Im
Zuge der Errichtung von PV- Anlagen gehören dazu

der Baustellenverkehr und Baustelleneinrichtungen,
die Inanspruchnahme von Lagerff¿ichen während der Bauzeit
das Abschieben des Oberbodens fûr die inneren ErschlieBungswege
das Rammen der Gestänge in den Boden
Lårm, Ersch0tterungen, Staub
Entstehung ruderaler Randbereiche

Optische sowie akustische Störungen können wãhrend der Bauphase dazu ftihren, dass
empfindliche Terarten temporår aus ¡hren llabitaten verdrångt und auf angrenzende,
geeignete oder weniger geeignete Lebensråume ausweichen müssen: vor allem mobile
Tiere wie Vögel oder Såugetaere können in diesem Zusammenhang ein Ausweichverhal-
ten und eine erhöhte Fluchtdistanz entwickeln. Mögliche Rast-, Brut- und Nahrungsstan-
dorte im Umkreis der BaumaBnahmen konnten so zeitweise entfallen. Eine Lockwirkung
ktinnen die Baustellen auf GreifuÖgel ausüben, da der kur¿e bzw. nicht vorhandene Be-
wuchs eine bessere Sicht auf potenzielle Beute bietet.

Als baubed¡ngte Bee¡ntrachtigungen sind weiterftlhrende Verluste der Bodenfunktionen zu
erwarten, die ûber das MaB der spåteren Versiegelung hinausgehen. Dazu gehören das
Abschieben oberer Bodenschichten, Deponieflächen fur den Bodenaushub und Verdich-
tungen durch schwere Baumaschinen. Natilrliche Bodenfunktionen werden durch die Ab-
schiebung und Vermischung des Oberbodens beim Wiederauffüllen weitgehend gestört,
durch anschlie8ende Lockerung jedoch wieder ausgeglichen.

Andererseits entfaltet die Durchftihrung des Vorhabens potenziell auch eine anlockende
Wirkung. Lagerflåchen für den Bodenaushub oder der Aufwuchs von Ruderalfluren eignen
sich ggf. als Nahrungs- und Ruhehabitate.

2. 1.4 Anlagenbedingte Projektwirkuneen

Anlagebedingte Auswlrkungen slnd erhebliche und nachhattige Beeinträchtigungen durch

Flächeninanspruchnahme durch Bebauung und Versiegelung
Barriereeffekte
Sichtbarkeit im Landschaftsbild (flåchige Ausdehnung, reflektierende Oberflåche)
ErhiÞung der Oberflåche der PV-Anlage
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Beschattung des Bodens (nicht fliichig)
ggf. verringerte lnfiltration des Regenwassers in den Boden

Entstehu ng für Tiere attraktiver Randbereiche
einstellen mechanische Bodenbearbeitung und daraus resultierende Vegetationsent-
wicklung

Durch die tragenden Gestänge, die in den Boden gerammt werden, kommt es an diesen
Stellen punktuell zu einer Bodenverdichtung und einer Vollversiegelung. Die Einrichtung
der inneren ErschlíeBung ft¡hrt zur Teilversiegelung der betreffenden Bereiche. Im Zuge
der Vollversiegelung geht Lebensraum f0r Flora und Fauna an diesen Stellen verloren.
Dagegen können teilversiegelte Wegeflachen für trocken- und wårmeliebende Pflanzen

einen attraktiven Standort bieten.

Die zu bebauende FlËiche erstreckt sich entlang der Bahntrasse. Auf Grund der Abzãu-
nung können größere Solarparks eine potenziell versperrende Wirkung auf Wildtiere aus-
ûben, Da es sich hier um eine relativ kleine Flåche handelt, keine Wildwechsel bekannt
sind und die Barrierewirkung bereits durch den Verkehr der Bahngleise bzw. Landesstra-
Be besteht, wird durch das Vorhaben keine zusätzllche Bee¡nträchtigung der Wildtiere
gesehen.

Eindeutige Erkenntnisse zu den Wirkungen von reflektierenden Modulen liegen bisher
nicht vor. Zwar werden an modernen PV-Anlagen reflexionsarme Oberflachen veruendet,
dennoch lassen sich Spiegelungen sowie Reflexionen nicht gånzlich ausschließen.

Unter Umstånden führt die Erhitrung der Moduloberflåche zur Verletzung oder TÖtung
von Kleintieren. Da die Flåchen sich allerdings zeiWerrögert aufteizen, ist von einem
frúhzeitigen Meiden bzw. Verlassen dieser Bereiche auszugehen.

Die Bodenverschattung kann zu einer Veränderung des Bodenwasserhaushalts führen,
welche die Bodenerosion begrinstigen kann. Für Arten, die auf Licht und eine ausreichen-
de Wasserversorgung angewiesen sind, kann ein Habitatverlust entstehen.

Die Randbereiche eines Solarparks wiederum können Attrakt¡vit¿lt als Sitzwarten oder
Nahrungshabitate entfalten, wåhrend die zentralen Areale der Freiflåchen-PV-Anlage
eher eine geringe Wertigkeit ft¡r Ans¡tzjäger besiÞen.

Der Wechsel sonnenexponiefter und beschatteter Bereiche kann eine Lebensraumaufwer-
tung für wärme- bzw. sonnenliebende Arten, wie z. B, Heuschrecken, bedeuten. So kann
sich der Schattenwud der Module positiv auf die Lebensraum*ruktur auswl*en.

Die wegfallende mechanische Bearbeitung sowie das dadurch begLlnstigte Auñrvachsen

der Vegetation werten die Fläche zwischen den Modulen fiir Kleinsãugetiere und damÍt fúr
die entsprechenden Prådatoren auf. Eine extensive Pflege der Grünflåchen zwischen den
PV-Modulen bewirkt zudem auch eine Aufweftung als Lebensraum auf dem ehemals ln-
tensiv bewirtschafteten Ackerstandort.

2. 1.5 Betriebabedingte Projelctwirkung€n

Betriebsbedingte Auswirkungen sind

Pfl ege- und Wartungsarbeiten
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FOr Fflege- und Wðrtungsarbe¡ten wird die Flåche durch die ausftlhrenden Angestellten
betreten, was temporäre, örtlich begrenzte Störungen der am Boden lebenden Fauna
nach sich ziehen kann. Es ist mit einem Ausweichen dieser Arten auf Ersatzlebensräume
zu rechnen, das zeitlich begrenzt ist. Sind Mäharbeiten notwendig, steigt das Risiko der
Störung, Verletszung oder gar Tötung von Kleintieren, welche auf der Flåche leben.

3 Be¡t¡lnd¡darstel I u ng rowie Abpr{lfun g der Verbotetatbestå nde

Das Vorhabengebiet stellt sich in seiner Gesamtheit als intensiv genutzte Ackerflåche dar.
Die damit verbundene Ausbringung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln, weitgehend
fehlende Landschaftsstrukturen und die gering ausgeprägte Fruchtfolge bieten Amphi-
bien. Reptilien, lnsekten, Vögeln und Såugetieren eine sehr geringe Habitatqualität.

Da zum aktuellen Stand der Planung eine Erfassung von BruWögeln, Fledermåusen, wei-
teren Såugetíeren sowie lnsekten nicht möglich ist, wird an dieser Stelle eine Potenzial-
analyse anhand vorhandener Informationen durchgeftlhrt. Gewålsser gibt es nicht im
Vorhabengebiet. Die Intensivackerflache stellt keinen Lebensraum ftir Fflanzenarten der
FFH-Richtlinie dar; ihre Verbreitung liegt weit auBerhalb des Vorhabengebietes. Eine Be-
trachtung der Artengruppen Fische, Rundmãuler und Pflanzen kann daher entfallen. Für
die Überprftfung potenzieller Artvorkommen wurde ¡m Kartenportal Umwelt M-V? eine
Rasterabfrage durchgefúhrt. Das Vorhabengebiet liegt im Planquadrat 2t44-2. Verbrei-
tungsgebiete vorgefundener Arten wurde anhand der Artensteckbriefe¡ abgeprtlft.

3.1 Tierarten de¡ Anhang¡ lV der FFH-Richtlinie
3,1.1 Dar¡tellung de¡ Såugetierbc¡tandc¡ im Vorhabengcbiet

(ohne Fledermture)

Vorliegende Aussagen zu den Säugetieren beruhen auf der Auswertung der Artentabelle
des Landesamtes filr Umwelt, Naturschutz und Geologie fitr die Arten der Anhåinge IV der
FFH-Richtlinie. Die in Mecklenburg-Vorpommem nachgewiesenen an Land lebenden 4
Situgetierarten der Anhåinge IV der FFH-Richtlinie sind Biber (Castor fiberl, Haselmaus
(Muscardinus avellanarius), Wolf (Canis lupus) und Fischotter (lutra lutra). Nachfolgend
werden die Arten aufgelistet, die aufgrund ihrer potenziellen Verbreitung auftreten kÖn-
nen:

Biber
Fischotter

Castor fiber
Lutra lutra

Anhang II, IV der FFI-I RL

Anhans II der FFH RL

? https://www.umweltkarten.mv-reglerung.de/scrlpVlndex.php. Abruf 24.o,ó-2021
'https;//www.lung.mv-regierung.de/inslte/cms/umwelÇnatur/artenschutz/as_fiftr-arten.htm, Abruf 24.06.2o21
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nlcht vor (Potenzlal-
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Nein, kelne Inanspruchnahme
artspêzlflscher ttabitate ode r
bekannter Wechsclrouten.

Relevanzprüfung de¡ Stugetierbe¡tande¡

Sãuçtiere, die potenziell vorkommen

RL M-V: Abkürzungen der RL:
0 ausgestorben oder verschollen; I vom Aussteöen bedroht; 2 stark gefährdet
3 gefåhrdet; V Vorwamliste; G Gefåhrdung ðnzunehmen, aber Status unb€kannt

potenzielles Vorkommen = Vorkommen ¡m Untersuchungsraum möglich, d. h. ein Vorkommen ist nicht sicher auszuschlieBen und auf Grund

der Lebensraumausstattung des Geb¡etes und der Verbreitung der Art in M-V nicht unwahrschehlich
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Abprilfen der Verbot¡tatbe¡tå nde der fl brigen Stugetierarten

Gewässer kommen im Vorhabengebiet nicht vor. Artspezifische Habitat werden durch das
Vorhaben nicht in Anspruch genommen. Die ,,Entnahme, Beschådigung, Zerstörung von
Fortpflanzungs- und Ruheståtten'gemäß 5 44 BNatSchG kann ausgeschlossen werden.

Etwa 830 m westlich des Vorhabengebietes befindet sich das FFH-Geb¡et DE 2245-3OZ

"Tollensetal 
mit Zufltlssen". Nach dem Standarddatenbogen des FFH-Gebietes sind Revie-

re des Fischotters und des Bibers innerhalb des FFH-Gebietes nachgewiesen worden. Es

ist nicht völlig auszuschlie8en, dass beide Arten das Vorhabengebiet durchlaufen.

Mit der Errichtung des Solarparks können die Verbotstðtbestände des ,,Fangen, TÖten¡
Verletzen' sowie ,,Störung" nach $ 44 BNatSchG nicht vollståndig ausgeschlossen wer-
den. So kann es durch die Baumaßnahmen zu Beeinträchtigungen der Reviere kommen.
Um die Passierbarkeit f0r den Fischotter und andere Kleinsäuger weiterhin zu gewährleis-
ten, ist die Einzåunung des Solarfeldes mit einer Bodenfreiheit von 20 cm zu errichten.

Artspezifische Vermeidu ngsmaBnahmen werden nöt¡q ( Vl.l-KS).

3,1,2 Dar¡tellung der Fledermau¡be¡t¡nde¡ im Vorhabengebiet

Auf Grund der verarmten Lebensraumstruktur lassen sich hãufige Fledermausvorkommen
im Geltungsbereich des B-Plans zwar weitgehend ausschließen. In der Umgebung gele-
gene Geholzstrukturen, Wålder sowie G€wässer sind demgegenûber allerdings fi¡r Fle-
dermåuse als attraktiv einzuschåtzen. Ein Uberflug des Plangebiets kann also nicht mit
hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. Ftlr folgende Fledermausårten ist, an-
hand ihrer Verbreitung im Land Mecklenburg-Vorpommern und anhand ihrer bevorzugten
Lebensråume, ein potenzielles Vorkommen in der Umgebung der Vorhabenflåche mÖg-
lich:

Mopsñedermaus
(ærbasteila barbas-
tellus)

Braunes Langohr
(Plecotus auritus)

Breitflrlgelfledermaus
(Eptesicus serotinus\

-FFH-Rlchtllnle Anh¿ng IV
-RL M-V: 1 (vom Ausster-
ben bedroht)

-FFH-Rlchtllnlc Anhang IV
-RL M-V: 4 (potenzlell
gefåhrdet)

'FFll-Richtllnle Anhang tV
-RL M-V: 3 (gefðhrdet)

-ln laubholzdomlnlerten Waldbestilndcn,
Schwerpunkt lm Recknltz-Treb€lgeblet,
Mecklenburgischen Seenplatte (an struk-
turrelche Gehölzñächen gebunden)
-Aktlvität berelts ¡n der Dðmmerung, Fort-

bewegung an Vegetatlonskanten du üb€r
bzw. unter Baumkronen

-flåchcndeckend ln M-V verbreltet, ln
Laubmlsch- und Laubwåldem sowle Sled-
lungen, meldet waldarme Geblete
-Aktlvltåt bcl Dunkelhelt, Bcutefang ln dcr
Luft oder Absemmeln von der Vegetâtlon

-flächendeckend verbreltet, in Siedlungen

(bevorzugrt Quartier ln Gebåuden) mit
gehölz- und gewåsserrelchem Umfelcl
-Jagd an Vegetaüonskanten, Elnzelbåumen

oder Latemen, sâmmeln tellw. Beutê von
hlsch gemåhten Wlesen oder Båumen



Altl ¡t¡n vortl¡lbênbézooêrx$ llPlán Nr ? ß (ì{rnênd€ tÍ?€dd .SolrÞ.rt LJt¿êdÊf 21

Gro8er Abendsegler
(Nyctelus noctula\

Kleiner Abendsegler

(Nyctalus leisleri)

Zwergfledermaus
(Pipistrellus pi pistrel-

1us)

-FFH-Rlchtllnle Anhang IV
-RL M-V: 3 (gefåhrdet)

-FFH-Richtlinle Anhang IV
-RL M-V: 1 (vom Ausster-
ben bedroht)
-FFH-Richtlinie Anhang IV
-RL M-V: 4 (potenzlell
gefährdet)

-FFH-Rlchtllnle Anhäng IV

-FFH-Rlchtllnle Anhang tV
-RL M-V: 4 (potenzlell
gefãhrdet)

-flåchendeckend verbreltet, ln gewåsser-

und feuchtgebletsrelchen Wåldem mit
hohcm Alt- und L¡ubholz¿ntcll
-Jagdllug bls zu 50 m (teils euch über
100 m) über dem Boden, flberwlegend
Fluginsekten

-v. a. in waldreichen Gebleten
-Jagd ln Wäldern und deren Randstruktu-
ren
-flãchendeckend verbreitet, in Siedlungen
(bevozugt Gebåudequartlere) mlt wald-,
gewåsser- und feuchtgebletsreicher Um-
gebung

- lagd bevorzugt entlang llnearer Land-

schaftselemente

-flächendeckend verbreltet, ln gewåsser-

und feuchtgebietsrelchen Waldgebleten

mlt hohem Alt- untl Laubbaumantell
-Jagd haupts¿¡chlich an Gewässerråndern.
auch an Vegetåtlonskanten

-flådrendeckend verbreltet, ln gervåsser-

und feuchtgebietsrelchen Waldgebieten

mlt hotem Alt- und L¡ubbaumantell, dort
auch Jagdgebiet

M0ckenfledermäus
(Pipistrellus pygma-

eus)

Reuhautñederrnäus
(Pi pistel lus nathusii)

Fransenflederrnaus
(Myotis natteren^)

GroBe Barttledermaus
(Myotis brandtii)

wasserlledermaus
(Myotis daubentoniil

-FFH-Richtllnle Anhang IV
-RL M-V: 3 (gefährdet)

-FFH-Richtllnle Anhang tV
-RL M-V: 2 (stark gefðhr-
clet)

-FFH-Richtllnle Anhâng tV
-RL M-V: 4 (potenzlell
gefåhrdet)

-f,åchendeckende Verbreitung, in ålteren
Laubwåldem, Wald gebundene A¡t
-sammelt Bcutêticrê von Oberfl åchen
-flåchendeckend verbrettet ln alten, feuch-

ten und strukturreichen l¡ubwåldem
-Jagd ln Kronenhöhe, LeltstruKuren ge-

bunden, Jagdhabitate slnd Feldgehölze

und Hecken

-flåchendeckend verbreltet, ln der t4eck-

lenburglschcn Secnplatte und wclteren
gewåsserrelchen Crbleten
-ragd dlcht 0ber der Wasseroberflåche und
grelft von dort Bcutc mlt den Hlnterb¿lnen
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Relevanzprílfung der Fledermauiarten

wl3tc.mcñtlulchÊf
llrm

Dctlrchêf lülnâ FF}I.
RlchünÞ,
fiihü¡e lV
(r2r$,lürû]

RL *Y PoElldtllCrYof.
tomËn lm
Un Voil¡¡benOcblct

þol

Empfintülchfcfl gc.
gm0bcr Prof*twlr.
lnngffi, lcctnüüctrd.
gurrg[n ûlrch Vorha-
bm nögllch

Yorlommtn lm Uft,
Êrfolgtü llrd¡wd¡
hr Bsrclch¡þr
Vormbcm fArt lm
Vfitra¡mdlrdr
tc¡¡rnl¡crt¡¡rutU
nrctgpr'lorcnrlal
crtOrhrûlclr¡ cl

Prl¡ltrng ôr Vcrbo¡¡.
tltållüffh nol'
rcnilg

¡ggf.f¡röc$0rþ
dmgfor MctrtÈcl¡of'
fcnhcltüa.Ar¡.
rdl¡¡rr dGr Arll

Earbastella bar-
bastellus

Mopsfledermaus x 1 po -Neln
-Beeintråchtrgung
nur, falls Quartrer-
båume in der Prase
r-le r 8¿ ür'ûrüÈrrsitung
EefU,trti rtngahurut
vlerden

-¡,¡achr.rels llegt
aktuell nlcht vor
lPotenzralanalyse )

l,¡ein, da Lebens-
raumblndunq an
lVÈilder

Eptesicus nilssonìt Nordfledermaus X o
Eptesrcus serott-
nus

Bre itfl rjgelf lederma u s X 3 po -Nein
-Beeintråchtrg ung
nrur, falls Quaftrer-
båume in der Prase
der Bauvorberatung
gefâllti erngekürzt
l.¿erden

-l'Jachneis liegt
aktuell nicht vor
(Potenzralanalyse)

Nein, da dle Art
bevorzugt Quartiere
rn Gebauden auf-
sucht

14yot¡s brandtii Große Bartfleder-
maus

X 2 po -Nein
-Beelntrachtrgung
nur, falls Quàrtrer-
bäume ¡n der nase
der Bauvorberettung
gefållV eingekùzt
v¡erden

-lnJâchflels llegt
aktuell nlcht uor
( PotenzralanalyseJ

Nein, da bevorcugt
¡n feuchten lValdern

Myot¡s dasycne-
me

Teichfledermaus X t

Myotis dauben-
tonti

!Vasserfledermaus x 4 po -l¡ein
- Beeintråchtiouno

-Nachrreis lregt
aktuell nicht vor

Nern, da bevor¿ugt
in feuchten Wäldem
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tttl¡ccfficùrlülctrcf
llilü

Diltrchcf ìÛnc É?t{.
Rkmnþ,
ânltn'¡lY
{¡¿rürffil

RL *Y FotllüüCllcf Yof.
IormGn lm
l$WormùGngÊ¡Ll

þol

Enpflndllcllldt gt-
Ocn0bcr P¡olffih.
lqnçnl lcrlñfftm-
¡unem ûrcù voñr-
bclt möelkúr

Yofl(ommcn ltn uR,
crfolglcr l¡æhrd¡
ln lêrctchûr
WfirbüEf rthr'l
tftl¡nr¡m dtrdr
gct¡lnû¡rrfürmg
n¡chgiculËcn¡fd
ctunþrtlclr ct

Frqruq¡6f YârD6"
tlú{t|ûlrxþnot
mndg

le¡ll Klr¡tcgfot¡
dungfûf llhlrttct¡of.
It lh.ltùil"Artt
¡cllu¡eltfA¡rl

nur, falls Quartìer-
båume ln der Plase
der Bauvolterãtung
gefällti eingekürrt
vlerden

IPotenu¡alanalyse ] und in Gev¿ässer-
nähe

Mvotis myotts Großes Mausohr x 2
Myot¡s mystaci-
nus

Klelne
Bartfledermaus

X 1

Myotis nattereri Fransenfledermaus x 3 po -Neln
-Beelntrachttgung
nur, falls Quêrter-
bãume in der Prase
der Bauvorbereitung
qefàllt,,' e¡nqekùr¿t
v¡erden

-Nachvrels llegt
aktuell nlcht vo¡'
(Potenzralanalyse l

Nein, da Lebens-
raumbrndung an
lVålder

Nyctalus leisleri Kleiner Abendsegler x 1 po -Nein
-Beelntråchtrgung
nur, falls Quarter-
bâume in der Prase
der Bauvorberertung
gefållt/ elngekür¿t
werden

-l¡ach!.,,eis llegt
aktuell nicht vor
(PotenzialanalVse I

Ne¡n, da Lebens-
raumblndung an
lVålder

Nyctalus noctula Abendsegler X 3 Po -Neln
-Beelntråchtigunq
nur, falls QL¡arter-
baume rn der Prase
der Bauvorbergtung
oefållt/ einoekùrzt

-Nachvreis liegt
aktuell nlcht vor
( Potenzlalanalyse}

Nein, da Lebens-
raumbrndung an
!Välder
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Yn3rcfficltrlurcnff
ll¡nr

æüæncf EnË FFll.
Rlchürü,
Anmn lY
løat ttwl

RLI.Y F0Gflidlllt3 YOf.
loilnm lm
ItRVortEÈGlloc¡hr

lÞol

EmPnndEtüclt eÊ.gpnübcr Plqd¡mk
finecn, læhrHld.
¡unem ûrcù Vorñ+
bcn müglhfi

Yod(ornmnlnuR,
Grfo$Gr tlætild¡
ltr lcruhhör
lrbrt¡.büü lArt hn
ttdr¡r¡mdudr
Bcr¡rnú¡trlbüune
mchgËry|ãcn=lC
crfonlc¡tclr¡ ct

Früfime &f Ytftot¡p
td{ätlnÕ not
rtndg

fggt lü¡r¡bcgrürþ
dlnglur lllclrtùcûof-
froh.ltW.Alll.
¡cllurtl.rAlll

v¿erden
Pipistrellus
nathusii

Rauhhautfledermaus X 4 po -Netn
- Be€inträchtigung
nur, falls Quartrer-
bðume rn der Prase
der Bauvorberstung
gefållt/eingekürzt
v¡erden

-Nachweis liegt
aktuell nicht vor
(Fotenzialanalyse)

Nein, da bevorzugt
in feuchten Vdäldern

Pipistrellus pt-
pistrelus

Zwergfledermaus x 4 po -Nein
-Beelntråchtrg ung
nur, falls Quartier-
báume rn der Ptase
der BauvorbeÍ'eitung
gefällt,i elngekürzt
v¡erden

-Nachvreis liegt
aktuell nicht vor
{ Potenzralana}yse )

Nein, da dÍe Art
bevoraugt Quartlere
in Gebåuden auf-
sucht

Prpßtrellus pyg-
maeus

Mr.lckenfledermaus x po - I'lein
-Beeinträchtigung
nur, falls Quaftrer-
båume in der Frase
der Bauvorberdtung
gefäilt/elngekür¿t
v¿erden

-û,lachneis liegt
aktuell nicht vor
(Potenzralànalvse)

Nein, da bevoaugt
in feuchten lVâldern

Plecotus auritus Braunes Langohr X 4 -po -N€ln
- Beeinträcht¡gung
nur, falls Quaftrer-
bäume rn der Ptase
der Bäuvorþerstung
oefällt/einoekür¿t

-Nachvreis liegt
aktuell nicht vor
(Potenaralanalyse)

Nern, da bevorzugt
in Wäldern und
Siedlungen
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fficn
xPlætus ausúia-

ctÉ
Grauc¡ l¡ngohr

x 1Væpertillø nruri-
îuß

Zrvclfaröñcdcrma¡s

Rl" tFV; ,lüftllrz;wWan dcr RL;
0 atnAeffirËcn oder vercúotlen;
3 gefãhrdeç

potenzþlles Vorkommen = Vorkommen lm Untersrtungsraum müglkh, d. h. ein Vorkomrren bt nlcht skfier ar¡sauschlle8en und auf Grund
der Lebensraur¡ausstattu¡tg des Gebletes und der Verbreltung der Art ln Þl-V nlcht unwahrsdtdnllch

1 vcm lüsrñÊfitên bedrolü; 2 €tark gdåhfttet
V Vorwarnliste; G Gefähdung anamehrnenn aber Status unbekannt
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Abprüfen der Verbotststbe¡tånde der Fledermaunrten

Die Relevanzpn¡fung der potenziell auftretenden Fledermausarten hat keine Notwendig-
keit für die Abprüfung der Verbotstatbestände gemäg 5 44 BNatSchG ergeben.

Innerhalb des Vorhabengebietes befinden sich lediglich vereinzelt HabitatstruKuren, die
ein Vorkommen der Arten im Vorhabengebiet nicht ausschlieBen. Die umliegenden Ge-
hölzstrukturen, Wålder und Gewåsser stellen attraktive Lebensräume für Fledermåuse
dar.

Im Zuge der Vorhabenumsetzung werden innerhalb des Vorhabengebietes keine Geholze
gerodet. Zu den vorhandenen FeldgehÕlze sowie den Altbäumen wird ein ausreichender
Abstand eingehalten. Verbotstatbestånde des ,,Fangen, Töten, Verletzen' sowíe der 

"Ent-nahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten" nach $ 44
BNatSchG werden nicht berührt. Artspezifische VermeidungsmaBnahmen werden nötig,
um lrritationen der nachtaktiven Fledermäuse wåhrend ihrer Jagd auszuschlieBen: Die
Baustellenbeleuchtung ist auf ein Minimum zu reduzieren. Arbeiten düfen nur zwischen
Sonnenaufgang und -untergang (Nachtbauverbot) ausgefohrt werden, VItl-BZ. Dam¡t
låsst sich ein Eintreten der Störungsverbotstatbestånde des 5 44 BNatSchG vermeiden.

3.1.3 Dargtellung der Amphibien- und Reptilienbestünde im Vorhabengebiet

Vorliegende Aussagen zu den Reptilien und Amphibien beruhen auf der Auswertung der
Artentabelle des Landesamtes ft¡r Umwelt, NaturschuÞ und Geologie filr die Arten der
Anhånge lI, IV und V der FFH-Richtlinie. Die in Mecklenburg-Vorpommern nachgewiese-
nen 9 Amphibien- und 3 Reptilien-Arten der Anhånge lV der FFH-Richtlinie sind Rot-
bauchunke (Bombina bombina), Kreuzkröte (Bufo calamlta), Wechselkröte (Bufo viridis),
Laubfrosch (Hyla arborea), Knoblauchkrðte (Pelobates fuscus), Moorfrosch (Rana ar-
valis), Springfrosch (Rana dalmatlna), Kleiner Wasserfrosch (Rana lessonae) und Kamm-
molch (Triturus cristatus) sowie Schlingnatter (Coronella austriaca), Zauneidechse (la-
certa agilis) und Europåische Sumpfschildkröte (Emys orbicularisl.

Nach dem Umweltkartenpoftal M-V ist kein Vorkommen der Arten im Bereich des Vorha-
bengebietes bekannt.

Nach Messtischblattquadrant Zt44-2 können dennoch auf Grund ihrer Habitatanspnlche
folgende Arten potenziell vorkommen :

Zauneidechse
Kammmolch
Rotbauchunke
Moorfrosch
Knoblauchkröte
KreuzkrÖte
Wechselkröte
Laubfrosch

Lacerta agilis
Triturus cristatus
Bombina bombina
Rana arualis
Pelobates fuscus
Bufo calamita
Bufo viridis
Hyla arborea

Anhang IV

Anhang IV

Anhang IV
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Abprlifen der Verbotstatbe¡t{i nde der Am ph ibien- u nd Repti lienbestå nde

Die Sommer- und Winterquartiere der Knoblauchkröte und der Rotbauchunke befinden
sich håufig auf ackerbaulich genutzten Flåchen. Da die Art ausreichend besonnte La¡ch-
gewåsser benötigt, gilt ein Vorkommen auf Grund der Habitatausstattung im Vorhaben-
gebiet als unwahrscheinlich.

Für den Uggdtg¡çb bestehen keine Laichgewåsser innerhalb des Vorhabengebietes.
Moorfrösche bevorzugen Gewåsser mit einem hohen Grundwasserstand und periodischen
überschwemmungen. Als Laichplatz nutzen sie sonnenexponierte Wasserflåchen. Feucht-
und Nassgrtlnland werden als Sommerlebensråume genutzt. Zum Überwintern suchen

sich die Tiere Lücken- und Hohlraumsysteme im Boden. Vorkommen im Vorhabengebiet
sind daher unwahrscheinlich.

Die l(¡ç¡¿Zl¡0lg bevoaugt offene, vegetationsarrne, sekundåre Pioníerstandofte mit
Kleingewåssern. Diese Habitate sind auf dem ausgeråumten Intensivacker nicht vorhan-
den; Vorkommen sind unwahrscheinlich.

Den Arten Zauneidechse und lfleçbåelkföle ist gemeinsam, dass sÌe trockene Standorte
mit einem Wechsel aus lockeren, offenen Abschnitten und dicht bewachsenen Bereichen
sowie lockeres, gut drainiertes Substrat bevozugen. Vorkommen dieser Arten sind mög-
lich.

Innerhalb des Vorhabengebietes befinden sich keine geeigneten Laichgewåisser fi¡r
Kammmolch und Laubfrosch. Sommer -und Winterlebensråume der Art befinden s¡ch ¡n
gewåssernahen GehÕlzbestånden. Sie besiedeln wårmebegünstigte, reich strukturierte
Gewässerb¡otope. Ein Vorkommen ist auf Grund der Habitatausstattung im Vorhabenge-
biet unwahrscheinlich.

Als Laichgewässer geeignete Habitatstrukturen werden durch das Vorhaben nicht bean-
sprucht. Eine dauerhafte Grundwasserabsenkung eÉolgt nicht. Im Hinblick auf die Ver-
mehrungshabitate ist nicht von einer Wirkbetroffenheit dieser beiden Artengruppen aus-
zugehen. Eine Inanspruchnahme von als Sommer- oder Winterlebensraum geeigneten

Strukturen erfolgt allenfalls in êtu0erst geringem Umfang. Durch den Bau der PV-Anlage
und Zuwegungen werden hauptsachllch Ackerflåchen beansprucht. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind diesbezüglich nicht zu envarten,

Eine gelegentliche StÕrung von angrenzend lebenden Amphibien und Reptilien durch den
Baubetrieb ¡st n¡cht auszuschlieBen, hierbei handelt es sich aber nicht um eine "erhebli-
che Störung" gemåB S 44 BNatSchG.

Um Verbotstatbestånde des,,Fangen, Töten, Verletzen" sowie ,Entnahme, Beschådigung,

Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruheståtten" nach $ 44 BNatSchG vollständig aus'
schließen zu kÖnnen, werden artspezifische Vermeidungsmaßnahmen nötig (Vll):

Frtr die Amphibien und Reptillen ¡st vor Beginn der Bauarbeiten sicherzustellen, dass sich
keine Tiere innerhalb des Baubereiches auftralten. Daher ist Anfang September sowie vor
Beginn der örtlichen FrUhjahrswanderungen ab Mitte bis Ende Februar der Bau- und Ar-
beitsbereich des gesamten Sondergebietes mit Amphibienschutzzðunen zu sichem. Die
Schutzzaunhöhe muss mind. 40 cm betragen und 10 cm tief eingegraben werden.
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Dadurch soll vermieden werden, dass sich die Tiere in diesem Bereich fur den Winter ein'
graben können.

Um sicherzugehen, dass sich innerhalb der Umzäunung keine Amphibien aufhalten, ist
dieser Bereich dann an mindestens 3 hintereinander liegenden Tagen unmittelbar nach
Errichtung des Zaunes, unterstützt durch das Eingraben von Fangeimem, in der Dåmme-
rung/Dunkelheit auf Amphibien (und Beifänge) zu kontrollieren. Dle gefundenen Tiere
sind abzusammeln und in grabbare BÖden im Umkreis von 500 m umzusetzen. Werden
nach drei Tagen keine Tiere (mehr) gefunden, kann das Kontrollieren beendet werden,
Ansonsten ¡st es weitezuführen, bis keine Tiere mehr gefunden werden. Nach Beendi-
gung der Kontrolle sind die Eimer zu entfemen. Der Zaun ist bis zum Ende der Bauarbei-
ten vozuhalten und einmal wöchentlich zu kontrollieren.

Durch die fur die Amphibien festgelegten MaBnahmen ist zudem sichergestellt, dass sich
keine Reptilien innerhalb des Baubereiches aufhalten.

3.1.4 Darrtellung der llollu¡ken im Vorh¡bengebiet

Vorliegende Aussagen zu den Mollusken beruhen auf der Auswertung der Artentabelle
und den Artensteckbriefen des Landesamtes fiir Umwelt, Naturschutz und Geologie ftir
die Arten der Anhänge IV der FFI-l-Richtlinie. Die in Mecklenburg-Vorpommern nachge-
wiesenen 2 Molluskenarten sind Zierliche Tellerschnecke (Anisus vorticulus) und Gemeine
Flussmusch el (Unio crassusl.

Nach dem Umweltkartenportal M-V ist kein Vorkommen der Arten im Bereich des Vorha-
bengebietes bekannt.

Verbotstatbestånde des,,Fangen, Töten, Verletzen" sowie,Entnahme, Beschådigung,
ZerstÖrung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten" nach $ 44 BNatSchG kÖnnen ausge-
schlossen werden. Eine gelegentliche Störung durch den Baubetrieb ist auszuschlieBen,
so dass es zu keinen.erheblichen Störungen" gemäB g 44 BNatSchG kommt.

Artspezifische VermeidungsmaBnahmen werden nicht nötig

3.1.5 Dar¡tellung der Libellen im Vorhabengebiet

Vorliegende Aussagen zu den Libellen beruhen auf der Auswertung der Artentabelle und
den Artensteckbriefen des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie ñir die
A¡ten der Anhänge IV der FFH-Richtlinie. Die in Mecklenburg-Vorpommem nachgewiese-
nen 6 Libellenarten sind Grttne Mosaikjungter (Aeshna viridisl, Ostliche Moosjungfer
(Leucorrhinia albifrons), Zierliche Moosjungfer {Leucorrhinia caudalis), Große Moosjung-
ter (Leuconhinia pectoralls), Sibirische Winterlibelle (Sympecma paedisca) und Asiatische
Keiljungfer (Gomphus flavipes).

Das UTM-Gilter 3421452 (Berichtsjahr 2019) liegt lm Verbreitungsgebiet folgender Arten:

Grüne Mosaikjungfer
Zierliche Moosjungfer
GroBe Moosjungfer

Aeshna viridis
Leucorrhlnìa caudalls
Leucorrh i n ia peûoral is

Anhang IV der FFH-RL
Anhang IV der FFH'RL
Anhang [V der FFH-RL
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Abprllfen der Verbotstatbe¡tä nde der Ll bellen

Die Gri,ine Mosaikjungfer benötigt fi¡r ihre Larven die Bestände der Krebsschere. Entspre-
chende Pflanzenarten befinden sich nicht im Vorhabengeb¡et, weshalb ein Vorkommen
der Grünen Mosaikjungfer ausgeschlossen werden kann. Die Große Moosjunqfer besiedelt
Gewåsser mit mittlerem Pflanzenbewuchs. Die zierliche Moosjungfer besiedelt vor¿ugs-
weise die echten Seen. Entsprechende Habitate beider Arten befinden sich nlcht inner-
halb des Vorhabengebietes.

Verbotstatbestånde des ,,Fangen, Töten, Verletzen" sowie ,.Entnahme, Beschådigung,
Zerstörung von Fortpflanzungs' und Ruheståtten' nach $ 44 BNatSchG können ausge-
schlossen werden. Eine gelegentliche Störung durch den Baubetrieb ist auszuschlleßen,
so dass es zu keinen ,,erheblichen Störungen" gemåB 5 44 BNatSchG kommt.

Artspezifische Vermeidungsma8nahmen werden nicht nötig.

3.1.6 D¡rgtellung der Küfer im Vorh¡bengebiet

Vorliegende Aussagen zu den Kåfern beruhen auf der Auswertung der Artentabelle und
den Artensteckbriefen des Landesamtes fiir Umwelt, Naturschutz und Geologie ftir die
Arten der Anhånge IV der FFH-Richtlinie sowie dem Kartenportal Umwelt Mecklenburg-
Vorpommem. Die in Mecklenburg-Vorpommern nachgewiesenen Arten sind Breitrandkä-
fer (Dytiscus latissimus), Schmalbindiger Breitfltlgel-Tauchkäfer {Graphoderus biline-
atus), Eremit (Osmoderma eremita\ und Heldbock {Cerambyx cerdo).

Nach Verbreitungskarte der FFH-Richtlinie können folgende Arten potenziell vorkommen:

Eremit Osmoderma eremita Anhang II, [V der FFH-RL

Abprüfen der Verbotstatbe¡tände der Kåfer

Der Eremit lebt in mit Mulm gefüllten gro0en Htihlen alter, anbrüchiger, aber stehender
und zumeist noch lebender Laubbåume. Die flugtråge Art bevorzugt mindestens 150 -
200 Jahre alte Båume (Eichen, Linden oder Rotbuchen), die in offenen oder halboffenen
Bereichen stehen und eine ausreichende Besonnung der Brutbåume gewährle¡sten. Er hat
ein geringes Ausbreitungsvermögen,

Nach dem Umweltkartenportal M-V gab es nach Messtischblattquadrant 2144'2 für die
Art eine Beobachtung. Etwa 830 m westl¡ch des Vorhabengebietes befindet sich das FFH-

Gebiet DE 2245-302 "Tollensetal mit Zufl{issen'. Nach dem Managementplan des FFH-

Gebietes sind Einzeltiere des Eremiten innerhalb des FFH-Gebietes (Allee bei Tentzerow,
Parkanlage Hohenbrissow), jedoch weit außerhalb des Vorhabenstandortes nachgewiesen

worden.

Verbotstatbestånde des,,Fðngen, Töten, Verletzen" sowie "Entnahme, Beschådiguñg,
ZerstÖrung von Fortpflanzungs- und Ruheståtten" nach $ 44 BNatSchG werden nicht be-
rührt. Eine gelegentliche Störung durch den Baubetrieb kann ausgeschlossen werden; es
kommt zu keinen ,,erheblichen Störungen" gemä8 g .+4 BNatSchG. Artspezifische Vermei-
dungsmaBnahmen nicht nÖtig,
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3,1.7 Dar¡tellung der F¡lter im Vorhabengebiet

Vorliegende Aussagen zu den Faltern beruhen auf der Auswertung der Artentabelle und
den Artensteckbriefen des Landesamtes f{lr Umwelt, Naturschutz und Geologie für die
Arten der Anhånge IV der FFH-Richtlinie. Die in Mecklenburg-Vorpommern nachgewiese-
nen 3 Schmetterlingsarten sind GroBer Feuerfalter (Lycaena dispar), Blauschillernder
Feuerfalter (Lycaena helle) und Nachtke¡zenschwärmer (Proserpinus proserpina).

Nach Messtischblattquadrant 2I44-Z kommt keine der Arten potenziell vor, bzw. es lie-
gen keine Daten vor.

Abprílfen der Verbot¡tatbestånde der Falter

Nach dem Umweltkartenportal M-V gab es ftir den Messtischblattquadrant: 2144-2 bisher
keine Erhebungen zum Schmetterlingsbestand. Etwa 830 m westl¡ch des Vorhabengebie-
tes befindet sich das FFH-Gebiet DE 2245-302,,Tollensetal mit Zuflüssen". Auch im Ma-
nagementplan des FFH-Gebietes wurden keine Schmetterlinge betrachtet.

Verbotstatbestände des,,Fangen, Töten, Verletzen" sowie,Entnahme, Beschädigung,
Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestãtten" nach $ 44 BNatSchG werden nicht be-
rührt. Eine gelegentliche Störung durch den Baubetrieb kann ausgeschlossen werden; es
kommt zu keinen,erheblichen StÖrungen" gemåB $ 44 BNatSchG. Artspezifische Vermei-
dungsma8nahmen nicht nötig.

Artspezifische Vermeidun gsma8nahmen werden n icht nötig.

3.2 Europäirche VogelaÊen nach Art. 1 und A¡t. 4 Ab¡. 2 der Vogelrchutz-
richtlinic

Eine Zusammenstellung der potenziell im Vorhabengebiet auftretenden Vogelarten erfolgt
anhand der Angaben in

VÕxlrn, F. (2014): Zweiter Atlas der Brutvögel des Landes Mecklenburg-Vorpommem,
Greifswald und

ColrFUWrLr-Buno (20f9): Beobachtungsdokumentation 2019 und Bewertung der Moni-
toring-Situation im Untersuchungsgebiet Windpark Beggerow - Pentz, Schwerin, un-
veröffentlicht.

Die verarmte Lebensraumstruktur im Geltungsbereich des B-Plans ist für Vögel im Hin-
blick auf die bisherige Bewirtschaftung weitgehend unattraktiv, wohingegen in der Um-
gebung befindliche Gehölzstrukturen und Gewässer eine Lebensraumeignung auftveisen.
Ein Überflug des Plangebiets, ggf. auch Vögel auf Nahrungssuche sowie ein Brutgesche-
hen im Frtlhjahr können nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden.

Die landwirtschaftliche Nutzfleche hat keine besondere Bedeutung f'ur wlldlebende Terar-
ten. Das Vorhabengebiet befindet sich in einem Bereich mit hoher bis sehr hoher relativer
Dichte des Vogelzugs. Nach dem Umweltkartenportal M-V liegt das Vorhabengebiet au-
Berhalb von Rastgebieten und Schlafpl¿if¿en. Es befinden sich keine Vogelrastgebiete in
unmittelbarer Umgebung. Die nåchstgelegene Vogelrastgebiete Ai 2.3.2 und At 3.2.2
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befìnden sich etwa 12.000 m nordwestlich bzw. 17.000 m stidwestlich des Vorhabenge-
bietes.

U. a. in Bezug auf den Vogelzug wurden innerhalb des Forschungs- und Entwicklungs-
Vorhabens ,,Naturschutzfachliche Bewertungsmethoden von Freilandphotovoltaikanla-
gen"' (GfN, Endbericht Stand Januar 2006) Praxisuntersuchungen än ausgewåhlten So-
lar-Standorten vorgenommen. Dabei wurde festgestellt, dðss es zu keinen ,,versehentli-
chen' Landeversuchen auf vermeintlichen Wasserflächen kam. *Auch konnte keine signi-
fikante Flugrichtungsänderung bei überfliegenden Vögeln beobachtet werden, die auf eine
Stör- oder Irritationswirkung hinweisen könnte. Ebenso war kein prüfendes Kreisen von
Zugvögeln (wie bei Wasseruögeln, Kranichen etc. vor der Landung) festzustellen, wahl
jedoch kreisende Greifuögel auf der Jagd (Meusebussard) oder Zug (sperber).' ,,Es wur'
den dementsprechend auch keine Kollisionsereignisse beobachtet. Auch Totfunde, die auf
Kollision zuriickgehen könnten, gelangen nicht, Kollisionsereignisse würden, zumindest
bei gröBeren Vögeln, auÛerdem zu einer Eeschädigung der Module führen. Den Betrei-
bern und Flâchenbetreuern sind solche Ereignisse jedoch nicht bekannt " (GfN, 2006)
Außerdem befindet sich der Standort des Vorhabens parallel zur Bahntrasse und L 27\,
díe als Störungszonen für rastende Vögel anzusehen sind. Es befinden sich mOgliche
Ausweichflåchen im Umfeld des Vorhabens.

Folgende Vogelarten treten, anhand ihrer Verbreitung im Land Mecklenburg-Vorpommem
und anhand ihrer bevozugten Lebensräume, potenziel! in der Umgebung der Vorhaben-
flåche auf:

3.2.1 Dar¡tellung dæ potenziellen Vogelbertande¡ im Unter¡uchungsräum

Graungans
wåchtel
$/ei6storch
Fischadler
Rohrweihe
Wiesenweihe
Habicht
Sperber
Rotmilan
Schwarmilan
Seeadler
Måusebussard
Turmfalke
Kranich
Kiebitz
Hohltaube
Ringeltaube
Türkentaube
Kuckuck
Schleiereule
Mauersegler
Schwarzspecht
Buntspecht

Anser anser
Cotumix coturnix
Ciconia ciconia
Pandion haliaetus
Circus aeruginosus
Circus pygargus
Accipiter gentilis
Accipiter nlsus
l,lilvus milvus
Milvus migrans
Haliaeethus albicilla
Buteo buteo
Falco tinnunculus
Grus grus
Vanellus vanellus
Columba oenas
Columba palumbus
Streptopelia decaocto
Cuculus canoruS
Tyto alba
Apus apus
Dryocopus ma¡tius
Dendrocopus major

'http://www.gfn-umwelt.de/Endbericht_final_15_O1_O7.pdf, Hrsg: BfN, 20ff)
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Elster
Eichelhåher
Dohle
Nebelkråhe
Kolkrabe
Saatkråhe
Kohlmeise
Haubenlerche
Feldlerche
Rauchschwalbe
Mehlschwalbe
Gelbspötter
Gaftengrasmtlcke
Dorngrasmricke
Kleiber
Gartenbaumläufer
Zaunkönig
Star
Amsel
Grauschnãpper
Hausrotschwanz
Gartenrotschwanz
Heckenbraunelle
Haussperling
Feldsperling
Bachstelze
Buchfink
Grünfìnk
Stiegliu
Bluthänflin9
Grauammer
Goldammer

WeiBstorch
Wiesenweihe
Schwarzspecht
Kranich
Seeadler
Schwazmilan
Rotmilan
Fischadler

Pica pica
Garrulus glandarius
Caloeus monedula
Cotyus cornix
Corvus corax
Coryus frugilegus
Parus maJor
Galerida cristata
Alauda arvensis
Hirundo rustica
Delichon urbicum
Hippolais icterina
Sylvia borin
Sylvia communis
Sitta europaea
Certhia brachydactyla
Trog lodytes trog I odytes
Sturnus vulgaris
Turdus merula
Muscicapa striata
Phoenicurus ochruras
Phoenicurus phoenicurus
Prunella modularis
Passer domesticus
Passer montanus
Motacilla alba
hingilla coelebs
Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Carduelis cannabina
Emberiza calandra
Emberiza citrinella

Ciconia ciconia
Circus pygargus
Dryocopus martius
Grus grus
Haliaeetus albicilla
llilvus migrans
Milvus milvus
Pandion haliaetus

Arten des Anhang I der Vogelschutzrichtlinie
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Releva nzprflfung der Vogeltrtcn

Die untenstehende Tabelle beinhaltet die RelevanzprtlfunE fflr diejenigen Vogelaften, die im Bebauungsplangebiet sowie dessen Umfeld po-

tenziell auftreten kÕnnen. Der Potenzialabschåtzung liegen die Daten aus dem Zweiten Erutvogelatlas des Landes Mecklenburg'Vorpommern

sowie ein mehrjåhriges Vogelmonitoring im Bereict des Windparks bei Beggerow ca. 2,5 km südöstlich des geplanten Solarparks zu Grunde.

-Vorkommen gem. Poten-
zlalanalyse mögllch
-südwestllch der Vorhaben-
fr åcfie ( Bcrclch Wlndpark
BcAgerou) ZO17 als llah-
rungsçàst nacfioewlesen

-neln
-da Nahrungssuche auf
und über frelen Flåchen
cher selten erfolgt
-Brutplatz þevorzugt ln
Wåldern

po -nelnAccipiter gentilis Hablcht x

-nËln
-Nahrungssuche auf und
über frelen Flåchen eher
sclten erfolgt
-Brutplatz bevorzugt ln
Nadelforsten

po -neln -Vorkommeqr gcm. Potcn-
zlalanalyse mÕgllch
- s{ldwesülch der Vorhä-
benflilche (Berelch Wlnd-
park Beggerow) 2019 als
Brutverd¡cht ermlttelt

xAccipiter nisus Sperber

xAcrocephalus
arundinaceus

Drosselrohrsån

9er
x x 0Acrocephalus

paludicola
Seggenrohr-
sänger
Sump-
frohrsånger

Acræephalus
palustris

xAcræephalus
schocnúaenus

Schllfrohrsäng
êr

Acrocephalus
scipaceus

Tclchrohrsång
er
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Acitis hypoleucos Flussuferlåufer x 1

Aqrthalas cau-
datus

Schwanzmeise

Aegolius fune-
reus

Rauhfußkaut¿ x X

Aix gale.iculata Mandarinente
Aix sponsa Brãutente
Alauda arvensis Feldlerche 3 Po -Ja (fðlls vor'

haben ln der
Brutzelt der
Fcldlerehe u.m-
g€rÊtzt wtrdl
-Vedust
vorhandener
Bruthâbltâte

-Vorkommen gem. Foten-
zlalanatyse rnögllch
- südnestllch der Vorha-
banflåche (Berelch Wlncl-
gart. Beggerow) elÊ Brut.
vogel nachgewlescn

-Ja

Alca torda Tordalk
Alcedo atth¡s Elsvogel x x 3

Anas acuta Spießente I
Anas clypeata Löffelente 2

Anas crecca Krlckente 2

Anas penelope Pfelfente
Anas ptatyrhyn-
chos

Stockcnte

Anas
querquedula

Knåkente x 2

Ands strcpera Schnatterente
Anser albifrons Blessgans
Anser anser Graugans Po -neln -Vorkommen gem. Poten-

zlalanalyse möglich
-neln
-ausreichend,Ausweich -
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- sudwestllch der Vorha-
benfläche (Bereich Wind-
park Beggerow) als Nah-
rungsçast nachgewlesen

rnoglichkeiten ln der Um-

Eebung
-hôchstens Nahrungsgasv
Durcheúgler

Anær canadensis Kanadagans
Anser erythropus Zwerggans
Anser fabalis Saatgans
Anser fabalis
fabalis

Waldsaatgans

Anær Íabalis
rossti:t.ts

Tundrasaat-

oens
Ãnr;lv/s r-empest

ris
Braclìplêper r L 1

Anthus pratensrs Wlesenpieper V

Anthus irivialis Baumpleper
Apus apus Mauersegler Po -neln -Vorkommen gem. Pûten-

zlalanalyse möglich
- sudwestllch der Vorha-
benflåche (Bereich Wind-
park Beggerorv) àls Nah-
rungsçast nachgervlesen

-neln
-ausschließllch LuftJäger
-nlstet an Gebåuden tn

Siedlungsbereichen

Aguila chrysae-
tus

Steinadler 0

Aquila danga Schelladler
Aquila pomarina Schreladler x x 1

Arenaria inter-
pres

Stelnwålzer 0

Ardee cnerea Greurelher
Asio flammeua Sumpfohreule x X 0
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Asio otus Wãldohreu¡e x

Athene ioctua Steinkauz x 1

Aythya ierina Tafelente .,

Aythya fuligula Relherente 3

Aythya manila Bergente
Avthya nyroca Hoorente x x X 0

Eonas,¿ bonasia Haselhuhn X 0

Eotaurrc mi-
nutus

Zwergdommel x x I

Botaurus stella- Rohrdommel x x I

Er¿¡La_ cånåden -

sts
Kar,adagane

Branta leucopsts Weigwangen-
gans

Eubo bubo Uhu x x 1

Bucephala clan-
gula

Schellente

Eurhinus oe-
dicnemus

Trlel 0

Buteo b'Jteo Mäusebussard x Po -netn -Vorkommen gem. Poten-
alalanalyse mÖgl¡ch
- südwestllch der Vorha-
benfläche (Berelch Wind-
park Beggerow) als Nah-
rungsçast und Brutvogel
nachgewlesen

-nein
- ausrelchend Auswetch-
möglichkelten für den
Nahrungserwerb in der
Umgebung
-l'iorst 2019 südöstlich
von Undenhof kaft¡ert. ca
6,400 m entfernt von der
Vorhabenñäche
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llcckcn vorharulcn)

Bluthånfllng poCarduel¡s cün-
nablna

s (aFvr-
å*nr[tdü
l¡P*o*güetlEuntr-
flEt trú{mûr
odËrffi¡BtÞ
mogffi/
gdûÜ¿ttfüü'
rläÌ)
€tfruntrúr
t¡r ry
lr0æ!0t$m-
Dfrf

-vbrhlrlmrgeru Èa+
t¡rnrüta Ell]lcmtlich

-T9of,¿¡luafr øñfri-
Gff¡

süriltt

fitF[¡trr- -lfrdmr¡¡coffii, ñh- 'tapoffit*cltlotþ Grûilht III
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Wl¡¡an¡dr¡ltll-
chor ll¡me

Dcl¡t¡chcr
llmtc

EC-
volrt/
tTAn
h.A

Y3.
NL
lnh.
T

Eùt.
3.ùV,
Anl. I,
sp. I
t¡trGng
eG-
..ñl¡tltl

RT
lt-v

Potcnzlcl-
lcr Yor-
hommcn
lm UR/
Vorht-
bcn¡gp-
b¡Gt
foal

Émpflndllch-
k tt e6gon-
albcr FrordC-
wlrkunecn/
lGGtnblcmþ
Oune€n durclr
Yorhabcn
möol¡ch

Vorkanmcn lm UR, cr-
folgt€r ilochwel¡ lm
lGrc|ú dec Vorh¡ben¡
[Art ln Wlrlr¡um durcü¡
lcct¡nd¡crfa3¡üng
¡rachgswlGrdr€nÉlå
lqfoña¡llcfi=cJ

Prüfüng dGr VCfDotl¡.
trtùcrtü¡nle notwGndlg
I ggf. lturzbcerllndun¡l
fllr ¡llctrtbffinhcttl

hàb€n ln der
Brutzeit des
Grünñnk umge-
setzt vrlrd und/
oder falls Båu-
me gefällV
gekûnt wer-
den)
-Stðrung durch
Umsetzung
höchstens tem-
PArår

zlð¡ðnàlyse mdglrch

Carduels flam"
mea

Birkenzeisig

Carduels spinus Erlenreisig
Carpodacus
erythnnus

Karm¡ngimpel X

Certh¡a brachy-
dactyla

Garten-
baumläufer

po -la (fðlls Vor-
haben ln der
Brutzelt des

Gärtenbâum-
läufer umge-
setzt wird und/
oder falls Båu-
me gefällÇ
gekürzt wer-
den)
-Störung durch
Umsetzung

-Vorkommen gem. Poten-
zlalanalyse mÖglich

-Ja
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ht¡drsbm bm-
Dorär

Certhia familiaris Waldbaumlåu'
fcr

Charadrus ale-
xandrinus

Seeregenpfel-
fer

xCharadrius dubtius Flussregen-
pfelfer

x ICharadnus hiati-
cula

Sandregen
pfclfer

xC,hltdnnies hybri-
rlus

Welßbart-
See¡chwatbr

x ITrauersee-
schwalbe

xChlidonias niger

-Vorkommen gem. Poten-
zlalanalyse mögllch

-ne¡n
-Fläche als Nahrungshabl-
tât kaum attraktlv (Nah-
rungssuchc vorwlegcnd
auf Grtlnlandllächen)

x 3 Po -nelnWelßstorch xCiconia clconia

x 1Schwarzstorch xCiconia nign
-neln
-Flåche als Brut- und Nah-
rungshabitat kaum attrak-
tlv (cng an Röhrlchtbc-
stånde scbunden)

Neln -Vorkomrnen gem. Poten-
zlalanalyse mógllch (lm
Berelch des Vorhabens
höchsEns als NahrunEs-
gast oder Durchztigler)

x PoCinclus aerugino-
sus

Rohrwelhe x

Wasserams€lCinclus cinclus
0Schlangenad-

ler
Ciraetus gallicus

x 1Kornwclhc xCirusqa¡ra.s

4æ
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',ffim ffift','$.:ffi¡,:.,i1'
maclotttß

x L Po -Ja (falls Vor-
h¡ben ln der
Brutzc*t dcr
Wc¡emue$he
unqcectzt
wlrd)

-Vortommcn gcm. fuÞn-
zhlanâlyse mðgllch
- s*¡d*csüldì dcr Vorha-

benflådrc (Bereúcfi Wnd-
part BcAgerow) das letzb
Md 2012 als Dunfaû,gler
nadrgüvlcr.n
- Brutrog€rladas M-V glbt
dlc lVlcscnwclhc als Bn¡t-
voqel ¡n (1 Bn¡tpaar)

-þCircus pvgargus Wþscnwclhc x

Coccotnnustct
coccothraustes

KcmÞel0cr

llaustaubeColumba livia f.
dom¿stica

-ncln
-Flåche als Brut- und Nah'
rungshabltat nlcht attrak-
tlv (eng an Wålder und
Parks gebunden)

po -ncln -Vorkommen gem. Poten-
zlalanalyse mÖgllch (lm
Bcrclch d'es Vorfiabens
höcflsÞns als Nahrungs-
gâst oder Durchzügler)

Columba oenas Hohltaube

Po -la (falls Vor-
haben ln der
Bn¡tzc*t dcr
Rlngelùaube
ungcsctzt ¡vlrd
unü odcrfa0¡
Btuma gcËllt/
çkûrrt wcr-
dcn)

-Vorkoruncn gcm. Foten-
zlalanalyse möglldr
- sûd¡rcslldr der Vorha-
berúåôe (Berckh Vulnd-
par* EcggËrow) als Brut-
vogd nachgawlesen

-þRlrtgcltaubcColumåe palum-
bus
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po -nsln -Vorkommcn gcm. PoÞn-
dalanalyse mðgllch
- s{Hne¡ülch der Vorha-
benfläúe (Berel(}r Wrd-
park Baggerow) als Bnrt-
vogel nachgFwlesen

l{c*nCoruus @rax Kolkrabc

-nelnPo *lleln -vorlorirnen gem. Foten-
zlalanalysc mögllch
- südnecdlch der Vorha-
bênlIäôe (Berekh Wnd-
park Ecgqprow) als Bn¡t-
vogd nådrgcwleren

Aaskråhe/
Nebclkråhc

Corvus corrrne

-VorÌommen gêm. PotÊn-
zlalanalysa rnögllctt
- s{ldnesildr der Vorha-
bêrúäôc (Bcrclch rTlrd-
park Beggerow) als Nah-
rungsgas$ Durcñztlglr
nadrgervl€sÊn

-rieln3 Po -nelnCo¡vus irugilc-
gus

Saatkråhc

-nelnI po -neln -Vorkornrnen gÊm. ren-
zlalanalyse rnögllch
- lldnesülcfr der Vorña-
bcrúåôc (BcrÊlch W¡rd-
park EeggBrûw) als tlah-
ruri€sg¡st/ Durchzflgler
nrdrgçrvlcsÊrì

DohleCorvus monedula

-rrb .lr
.*rTdl Pü0'
¡ldü Brulht-

-Vodmrmn gffiÌ, Fotqþ
armilU¡e mügilOr
- ¡Od¡rcsltcür dprt qrta-

$hdüCü'ãtnl¡ üãt-
nÍx
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Wll¡clÜGl¡rtttr
.ùcr Xün

Drn¡Glrü
XüE

le-
uo
,87
t^n
h.^

Y¡.
NL
lnñ.
t

!lÍ-
JdIY,
lnl. I,

t¡P.
tûüg
eÞdrllrtl

NL
ll-Y

ItDbllilld.
hf Uor.
Ioilnar
hr Uß/
fbrhr.
b.rnÈ
UGt
lool

Empfitnülclt-
fdt gcgnl¡-
ü¡r ñoû!lt-
rlrlane¡n/
ldnfrlrùü.
$mgcn ûrrcù
Uülubrr
mtdkh

VoûtdllËt lm |f,, cr.
lblgtrr ll¡clnrclr lm
tcrulû d¡Vorlteüm.
[Art tn Wlrlraum durtNr
fmlxbsf¡¡l¡m
nrdEürlðilgl-þ
/cúodcrlldr¡ct

PTüUI¡ dc Ysrüol¡-
tl[üd¡trlc ndwq¡dle
[¡pf, ftrzDr¡rlftuluq¡
leilH¡ttffi¡h¡tl

bltatc kann
verloren gehen

benflåche (Bercich Wlnd-
park Beggerow) als lm
Bcstand abnehmende
Brutvôgela rt nachgewlesen

Crex crex Wachtelkönis X x

Cuculus cdnorus Kuckuck Po -nein -Vorkommen gem. Poten-
zlalanalyse móglich

-nelnf

Cygnus bewickii Zwergschwan
Cygnus cygnus Slngschwan x x

Cygnus ùor Höckerschwan
Íle.l-ichnn u¡hicz Mehjschw¿lbe Po -neln -Vor.kommen gern. Poten-

¿tålinåly5e mÕgliÊh
- südwestllch der Vorha-
benflåche (Berelch Wlnd-
park Beggerow) als Nah-
rungsqast nachgewlesen

-nein
-er.¡sschltettlch t uft!åger
-nistet an Gebäuden in
Sledlungsberelchen

Dendrocopus
medius

Mlttelspecht

Dendrocopus
minor

Klelnspecht

Dryocap¿s martt-
u5

Schwarzspecht X x Po -neln -Vorkommen gem. Poten-
zlalanalyse mógltch

-nein
-Fláche als Brut- und Nah-
rungshabitat nlcht attrak-
tlv (eng an Wðlder gebun-
den)

Emberiza citri-
nella

Goldammer Po -neln -Vorkommen gern, Poten-
zlalanalyse mögllch

-neln
-Nest àm Boden. nlstet ln
dichter Vegetat¡on an l-le-
cken, 8öschungen und
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Büschen (¡m vorhabenge-
blet nlcht vorhanden)

Ortolan x xEmberin
hortula¡:ø
Emberiza schoe-
niculus

Rohrammer

RotkehlchenErithacus rube-
cula

1Falco p*egrinus Wanderfalke
vFalco subbuteo Baurnfalke x

-nein
-ntstêl tn lltsËhÊn orlef
Höhlen an Gebåuden
-Auswelchen auf benach-
barte Nahrungsf,ãchcn
mögllch
-kann von RandstruKuren
elnes Solarparks proñtle-
rcn

Po -neln -Vorlomrnen gem- Poten-
¿telanålyce mÖglcrt
- südnesfllch der Vorha-
benflåche (Bereich Wlnd-
park Bêggcrow) als Nah-
rungsçâst nachgewlesen

Turmfalke .t.Falco ti.rnuncutus

RotfuBfalke xFalco væpertinus
Träucr-
schnåpper

Ficedula hypole-
uca
Ficedula parva Zwergschnåp-

pcr
-neln
-Flåche als Brut- und l,lah-
rungshabltat nlcht attrak-
tlv (eng an Wälder und
Parks geÞunden)

po -nêln -Vorkommen gem. Poten-
zlalanalyse mÖgllch
- südvrestllch der Vorha-
benflåche (Berelch Wlnd-
park Beggerow) als Bnrt-

BuchlTnkFringilla coelebs
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wl¡.cmclrlll!-
cñ.r tLlm

Drrlt¡Glrü
tïlrG

tO-
vo,gl
arl¡¡
h,^

Y¡.
¡f
lnh.
¡

!ßt
¡d¡V,
lnl.
S'

t,
t

t.mne
oc-
.d¡ütrtl

NL
ItY

Fobne¡d.
b Uor-
¡ommflrh un/
Ytflll
büH.-
bm
f¡ol

EmÉtnc¡c|b
Ht epgffi'
0ùcr Frolclt-
wlrlqrreür/
t¡lndåd-
gllmFn durch
Uüt bür
mtdldr

YOrtdt'Illcn llrl Ul¡ Cf.
fofgûcr llrdrrelr lm
tlrcldr r!¡Uorlnùcn¡
[trt tn Wlrl¡r¡um durdr
tcdltld.Grfüramg
nrdtgowfoan.nclr
/cfoldcrlldr*cl

Pf[ftng dcVcrüoü¡-
ffiaündc nottcnllg
f¡ff. ß¡rrtrgr0rrl¡¡rl
ftr tlldilö¡r¡ofrrhdtl

vogel nachgewtesen
FnnElla montif-
ringilla

Bergñnk

Fulica atra Blåss-
huhn/Blessrall
e

Galerid¿ cristata Haubenlerche x V po -nein -Vorkommen gem. Poten-
zlalanðlyse môglich
- südv',estllch der Vorha-
benfläche (Berelch !Vlnd-
park BegEerow) als Brut-
vogel das letzte Mal 2013
nachge',.liesen

-nein

Gallinago galli-
nago

Bekãsslne x 2

Gallinula chloro-
pus

Telchhuhn x

Garrulus gland-
arius

ElchelhähÊr Po -neln -Vorkomrnen gem" Poten-
zialanalyse möglich
- südwestllch der Vorha-
benflåche (Bereich Wind-
park Beggerow) als Brut-
vogel nachge$riesen

-neln
-Flåche als Brut- und Nah-
rungshabltat nicht attrak-
tiv {eng an Wälder gebun'
den¡

Gavia arcica Prachttaucher
Gavta slellata Sterntaucher
Glaucidrum pas-
serinum

Sperlingskauz x x

Grus grus Kranlch x x Po -nein -Vorkommen gem. Poten-
zlalanalyse mdgllch

-nein
-Flåche als Brutfiabltat
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- siidncstllch der Vorha-
benfläche (Berelch Wind-
park @gerow) als Brut-
vogel nachgewlesen

nlcht attraküv

1Haematopus
ostralegus

AustemlTscher

Po -neln -vorkommcri gÊm. Pot€fl-
zlalanalyse möglich
- südnestllch der Vorha-
benllåche (Berelch Wlnd-
park Beggerow) als Nah-
runosoæt nachgevflesÊn

-ncln
-kelne Bruþlåtze nachge-
wlesen

Haliaætus albi-
cilla

Scc¡dlar x x

Himantopus hi-
mantopus

Stelzenlåufer

Po -ne¡n -Vorkommen gem. Poten-
zlalanalyse rnögllch
- lidnestllch der Vorha-
benflåche ( Berelch Wlr'¡d-
park Beggerow) als Brut-
vogcl nachgewlesen

-n€ln
-Flåchc als Hahrungs- und
Bruthabltat nlcht attraktlv
-lebt ln lockerem Baumbc-
stand: bevorzugrt Auwål-
der, feuchte Laubmlsch-
wålder

Hippolats icterina Gelbspðtter

-Vorkommen gem. Poten-
zlalanalyse mögllch
- südvrestllch der Vorha-
benflåche (Berekh Wlnd-
pårt Beggerow) als Nah-
rungsçast nachqewlesen

-nein
-ausschlleBllch LufrJåger
'nlstet ån Gebåuden ln
Slcdlungsbcrelchcn

Po -nelnHirundo rustica Raudlsdlwalbe

IIxobrycnus mi-
nutus

Zwêrgdomrnc¡
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Wl¡¡rlÉrrlt$-
cñêr llune

Dqlt¡clraf
tillo

EC-
vot't/
t'r^r]
h.l

Y}
nt
¡ilt.
t

!111.
3d¡ll,
lnl, f,s.t
tût¡t¡
Ot-
ftñM¡

RL
ll.Y

F'D¡Ênllal.
l¡t Yor-
lon¡monh un/
Vofln-
ùamgo'
Urt
f¡ol

EllrpIIndclþ
k lt eo$n-
üù.r Ptlolcltt-
wlrlane¡¡/
tdnHrl¡ll.
gümGll û]dl
Uorl¡tbrr
ñtrrlldr

VOIüollIllCll lllt lJIr €1.
foletar ll¡eftmlrlm
tordct¡ drllorlt¡ùem
[Art ln Ullr*raumdwdr
tcrlrndnrf¡mmg
N¡dNü,IOü¡ü¡þ
/orfordcrll¡û¡¡cl

Pfürune dü VüüOt¡-
trüùoütndc rdruúlg
[¡fû. lûnzDq¡rfttdme
f,r llldrtùüofrnlr*t

Jynx torquilla Wendehals x 2

Lanius collurto Neuntciter X

Lanius excubitor Raubwurger x 3

Lanius ninor Schwarzstlrn-
wurger

0

Lanius ænator Rotkopfwurger 0

Larus argentàtus Silbermôwe
Larus cànus Sturmmôwe 3

Larus melanoce-
phalus

Schwar¡-
kopfmöwe

x z

!.a,us,ryærinus Mantelmöwe 3

L¿nn rninutus Zwergrnð,lle
Larus ridibundus Låchmówe 3

Limosa hmosa Uferschnepfe I
Locustelð fluvia-
tilis

Schlag*fiwlrl

Locustetla lu-
scinioides

Rohrschwlrl x

Locustetla naevia Feldschwf rl
Loxia curwrostra Flchtenkreuz-

schnabel
Lullula arborea Heldelerche x X

Luscinia lusctnta Sprosser

Luscinia megar-
hynchos

Nachtlgall

Luscinia svecica Blaukehlchen X x

Lymnoc/ptes
minimus

Zwergschnep-
fe

x

Melanitta fusca Samtente
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TrauerentcMelan¡tlÐ n¡gra
ZwergsågerMergellus alful-

lus
2Mergus mergan-

ser
Gånsesågcr

f¡lltt€lsänqerMergus serrator
Blenenfresser xNerops apiaster

po ,a (fialls Voña-
ben ln dcr
Brutzc*t der
GrâurrnrnGr
uffl¡ÊfËzt
wlrd)

-Vorkommen gem. Foten-
rlalðnrly$ê mÖgllch
- sodnesdlú der Vorha-
benûå$e (Bcrcldl Wlnd-

çart Epggprow) .ls Bn¡t.
voEd nachgrcuú|Gsên

-raGËuermer xMiltarla calandra

-Vorkomrnen gem. Poten-
zlalanalyse mögllch
- südnestllch der Vorha-
benfläche (Berelch Wlnd-
pârk Begq€row, bel Lln-
denhof) als BruWogel
nacfigewlesen

-neln
-Hoßtstandort ca.

6.400 m von Vorhaben
entfemt
-mÖgllcher Nahrungsgast
(kann von den Randstruk-
turen des Solarparks pro-
fltleren)

x v Po -nelnMilvus migrans Schwazmllan

-Vorkommen gcm. Potcn-
zlalanalyse mögllch
- südvrestllch der Vorha-
benflåche (Berelch Wlnd-
park Beggerow, bel Un-
dcnhof) als Brutvogcl
nacfigewlesen

-neln
-wahrscheinllch Nah-
rurigsgast (kann von
Randstrukturen des Solar-
parks profltleren)

Po -nclnRotmllan xMilvus milvus

-Vorkommen qem. Potcn- -nelnPo -nelnBachstelzcl4otacill¿ alba
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zlalanålyse mögl¡ch
- s{idwestllch der Vorha-
benflåche (Berclch Wlnd-
park Beggerow) als Brut-
vogcl nachgewlesen

-nlstet ln llalbhöhlcn oder
Nlschen
'wahrschelnllch Nah-
rungsgast (auf frelen Flä-
chen mlt kur¿cr Vcgetat-
on, kann von Solarpark
profltleren)

l'lotacilla cinera @blrgsstelze V

Motacilla citræla Zltronenstelze
Motacilla flava Wlesenschaf-

stelze;
V

Muscicap parua Zwergsdrnåp-
per

x I

Musclcape sûla-
te

Greusönåpper po -t. (fåns vor-
lnben ln der
8rut¡e*t de¡
Grausclnrtp-
pêrs umgeseürt
wlrd und/ oder
fdls Båumc ao-
fålV gekûr¿t
wer¡len)

-Vorl(omm€n gem. FoÞn-
äalanalyse mögllch
- s{¡fu€dlô der Vorña-
benflådrc (Bcrcftfi Wlnd-
part Eeggerow) mlt elncm
8n¡tvcndaöt nadigrcwl+'
sctì

-ra

Netta rufina Kolbcnente
Nuqfraga æryo-
catdûes

Tannenhåher

x 1Numenius ar-
quata

Gro8er Bræh-
vogel

Oeahthe oean-
tñe

Ste¡nschmät-
zer

2
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Oriah¡g orþlus Hrol
-ncln
2 Florststandorte
wcrüldr dcr Vorhabcnflå-
cfie etwa 6,4 km, 2019
bescEt
6,3 krn, 2019 unbesetzt
- Nahrungspclctrurn auf
Flscñe begrenzt
- Nutzung dcr Fläcfic lc-
dlgllch ab überñteger
-nâdl Gffl 2006 kdne
!¡ndeversuche oder Kolll-
sþncn, To'tñ¡nde fitr
Gro8vðgd nachgcvrlesen
- Nrfüur¡ als vermetrül-
che Wasserflãcfie unwahr-
schclnlldr

-ndn -Vortormcn gcm. Fotrt-
zlalanalyse rnöglldr
- lldncsdldr dcr Vorha-
benllädrc (Bere$cfi Wnd-
paú BcggBrow) als Brut-
vogd nãdìg€vrlesên

x x PoPandion haliac-
ûrt

Flsdradcr

BarùnelsêPanurusb¡armþ
cus

TanncnmdscPanß dhr
poP¿rus aæulc{Js Blaumclsc

Pan¡g- crigÊatus Haubcnmclsc
-rr-lþrblmrm gÊm, FoElt-

a¡m¡ly¡e müCldt
-ÍM¡ôdrrì,brt -
bsflldp(Esnlrfr fUnd-
grd¡ g¡geator) tb gni-
woc mßlrßuk¡ên

Þ {r {ñt¡VoilE-
Dü¡ ln dü
Bn¡ffidrr
l(oltnCn um-
glc¡üilrffi
trtú/odrllls

l(oüttrËFËpg/n,l mtþr
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Båume g¿.füm/
gekÛf:¡t wer-
dcn)

Pants npntanus Weldenmelse
SumpfrnelseParus palustr¡s

Pasær Comæti-
cus

Flaussperllng V Po -n,e¡n -Vorkçmmen gem. Foten-
zlalanalyse mÕgllch
- s{idnestllch der Vorha-
benflåche (Berelch Wlnd-
park Beggerow) als Brut-
vqgel nachgewlcsen

-neln
-nlstet bevorzugt lm Sled-
lungsberelch

-þv Fo {a
(fall¡ Vorhaben
¡ì dÊr Brutælt
des Fddsper-
Hng umgcsatzt
wlrd und/ oder
fi¡lls Båunæ
gêfållv Oelúnt
wcrdcn)

-Vorlommen gÊm. FotÊn-
dalanalyse mügllch
- s{¡drÉülcñ dcr Vorha-
berÍläû€ (Bere¡ch Wrd-
perk Bcggerow) als Brut-
vogel næhgewles€n

Passr flr¡ntdnus Feldsgeflng

2Perdix ærdix Rcbhuhn
x vPernis pivorus Wespenbus-

sard

KormoranPhalacrscorax
carþo
Phalaropus
lobatus

Odlnshûhn-
chen

Phas¡anus cotclt¡-
cus

Fasan
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x lPhilomechus
pugnax

Kamp'f,åuficr x

-neln 'Vorkommen gem, Pgten-
zlalanalyse mögllch
- stldnestllch der Vorha-
benflåche (Berelch Wlnd-
park Beggerow) als Nah-
rungsçãst nadrgewlescn

-neln
-meldet Lebensråume mlt
hoher Vegetatlon (benö-
tlgt frele Flächen, dle mlt
Ansltzwarten du rchsetzt
slnd)
-eher unernpllndllch ge-
genllber StÖrungen

PoPhoenicurus
ochruros

Hausrot-
schwanz

-neln
-Flålclc al¡ Hahrungs- und
Bruthabltat nlcht attraktlv
-lebt bevor¿uqt ln llchten
Laubwäldern oder Parkan-
laqcn

Po -neln -Vorkommen gem, Poten-
¡lal¡nålysÊ mÖgllch
- stldnestllch der Vorha-
benlläche (Berelch W¡nd-
park Beggerow) als Bn¡t-
vogcl nachgewlescn

Gartenrot-
sclilvan¡

Phoenicurus
ghoenicwus

ZllpzalpPhyllosæpus
collybita
Phyllosæpus
sibilatrix

Waldlaubsån-
9er

Phyllosæpus
trochilus

Fltls

-nelnpo -neln -Vorkammen gem. Poten-
zlalanatyse mögllch
- sûdvres'dlch der Vorha-
bcnflåche (Berelch Wlnd-
pârk Begqerow) als Nah-
rungsgast nadrgcwlescn

Pica ptø Elster

-neln-neln -Vorkommen gem. Poten-poPicoides major Buntspecht
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Whrsrclr¡ltü-
cüor tnnc

DCühNl.r
trn

C3-w,*l
ttAn
h. l

Ul.
nt
ltilt.
I

Slft-
¡d¡Y,
lnl. f.
¡p. t
trt¡ttg
O.'
.üüütt

NL
il.Y

Foùüulcþ
l¡ Uor-
Ìonm¡n
bû UR/
Yort}
Dttrgc.
Urt
fnol

gmüfilnldþ
ndt grgcn-
üü Þrûlr*t-
wlrl¡un¡m/
lælr¡trlôU.
Ëla¡m finill
Uorlnbü
mtddr

Yorlmna¡ lm lfl¡ cr.
fblgûcr llrdrmlllmt r¡lú úæltorh¡ùsn¡
[Art ln Wlrl¡raum dü¡rtr
ldmd¡crf¡.r¡nO
tnûeruthccndr=lå
/orfolürrll¡trrcl

?fgmm darVafl0tl-
trtDorttndc oMlg
[Off. ntnb.erlhdurg
fûr lllcùttctroffinhatl

zialanôlyse mciglrch
- stidwestllch der Vorha-
benflåche (Bereich lVind-
park Beggerow) als Brut-
vogel nachgewiesen

-wahrschernl¡ch Nah-
rungsgast an den Feldge-
h0lzen

Picoides medius Mlttelspecht x x

Picoides minor Kleinspecht
Picus ænus Grauspecht x x

Picus viridis Grünspecht x 3

Podiceps auritus Ohrentaucher
4ûdjcelL< crrstatus Haubentau-

cher
3

Podiceps grisei-
gena

Rothalstaucher x

Podiceps nigricol-
lis

Schwarzhal-
staucher

x

Porzana parva Klelnes
Sumpfhuhn/
Kleine Ralle

X x I

Ponana porzana Tümpelsumpf-
huhn

x x

Ponana pusilla Zwergsumpf-
huhn

Prunella modula-
ris

Heckenbrau-
nelle

Po -nein -Vorkommen gem. Poten-
zlalanalyse mógllch
- südwestllch der Vorha-
benflåche (Berelch Wlnd-
park Beggerow) als Brut-
vogel nachgewiesen

-ne¡n
-Nestbau erfolgt nledrlg
úber dem Boden im
Dlcklcht
-besonders hohe Sled-
lunosdlchten in iunqen
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Flchtenbcstitndcn

llalsbandsit-
tlch

Æittacup kn-
rneri
Pyrrhula pyrrhu-
la

Glmpel

Rallus aquatians Wasserralle
2Säbelscfinåbler x xRffitrv¡rostra

avosêtta
Sommergold-
håhnchen

Rqulus igniapil-
lus

Wlntergold-
hähnchen

Segulu-crqwlus

Remiz penduli-
nus

Beutehîelsê

x VUferschwalbeRjparia riparia
BraunkehlchcnSaxicol¿ rubetra
Schwarzkehl-
chen

Saxicola torquata

Scolopax rustico-
la

Waldschncpfc

GlrlltzSerinusserinus
-nein
-bevorzugte Habltate slnd
Låubrnlschwåldcr, Parks
und Gårten
-Þr{ltet bevonugt ln Höh-
len

Po -neln -Vorkommen gem. Poten-
zlalanalyse mÖgllch
- s0dvrestllch der Vorha-
benf,äche (Berelch Wlnd-
park Beggerow) als Brut-
vogel nachEe$rlesen

Sitta europaea Klelber

IZruêrgsc€-
schwalbe

x xSteørå elbifrons
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Sterna caspia

Éú;i?ii|ià"'fçfl*+'lffi ffi{
lii.ìiii¿.,iåilür*S$rtrSi#d

Raubsce-
schwalbe

x
ä'ït'ftfs'iùW:;,çgd

x
SArCìi€i.#lC

1

Sterna hirundo Flusssee-
schwalbe

x x 2

x x 1Sterna para-
disea

Kf¡stensee-
schwalbe
Brandsee-
schwalbe

x x 2Sterna snd-
vicensis

Po -neln -Vorkommen gem. Poten-
zlalanalyse mögllch
- südnestllch der Vorha-
benflåche (BÊrelú Wlrú-
park Beggerow) als Nah-
rungsgast das letzte Mal
2016 nachgewiesen

-neln
-nlstct bcvorzugt ln t{a-
delbåumen
-cmåhrt sldr iluar âuch
von G€trelde, es bestehen
aber gentlgend Auswelch-
habltate ¡m Umkr€is der
Vorhabenñåche

Streptopelia
decaocto

T0rkentaube

Streptopel¡a
tu¡tur

Turtdtaube x 3

Waldkauz xStrix eluco
-ncln -Vorlrcmmcri gem. Potcn-

zlalanalyse rnögllch
- si¡dnesülch der Vorha-
benfläde (Berelch Wlnd-
park Beggerow) als Brut-
vogel nachgewlesen

-nc¡n
-meldet ausgeråumte
Agrarlandschaftcn, bevor-
zugt hÖhlenrelche Baum-
bestände mlt angrenzen-
dem Grünland

Star PoSturnus vulgaris

Sylvia alricapilla ft{önchsgras-
mücke

-ra
-kmrmt ln llûÞn Wal&

po -Ja (fallr Vor-
lr¡ben ln der

-\lor*omrncn gcm. hÞn-
dalanalyse rnüglldr

Sylvia tuin @rtcn-
grasmocke
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B¡!E;{ËT
Gilüt0tä,
nqdrc{Ftec'
¡r¡ù r{fitüf$
sdcrfficcgr
Hmill!¡n h
d¡otddrrsn
rc¡þ
¡dr/norütr¡üc
hrf*rc1ffi¡t
lmr¡ll

(8ælrh ufr1rþ
ßË!k 8!¡t!rqn) rb 8rüû-
rron| rdlnsd;¡qt

{ßrVorlÐ- ¡ftmo mt filG|ra F¡lit-
gdrdloilrtt 4ffitn
q4¡drn- nrlsratdtþc-
*ldt¡ìror

-nÊln
-legÊ Ncst ln dlcfiten
Sträudtern nahe am Bo-
den an
-bevor¿ugter l¡bensraum
dnd o,fÍêne tårlds('lafùen
mlt domlgÊn Stråuchcrn
oder I'lecken

Po -nÊlfi -Vorl(ûnünql gÊm, Poten-
zlal¿nalyse mögllch
- stldnesdldr der Vorha-
benllädrc ( Bêrc*cñ wlnd-
park Seggerow) als Bnrt-
vogd nacfignwlesên

Sylvia æmmunls Domfln¡mt¡-
cke

Sylvia at¡rw. Klappcrgras-
m0cke
Sperbergra¡-
mflckc

x xSylvia nl*ria

ZwcrgtaucficrTadryMÉus
rullællls

3lrandoansTúomatadoma
Bruöwæser.
lllr¡fcr

xTrlnga gbreola

W¡ldwas¡er- xTringa æhropus
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låufcr
&wdg

Tringa totanus Rotschenkel x
Troglodytes tro-
glodytæ

ZaunkÖnlg po -ncln -Vorkomrnen gem. Poten-
zlalanalyse rnÖgllch
- s{ld¡restllch der Vorha-
benflåcf¡e (Berelch Wlnd-
park Beggcrow) âls Brut-
vogel nachgew¡es€n

-neln
- bevorzugter Lebensraum
slnd Bachauen mlt ausgle-
sp{llten Wurzeln und ran-
kendcn Pflanzen sowle
unterholzreiche Wålder
und Feldgehölze
-Nest unter Bruchholz,
Baumwurzeln, auseesp{i l-
tcn B¡chulem odcr dtch-
tem Geb{lsch

Turdus tiaaß Rddrossel
Po -neln -Vorkornmen gem. Poten-

zlalanalyse mögllch
- sildnestllch der Vorha-
bcnflådrc ( Berelch Wlnd-
park Beggemw) als Brut-
vogel nachgewlesen

-neln
- Prlmårhabltat feuchte,
dlchte Wålder, Sekun-
dårhabltat alle Kulturtand-
schaften mlt Gehölzlnseln

Turdus merula Amsel

Turdus philome-
los

Slngdrosscl

Wacholder-
drosscl

xTurdus pilaris

Mlsteldrossêl xTurdus viscivorus
-Vorkommen gem. Poteñ-
zlalanalyse rnöglich, aber
blsher keln bekannter
Nach¡ræis In der Umgebung

-neln
-Kulturfolger in der halbof-
fenen Agrarlandschafr
-Nahrunossuche ¡n der

Schlelcrcule x po -nelnTyto alba

4æ
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Dåmmcrung und nådìts
(au8er wåhrend der Kû-
kcnauf¿ucñt), fulgß bcú der
Beutest¡cfie llnearen
Strulû¡rcn
-tlöhþnbr{iter, ln der Re-

oel a¡er ln C'ebåudcn

dcrVrhúcnñäctrc

x 1Upup çppps Wlcdchopf
Uria aþe Trcttêllumme

-rieln
-bcvoraryb Bruthabltatc
oilltn€, fbrdm ñitrnn
mlt kurzcrn Bcw¡¡cÌts
(vorùabenstandort nlcfit
attraltüv)
-rutzen abgeerntete Ãcker
wåhrcnd des Zugs zur
ilâhrungs€udre; ,Atts-
wclchmöglldrkc{tan auf
umlleSende Flãcfpn

-ra (fials Vorhð-
bcn ln dcr
Brutzeit das
Klcb¡tz urqglc-
seûzt wlfd)

-Vorl(on¡rnen gem. Poten-
dalanalysa mögllctt
- slldwetdldr derVorña-
bcrúäúe (Bêrctú Wnd-
parlc Eegpprow) als Nah-
rur¡Egast nadqenlcscn

x 2 FoKlebltzVat?Æ'ilus vetßllus

Erlåuterung:
Spalte potemlelþs Vortommen lm UR Ítlt "-' - kdn potendelles Vorkommen lm Raum, elne wdtere Prüfung lst nicht notvvendlg.

--nt-'::;:;:!¿;
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Abrüfung der Verbot¡t¡tbestånde

Feldlerche (Alauda an ensit,

6{}

Vorkommen im I lntersuchrrnosraum

tr nachqewiesen tr poteneiell vor kornmend

Vorkommen der Feldlerche sind laut clem Zweiten Brrrtvogelatlas fih Mecklenburg Vorpomme¡n und dem Vo

gelmonitoring aus dem Berekh des Windpark Beggerow auf der Vorhabenflåche anzunehmen. Es ist davon

auszugehen, dass slch dle Révlere der feltJlerchen inì trúhJåhr úb*rn*legerul auf derr larrdwl¡tschaftlkh qenute-

ten, mlt nledrlger Vegetatlon bedeckten Flåchen befinden. Kennzelchnend fúr dle lokale Flãchenbewlrtsclraftunq

isf ekre lntenslve &xlenbearbeltut4¡ sowle rlle Ntrlzrrrç von s1xlt¿- urxt Þiiq¡remltteln. Da¡i¡l¡ei¡ hlnaus weist rlaç

Geblet kelne besondere Strukturlerung auf. Strukturen wle unverslegolte Wlrtschattswege oder l-þckonsäume

stellen fiir die Lerchen poten¿ielle Nahrungshabitate d¡r, Brr¡tlrabltate sind im Frirhfahr so lange verftigbar untl

attraktiv, bis die Vegetation mehr als 25 cm hoch aufgewachsen ist.

Anoaben zur Autðkoloole

Die Feldlerche ist eur Ordnung der Sperlingwögd (Passeriformes) und zur Familie der Lerchen (Naudidael ¿u

zåhlen- Es slnd Bodenbrüter der offenen Lant1sch¿ft mlt erd- b¡s sândfðrbenem Gefleder und kurzer, aufstellba-

rer Hat¡l¡e. Bevorzugte Hðtritôte sind Ã<.ker, Wlesen, Hekle¡¡ u¡¡d tlx.ke¡res ifdlanrl rnit eirìer niédrlqen. stellen-

weise auch lückig wachsenden Vegetation aus Gråsern und Kråutern. Der Schnabal ist schlank und splÞ und

damil an die gemischte Kost von lrrçekten utxl *irrrereien ¡nç¡ep;rsst, Fel<tlerchen erreichen eine 6¡öBe von

tB cm und eln Gewlcht von 33 - 45 g.Das Mãnnchen slngt lm stell ansteþenden Flug. DÞ Brutperto'de relcht

von Mitte April bis Mitte Auqust. Das tlest, ein l{apf aus C'ras. wir/ ¿6¡ Boden in kurzen Bewuchs (Idealhõhe;

25 cm) gebaut. Dþ Welbchen legen 3 - 5 Eler und nach I t - 12 Tagen schlupfen dle Jungen, dle Nesthocker

sl¡.d. Fs edolgen 2, arrslmhmsweise 3 Bruterì irrr latr¡. feldlerchen sind leilzþher und ihr Zugverlrallen wlrd

unmittelbar vom Witterungsverlauf mltbestlmmt- Sie zieht zwischen Septcmber und Oktober fort. der Helmzug

firrlet vor¡ Februar bis Mã¡¿ statt.

Vo¡tommen in Meckþnbrrro Voroommern

Naud¿ ¿¡vensis iC in Mecklenbtrrg Vorpommern aktuell fläcÌ¡endeckend verbreitet. Die Kartierr¡ng rwischen

2OO5 und 20O9 eeigt allerrJings einen clet¡tliclren Rückgarç seit l99O (Voxlee 2014). Wurde der Bestancl in den

90er Jahren zwlschen 600.00O und t Mlo- angegeben, betrãqt das Ergebnls der letzten Kartlerung ledlglkh noch

15O,OOO bis 175.0OO Brutpaare. In der Roten Liste Deutschland 2O15 und in der Roten Liste tlecklenburg.

Vorpommern 2Ol4 (VôrtEe Fr ar. 2014) lst dle AÉ ln der Kategorle 3 als 
"gefãhrdet' 

elngestuft.

(iefãhr dunosu¡sârhen

At¡f G¡t¡nd Lrndwirtschaftlicher lntensivierrrnçsmtr8nahmen n¡hm der Best¿nd in den 70,er Jahren ab. Der M.r

sch¡n€n- und Pestlzldelnsåtz zerstõrt Gelege und entzleht den Tleren dle Nahrur¡gsgrundlage- Starke Düngurg

der Flåchen und der ùberwiegende Anbau von Wintergetreide und Raps lässt das Acler- und Grünland in Folge

des s¿bnellen Vêgetôtlonsâufwuchses als Brutplatz unattraktlv werden- Glelchfalls nlmmt dle Vèrfi¡gbårkelt von

Såumen und Rardstreifen als Nahrungshabitate ab. Bevorzugt werden daher extensiv bewirtschaftete Grün-
land- und Ackersta¡rdo¡te.

Acrbndrd¡r¡tellung

RL 0 (2ots): 3

SchutzÉeü¡¡

Fddtdn Gatatùæl

tr europålsrhe Vogelart gemåß Art. 1 Vogelschutzñchtllnie
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Proonoic und Ecwc¡tung dca Tötunge- und Ve¡lctzungavcrbotæ gçm. I ¿14 Abs. I ilr. 1 BllrtSchG

(aurgarommcn ¡ind TötungenlVcrleÞungen in Verbindung mlt Zcr¡törune von Fort9fltrurungs-

odcr Ruhctittcn)

Verletzuno oder Îötuno von Tleren. Beschådlouno oder Zerstöruno lhrer Fntwicklunosformen

Das Verletzungs- und Tötungsrisiko arhöht sich für dle In'Jlvlduen slgnifikant bzw. d¿s Risika der Be-

s<JrdtlkJr¡no txler Zerstri*r¡rxJ von Entwir:klurrgsfornren (Eler) slekJt signilìkattl .rn

Das Ver1eÞungs- und Totungsrlslko erhöht slch fûr dÞ lndlvlduen ntcht ggnlflkant bzw- das Rlslko tler

Beschådigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eaer) steigt OEhl slgnifikant an

Dle Art lst an Offenlandhabitate gebunden und meidet Vertlkalstrukturen ln der Regel. Ftir das Vorhabengebiet

allerrlings L.il eitr Vtrko¡nlrre¡r ðls wahrscheinlirJ¡ ¡n¿rs¿r]ìen. Dle qíinsti¡¡stelr Brut' unrl NdÍungst¡edlrEr¡lxlen

tr

Art¡pezifiæhs VsrmsidungrmrBnrhmGn .ow¡. vorga:rogcnG Au¡Olcich¡m¡Enrhmcn (CEF):

Artsoezifische Vermeidunosmaßnahmen

Vermeidungsmatìnahme VI,{-BZ, Yltl-Y6, VHóB : Bauzeitenregelung, Vergràmung, Okologische Baubeglei-

lrirì0

¿) B¡ufeldräumung und die Arutätigkeiten sinrl ¡uBcrlr¡lb dcr Brutzcit (01, M¿ir¿ b¡s 3O. September)

durchzuführen.

As Bautãtlgkelten slnd anzus€hen:

- die [laufelrlf reinrachurrg

-der Bau von Zuwegrungen (temporåre und daucrlrafte)
'<lie Anloge von Slell t¡¡x! La{¡e¡flåchen

-Anlieferung von Materialien sowíe deren B'ewegung auf der Batlstelle

-Rammarbeiten zum Elnbringen der llalterungen
-die Verlegung von unterirdischen Leitungen

b) Falk die Bar¡art¡eiten dennoch ln dÞ Frtihllnçsrrpnate unrt dam¡t in rjie Brutf¡eriorte fallen. ist durch ft1üþç!
@(AuspflockendesbeanspnrchtenBereichesfiirBautåtþkertenmlttelsPfló.
ckenl Pfåhlen mit Flatterband) slcherzustellen, dass die beansprtxhten Ackerflächen nicht zur Anlage eines

Crele<¡es qenut¿t wet dr¡rr-

c) Die Einrichtuno dcr Vcrorömuno¡¡nrBn¡hmc ¡st gCf.¡¡!¡Þ!¡¡O! erforderlich untl betlarf der älglgni:
rñcn Brubælcituno. Dle Durchführung der ökologlschen Baubegleltung erfolgt lm Zeltraum voff 15-02. bls

zum 31.08. im 1O- bis l4tðgigen Rhythmr¡s, Dabei ist das Umfeld der Z¡lwegungsbereiche sowie der Kabeltras

sen auf Eodenbrúter zu untersuchen.

Wenn nõtiç. mússen Fe*tlergungen bzw. Âuflagen f[ir den welteren Eauablauf getroffen und Maf]nahmcn zum

Schut¿ der aufgefundenen Tlere und Fortpfla¡r¿ungsstðtlen festqeleçt werder¡.

Präñrr¡ dr¡ Eintrrtcr¡ d¡r Verùot¡trtù¡rtind. n¡ch ¡ ¿L Ab., 1 i.Y.m. âl¡. SBlt¡t3dtß

Auf Grund der landesweiten Bestantlsentwicklung, clem intensiv genuteten Stan<lort, clen lediglich ¿eitwelse

verfügbaren Bruthabltaten und dem elr¡geschrånkt€n Strukturrelchtum des Lebensraums wlrd der Erhaltungs-

zustarrd der Feldþ¡che mlt B.nrittel bis schlecht" trewe¡Îet.

Frldrdr llbgù ¡rvu*)
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Dlè Vértotstatbestãnde nach q 44 Abs. I i.V.m. Abs- 5 BNaFi¿hG

Z¡¡grn¡nc¡rfurndc F¡*rtrillune der rrtonrdruErcchdktrcn Yctùotrbtù¡¡tindr

Prognoæ und Bcwcrtung dcr Schödigungst¡tbcctändc gârÌr. g ¡f4 Abi. I X¡. 3 i.Y.m. Ab¡. 5

Ell¡tSchG sowic dc¡ Vcrlctzungr- und lötungnvcrbotcr gcm. t ¡t4 Ab6. I Nr. t i.Y.m. Âb¡. 5
Bl{rt$chG (Tötungen/Vcrlcltzungen in Ycrbindung nÉt Zerrtän¡ng yoûr Fortpfhnzung¡- odcr Ruhe-
rtittcnf

tr Beschådlgung oder Zerstörung vorì Fortpflanzungs- oder Ruhestätten

Ïótung von Tþren lm Zusämm€nhang mlt der Schãdlgung von Fortpflanzungs- oder Ruheståtten nkht
auszuschlie8en

Vr)tOetc,{¡elre Auw.¡leidrsrna8rr¿hrrpn ({:Ff ) erfo¡(lerlir:li, rl¡n Filrtreten des Ve¡tx¡tstall>esta¡rtles ?r¡ ve¡

melden

Beschådlgung oder Zerstõrung von Fortpflanzungs- oder Ruheståtten (ggf. lm Zus¿mmenhar¡g mlt
Tötung), ökologische Funktion wird im råumlichen Zr¡samnrenhang nictrt gewahrt

fl¡¡¡clr llaunraß¡talrRxr¡r ist e¡rìê tleechå<ligrrng rxler.lerstö¡ung v<xì Forl¡rflaneungsstãtten der trrlenbriiterrde¡¡
Feldlerchen nicht vollkomrnen ðuszuschließen. D¿bei krinne-n poten¿iell .rrrch 6ele€e zerstórf o<ler -ltrrgtiere
getotet werden-

Dle Ums€Þung des Vorhabetrs flndet auf elner Flåche statt, dle grurrdsãtzllch ¿ls tl¡bltat fùr Feldlerchen ge€lg-

net ¡st. Um das Auslösen der Verbotstatbestånde der Beschatligurç oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und

Ruhestatten sowle d€r Tötung zu vermelden, sind oben genðnnte VerrnoldungsmaBnahmen erforderllch. Eln tiir
die lokale Poptrlatlon erhel¡licher Verlt¡st von Fortpfltrnzungsstãtten oder Nahrrrnçsh.rhltaten dt¡rch dos Vorlr.¡hen

lst nlcht eltennbar. Dle ökologlsche Funktlon wlrd lm råumllchen Zus¿mmenhang gewahrt-

Prognocc und Bcwcrtung dor Störungcvcrboter (gcm. 5 ¡14 Ab¡. I tlr. 2 Bt{rtSchG} Erh¡blichr¡ StiF
rGn von Tic¡en wöhrcnd dcr Fortp,fbnzung¡'. Aufzucht-, ll¡ulcr-, übcrwintcrungr- und lYrndc-
rungrzciten

Ole St<irurtg fiihrt ¡r¡r Ve¡¡¡r:Ï¡lechterrrn<1 des Frhaltrrngslrstalrd*¡s cle¡ lokalern Po¡>ulation

E DÞ Sttirungen führen zu þj¡g Verschlechterung des f rhaltungszustðndes der lokalen populðtlon

fs lst dávotì auszugehen, dass Stðrungen der Feldlercher¡ wåhrerrd der Fortpflanzungs- und Aut¿uchts¿ett durch
die Umsetzung des Vorhabens temporårer Natur sein rverden. Die oben genannten Vermeidungsmaßnahmen

tragen dalu bé¡, dåss tlie Vogel runr fÌriiten auf t¡elr¿<-Jrt¡¿rle Flõchen ôuswêiclìen und dle Stõrrrrqswlrkurrg

<iurch die Vorhabenumset¿unç nicht mehr gegeben ist,

bleten sich den Vögeln entlang von Zr.¡fahrten oder Lagerfltichen. da sich hier eine niedrþe. lückige und struk
turrelche Vegetðtlon elnstellen kann.

Da die Art am Boden bnitet und Nahrung sucht, kcirrnen dle Baumaßnahmen zu elner slgnifikanten Erhöhung

eles Verlet¿t¡lrqsrísikos sr¡wie des Rlçikos del Bes<:hådiç¡rrrrg <xler /ersliÍrrry¡ dpr Entwickh¡lrgsfornrelr fiihren-
Feldlerchen allerdlngs nuÞen eln breltes Speltrum an Nahrungshabltaten, sodass dle Vogel für dle Nahrungssu-

che ¿ruf Nachba¡flåche¡r .rt¡sweichen kõnnen. Wird d¡e Vermeidunr¡smaßnahme rrmqesetzt, so ist nicht nrit einem
slgnflkant erhöhten Verletzungs- oder Tötungsrlslko zu rechnen.

F¡ldl¡t.tfir (þuùllelÚ)



VergÞich zumutbarer Alternativen mit keinen oder geringeren BeeintråchUgungen für d¡e Art: /

Wahrung des E rhaltungszustandes

flle (iew.îlur¡no elrier Ar¡s¡rafi¡ne fi'il¡tl ¿u:

tr keiner Verschlechte¡r¡ng <Jes rlereeitiçen giinsliç¡en Erhallt¡¡¡f¡s¿rlst¿ntles der Populationen

tr keiner Ve:schlechterung des derzertigen ungünstiqen Erhahungseustandes der Population

E KomÞensåtorls(he Maß¡ìåhnren ?ur Wahrung de* Frlralturrgszustandes sinrl erfordêrl¡¿fi

Erhaltungszustand der Art ln Mecklenburg-Vot-pommern lst

D gúnstig I unzureichend B schlechtE unbekannt

Drrlogung dcr nrù¡ndruEfrdtl¡Gt¡Gn Gründc für cinc Aurnrlunc n ch ¡ a5 Ab.. 7 BilttÉchG

tr treffen zu (Da¡legung der Grúnde fúr elne Ausnahme erforderllch)

EI treffen nicht zu (artenschuÞrechtliche PrÛfung endet hlermit)

Frldrrt¡r (,þ*æl

AÊft ¡Urn \rshâòênb€zoqenÈì tlPlan Nr ? dsr GffÉndÉ Lrl¡e<tel .Sdspart ut¡sdsl'

YYie¡enweihe ( Circus pygargus)

63

ËG-VO 338/s/ Anh. A

VS-RL Anh. I

l¡flnl¡¿l¡¡¡l¡¡lrm

eur o¡úisr:he V<x.¡elarl çemãß & 1. t V(.tqel$chut¡¡ ielrt ll ¡rþ
¡drffi¡r

Ano¿ben ¿ur Autökoloole

Circus pygargus kann eine Lår¡ge von 39 - 50 cm und eine Fhigelspanne von 96 - 116 cln erreichen. Typisch

fül Wie$enweil¡en ist ein ausgeprãgte¡ (þsúlechtsdirrorphisrrrus trlnsichtlich der 6¡oße urxl der Geflerle¡fãr-

bung. Während rrÉnnliche Vögel etwa das Gewicht einer Strafþntaube (rnax. ca. 3O5 g) können Welbchen bis

¿u 445 g schwer werde¡r, Das t4¿innchen welst auf rler Oberseite uncl etwa bir ¿r¡r BoucJrrnitte eir¡e dunkelgr¿r¡e

Fårbung ðuf, dðs Weibchen ist auf der Obe¡seite mittelbraun gefärbt und auf der Oberseite der Flúgel weisen

sle êltìe s€hwàr¿e Bãnderung äuf. Wlesenwêlhen b€vor¿ugte llôbltâte in offenen, feuchten Belelchen wle fluss-

tiiler. Ve¡l¿¡rlu¡xJs¿orÉn uml Msrre (v. a. iitærçar¡,¡sbereiclre von Röhft(ht ¿u set¡qetitie(l oder ln lkjlten Schllf -

flåchen), sle kommen aber auch ln trockeneren Arealen vor. ln den vergnngenen lðhrzehnten wechselte dle Art

allerdings ve¡stårkt in Sekundärlebensrär.¡me der lntensiv genutzten Aqrarlmdschaft, Dle Nahrrmgs-suche erfoþt

in elner nledrlgen Flughohe úber offenem GelÈinde, wo B€utetlere aus kurzer Dlstanz úberrascht werden. Ùber-

wiegend errÉhren sich Wiesenweihen von kleinen Såugetieren und Vägeln, grö8eren Insekten und qeleqentlkh

/\as, Dle Art zåhlt zu den Langstreckenziehern und errekht etwa ab Mltte April lhr Bnngebiet. Etwa ab Anfang

Mal bx¡innen dle f lere mtt der &rl¿ und dle Ëiabl¡r<.Je folgt fiüheste¡rti Ê1, Mltte Höl, d¡é etsterr lungvõoel ¡verdèn

ab Mltte Jull fliþge. Wþsenwelhen führen elnc r¡onogðrrre Salsonehe. Dðs l,l€st wlrd am Boden ¡wlschen ca.

I m hoher Veçetotion errichtet. Nlsten die Tle¡e in einem Cctreiclefeld, we¡rJen þsrornrgt Kt¡huren mll Wlnter

getrelde aufgesucht.



Alfl ¡rn vorhabenbê,¿oqeilsr ]'.Plsn Nr 2 dsr (;sn€rxl€ tr{r€dêl .Solüpårt t t¡édêf 6{

Proono¡c ond BGr rcrtuno dæ Tätungc- und YGrlrtzunow.rbotlr ecm. g ¿f4 4b..1 ttr. 1 Bt{rtSchG
(rurgcnornmcn ¡ind Tötungcn/Vcrlctzungen in Ycrbindung mit lcrltörung von Forþfrn¡ung¡-
odcr Ruhcctättcn):

Das Verletzungs- und Tõtungsrlslko ertxiht skh für dle lr¡dlvlduen slgnlflksnt bzw. das tuslko dêr Beschã

digung oder Zerstörunç von Entwi*lungsforrnen (Eler) stelgrt slgnlflkant ðn

Das VerleÞunos- und Tötunosrlsiko erfxiht sich ftir dle lrdividuen nicht slonifikant und das Rislko der

Vcdctzung oder Tätung von Ticrcn, Bcechädigu¡g odGr Zèrrtörüng ¡hrcr Ehtw¡drlúng¡lbrmcn

t

a

A¡t¡pc¡ifi¡chc Vcrmcidungrmr8nrhmcn rowic vorgczogtcnc Aurglciclcmr0nrhmcn (CEF):

Ein Vorkommen der Wiesenweihe ist zwar potenziell möqlich, sofe¡n die Aclerfìåcfre mit Winterqetreide bestellt
wlrd (auf Grund des hohen Aufwuchses b€relts lm FrûhJahr werden dlese Flãclpn bevorzugt zum Nlsten ðufge-

sucht). Dennoch zeigen W¡esenweihen nach wie vor eane Elindung an Lebensråume feuchter, mit höherer Vege-

tation bewachsener Areale. Zum Jetzlgen Stand der Planung bestehen ferner keine Hinweise darauf, dass Wie-

senwelhen lm Vorhabengebl€t und dessen nãlprer Umgebung bruten.

Falls lm weiteren Verlauf der Planung dennoch eln Brutrevier der Wiesenweihe festgestellt w¡rd, so lst als Ver-

mei<turx¡srrtaßnah¡'ne wle b{r¡ de¡ Fel<llelche rJle fl¿r¡¡eiterrregelurrg {V}l-82) fû die lJ¡rrsettrrrrg rles Voltrabens

elnzuhalten:

a)Brufeldriumunounddi¡¡Brutiti9kcitanslnd@(0r.ilãrzbls30-September)
dr¡rrJr ¿uÍi.ih¡en, Als Bautätigkeiten sind anzusehen ;

-dle B¿t¡feldf r eilnachuru¡

-der Bau von Zuwegungen (temporåre und dauerhatte)
-rlie Anlage von Stell- trrxl Laçerflådren
-Anlleferung von M¿terlallen sowle deren Bewegung auf der B¿ustelle

Rammarbelten ¿um Einbringen der Haltertrngen

-die Verleoung von unterirdischen Leitungen

Ètifr¡nc des Effiebns der Verbotstãtbedndc nåó Ê ¡14 âbe. I l.V.m. Abs. 5 tTatScùG

Vorkommen im Untersucht¡nosrar¡m

D nachgewiesen ts potenziell vorkommend

Ein Auftreten der Wlesenwelhe ist zwðr laut dem Zwelten Brutvogelatlas für l4eckleriburg-Vorpommern möglich,

allerrrlitrgs ç¡eht aus rlern Monitorlngtrerk-ht fíir <ler¡ Eereir:h cles Wirxlpark Be(¡ge¡ow kein Hi¡rweis ¿uf eine re'
gelmãßige Sichtung hervor. Auf Grt¡nd der landesweiten Bestanclsentwicklung t¡nd dem intensiv genutzten

Stôndorî r.{lrd der Erh¿ltunoszustand der Wlesenwelhe mlt C -schlecht' bewertet.

Vortommen ln Mecklenburo-Voroommern

Fiir Mecklenburg-Vorpommern wlrd ein Brutpaartrestand von 2o bis 25 Paaren angegeben. Es zeigte sich ín den

vergðrìgenen l¿hrzehnten elne Verlagelung der Wlesenwelhe nach Westen und Sûdwesten Mecklenburg-

Vorpommerns und auf die Insel Rtigen.

C'efäh¡ dr rntllirrr s¿chen

Da Wlesenwelhen lmmer håuflger auf Ackerflãchen nlsten und dte Erntetermlne tn etnen Zeltraum fallen, bevor

die,lunçvögel fìügge sind, besteht dort elne besondere Gefåhrdung fiir clie Art. Auch Prðqlatoren nehmen Ein'

fluss auf den Bruterfolq.

trclrdlnCfrrrl¡owrræ



AFts ¡r¡rr vø?rgbenb€rogtéri(fì }}Plsr Nr ? dÊr Gfiìsnde t t¿êd€l .S{ftpsrt uÞédd' a1

Wahrung des Erhaltungszustandes

Dl¡e Gcwåhruno elner Âusnahrna fuihrt zu:

D kelner Verschlechteruno des Erhaltu¡roszustandes der Populatlonen

Drrlor¡rr dr 6ränd¡ fü úrr 
^rr-rdrmr 

¡rd¡ f a|l Ab. 7 ilËcF

Die Verùotstôtl¡estånde nðch E 44 Ab$. I l.V.m. Abs. 5 Bl.l¿tScJrG

tr treffen ¿u (Darlegrrng rJer Grii¡rrle für eine Ausrnhrrre erfotderlk-h)

EI lreffen nk*rt zu l.-rrtensch ut /r echt liche Pr üfurm endel hiermit l

7rr¡ern¡rnnfa*md¡ F¡#elrrn d¡r artsr¡clnlt¡red¡ffi¡fi¡n Verbffifb*;rrle

Prognorc und Bçwertung dcr Schädigungrtatùcgtändc g€m. 5 ¿r4 Ab!.! llr. 3 i. V. m. Ab¡. 5

Bil¡tllchG ¡owic dcr Vcrlclzungs- und Tätung¡vorbota¡ gcm. 5 ¡t4 Abt.l llr. I i. Y. m. Ab¡. 5
Bil¡tSchG (Tötungerr./Verlctzungcn in Ycrbindung m¡t ZG.rtõrung von f"ortpfhnzungs- odrr Ruhc-

¡tätten):

tr Beschådþung oder Zerstölung von Forlpflanzungs- oder Ruheståttert

tr Tötung von Tteren lm Zus¿nrnrenhang mlt der Schãdlgung von Fortpflðn?ungs- oder Ruhestãttêr¡ ttlcht

ar¡s¿r¡sclrlhBen

Vorgezogene AusgleichsmaBnahmen (CEF) erforderlich. um Eintreten cles Verbatstatbestarrles ¿r¡ ver

melden

tr Beschådþung oder Zerstõrung vorì Fortpflánzungs- oder Ruheståtten (ggf. Im Zus¿mmenhang mit To-

tu¡Xr), (i&ok¡{¡isr:lre Funktirx¡ wl¡d h¡¡ l¿ir¡¡¡rlklxr¡¡ &¡s.rnrme¡¡l¡an1¡ ni<:hl f¡ewah¡t

Hinsichtlich der Fl¿bitatanspriiche der Wiesenweihe und bei Einh.rltr,rng de¡ Bat¡¿eiten.egdurlg lst n¡cht dðvon

auszugehen, dass dle Schådlgungstatbestãnde gem. S 44 Abs. I l{r. 31. V. m. Abs- 5 Bt{atS€hG und das Verlet-

zuncs und lötr¡nosverfrrt nem- E 44 Abs.l Nr. I ¡. V. m. Ab's. 5 BNatSchG beri¡hrt werden.

E

Prognorc und Bcwcrtung dc¡ Störungrvcrbotcr gcm, 5 44 Abt.l, Hr. 2 Bt{rtllchG:

Erhcblicher Stören yon TiËrcn wåhrcnd der Fortpfbnzung3-, Aufzucht-, lllurcr-, Úbcrwinterungr-
und W¡¡rdcrung3zã¡tGn

tr

a

f)ic, störul'q fiihÊ ¡ur Versclrlectrtêrurrq des Frhalturìqstust¿ndes der lt¡kalerr Po¡rulatlon

Dae stõrrrnçen führen ¿r¡ keiner Versd¡le<lrterung eles Erhollrrnq¡s¿ust¿r¡<les del lokalen populôtlon

Auf Grund lhrer Léb€nsraumänsprüche wlrd eln Vorkommen der Wlesenweit¡e nlcht als wahrschelnllch elnge-

schåtzt, Somit ist nicfrt mlt e¡rier Verschlechterung des Erhaltunçszu¡tandes der lokalen Population der Wiesen-

w€ihe ôuf Grund von Stõrunoên zu rechnen.

Beschãdlgung oder Zerstõrung von Entwlcklungsforrnen (Eler) stelgt dlglh! slgnlflkant an

Getreideåcker splelerr Þdlqllch als Sekundãrþbensraum elne Rolle. Dle WlesÉnwelh€ b€slédelt nðch wie vor

bevorzugt feuchte Lebensrâume mit hoch aufw¿chsender, nicht zu dícht stehender Vegetation. Diese Bedingun-

gen flnden dle Tlere auf der Vorhabenflâche nur tellweise vor, weshalb eln Vorkommen zwar potenziell mögllch.

aber nicht als wahrscheínlich anzusehen ist, At¡s diesem G¡untl erhôht skh da¡ Verlet¿trnqs und Îöttrrqsrisiko

nkht signlflkant und das Rlslko der Beschãdlgung oder Zerstörung von Entwicklungsformen stelgt nlcht slgntfl-

kant an,

Wl¡¡odr C*azmrræ



Verolelch zumutbarer Alternatlven mlt kÉlnÊrl od€r oêrlnoêren Eeelntrãchtloúnoên fúr die Art: /

tr Kompensatorische Ma8nahmen zur Wðhrung des Erhaltungszustarrdes sind erforderlich

Auflistut:¡g der Maûnahmen ntit Angaben zu Monitoríng / Risikomanagement

Eeorúnduna, dass EHZ oevvahrt blptbt (Textl

Ilrrrnnlrr GLu,na¡ffiE

Alfl ¿trn vqtÉb€lìb€rogsnsì tlPlsn Nr ? de¡ Gsnends Lrl¡Êdêl ,SdepÈrf t,tz€dêf €õ

Grauammer (Emberiza calandra )

Vorkommen im Untersuchunosraum

nÐdlgew¡esen E¡ potenzlellvorkommend

Ein Auftreten cler Crat¡ammer ist laut dem Zwelten Brutvogel.rtl.u fir Í'lecllenburg.Vorpommern núgllch urxl

åuch aus dem ftlorìltodngberlcht fúr den Berelch des Wlndpark 8er¡gerow geht hervor, dasÊ dle Grauammer elne

kontinuierliche vorkommende Brutvogelart in dem Gebiet bt.

RL D 2015 Kateoorie 3

BArtS<hVO Anl. r, Sp. 3

3dpÞrm¡¡
Brrrrnrr_ lÈfub a-únl

BÉnÒdrnldurs

[t europãlsche Vog€lart gemåB Art- 1 Vogelschufrdcht¡lnle

Anoaben zur Autôkoloole

Grauämmern geh<ken ¿u den Sperlirçsvögeln und werden der Famille der Ammern (Emberizklae) zugeordnet.

Dle Tiere slnd verhãltnlsmåßþ gro8 und krãfrlg gebaut, l¡aben elnen gro8ên Kopf, elnen kråftlgen Schnabel und

einen mittellangen Schwanz. Das Gefieder lst graubråunlich gefãrbt und weist eine schwar¿braune Strkhelurç
àuf- Dle C¡lauamrner errelcht eine Kõtp€rlãngè von bls Ìu tq cm u¡rd wl¡'d fts zu 67 g schr,rer- Þle Grauanrrner

lebt gem auf Odland-Strelfen und Magerrasengebieten mit elngestreuten Brischen, mdst in trockeneren und

wårmeren Lagen. Grauammem slnd Jahresvõgel und/oder Tellzþtrer (Zugzelt Ar¡gusVSeptember und Mãrzl

April). Die Vdgel ernåhren sich vorwiegend von Sämereien (Waldkråuter, GeheiJe). griirren Pflan¿enteilen, abe¡

ðuch Ins€kten. tlas Nest llegt ln elner flachen Bodenmulde ln Kraut oder Buçchwert, B¡uEelt l* von Aprll bls

l\ugust, es werden 3 - 5 Eier gelcgt und nach elner BruÞeit von 14 Tagen schlupfen dle Jungen. Diese vedas-

sen im Alter von 9 bis 12 T¿gen noch llugunfåhþ elas ñest t¡nd tnlten skh in der UmçeLrung in <tichter Veeetð

tlon verborgen, wo sle noch elnlge Zelt gefüttert werden- Außerhalb der Bn¡tzelt verelnlgen slch Grauan¡¡nern

zu Tagesrastverbãndelr, sle slnd verstãrkt an Odsråndein und l¿lrdw¡rtschaftllchen h'oduktlons¿nlagen zu fln-

den. SchlafplåÞe befinden sich bevorzugrt in Schilfrohrbestánden. Entsprechend dem Witterungsvedauf kann

WhrterflucJtt oder e¡n x:lte¡e¡ /usamnrcnschluss von Rast- und Nahrurx¡werbãtr<fen erfoþen (Þlttb'etner 1t196),

Die Ammern fliegren oft ttef und mit herabhångenden Ftiflan.

Vorkomrnen ln Meckþnburo-Voroomrnem

Um die lahrhunde¡twerde waren Grau¿mmern ln Meckþnburg-Vorpomñìern yúèlt verbreltet. lleute lst d¡e Art

ebenfalls noch flåchendeckend verbreltet, weist allerdlngs gerlngere Siedlungsdichtm auf dem H<itrenniclen

u¡rd der Seenplatte $owie dêñì sfuwestlichen Vorland rter Seenplatte auf- Lùc*en ln der Besiêdlung lareen sich

mit lokal lxttrcren Waldantellc.n begninden. Mecklenburg-VorFmm€flr gllt als nördliche Verbreltungsgrenze der

Grar¡¿mnre¡. Eindeutíge ðestarxtsverðrtderur¡¡en konnterr fiir ttÞ verr¡anoerìer¡ 40 Jah¡e nkhl bestät¡{t werden,

dennoch nlmmt dle Revþrdlchte ab.

fiefãhr dun<¡sr¡r såchen

Elne lntenslvere Bewlrtschaftung sowle die gerlnge Vlelfalt ðn Feldfrüdrten sind potenzlelle Gründe ftir dle Ge-

fåhrdr¡¡xr rler G¡arramme¡ lVökle¡ 7Ol4.- ¿1371.



Af ft arn vortrabenb€7ogrénãr tlPkn Nr ? &t G¡merx¡e tjl¡edêl .SoltrÞå.t ut¡Éd€f AT

Prognoac und Bcwcrtung de¡ Tätungs- und VerlcÞung.yÊrüotci CGm. g 44 âb¡.l 1{r, 1 Btl¡üSchG

(rurgcnornrncn rind Tötunocn/Verlctzungcn in Vcrbindung mit Zcr¡törune Yon Fortp6rnzungr'
oder Ruhortittcn)

Das Vedetzungs- und Tritungsrlslko er-txiht slch fr.ir dle Indlvlduen slgnlflkant bzw. das R¡slko der Be-

schådlgung oder Zerstörung von Entwic&lungsforrnen (EÞr) steigt sþniflkant an

D¿s Ve¡let¿ungs uml Îötun¡srlsiko e¡txiht sich liir rlie lndivlttuen ¡¡gþ¡ sir¡nlllkant unrl das Rlslko rler

Beschádlgung oder Zerstörung von Entwlcklungsforrnen (Eler) stelgt nlcht slgnltlkant an

Grauamnretn leoen lhre Nester ¿m Boden an und ¿uch dle Nahlunossuche erfolqt nah am Boden- l¡¡sofern

EI

Artspezifirchc Vermcidungrm!8nrhm€n row¡G vorgcilorgcnc Aucgleichrma8nahmen (CEF)

G¡auammern wåhlen ¡trm Nasten bevorzuqt Standorte in de¡ Kraut- oder bodennahen Strauchschicht, we-shalb

Ackefbruten àusgeschlôssen werden. Dennoch n¡cht mlt hlnrelchender gcherhelt ¿rusg€s(hlossen werden, dass

sich Grauammern entlang der Feldoehölze oder dem nördlich angrenzenclen Waldrand zum Brüten ðns¡edeln.

VermeidunqsmaBnahmen sind dementsprechenel ¿uch ar¡f Grat¡ammern an¿uwenden;

A¡tsoezifiçrhe Vermeidrrnosmaßn¿hmen

Vermeklurrgsmaßnahme Vll-SZ, VM-VG, VM-ög: Bauzeltenregelung, Vergrãmung, Õkologtsche Baubegleitung

a) fkrufeltlrårrrnurx; ur¡d dÞ Bautãtþkeiten sir¡rl ¡u6crh¡lb der Brutzcit (Ol. MãE b¡s fo.Þpterr¡ber) clutchzu

fiihren.

Als Bautãtlgkelten slnd ðnzus€hen:

-dle Baufeldf reimåchurtg

-der Bau von Zuwegungen (temporäre und dauerh¿fte)
-dle Anlaqe von Stell- und t¿gedlåche¡t

Anlieferr¡ng von Materialien sowle cleren Bewegt¡ry1 ar¡f de¡ B¿t¡slelle

-Rãmmðrb€lten zum Elnbrlngen der Halterunqefi
-dle Vedegur¡g von unterlrdlschen Leltur¡gen

b) Falls dle Bauarbeiten dennoch ln dle Frúhllngsmonåte und damlt ln dae Brutperlode fallen. ¡st durch l¡i¡b4i:
@(At¡spfloc*endesbeanspruclrtenBe¡elcJresftirBautåtþkeitenmitte]sPflö
ckenl ffählen mit Flatterband) sicher¿ustellen, das.s die beansprwhten Ackerfläct¡en nicht zur Anlaqe eines

Geleges genutzt werden.

c) flie Fi¡r¡ichlrrng tler Vergrårrrtrr4¡s¡¡raß¡¡ahrne lst vo¡ ll<rut¡e.<Ji¡tn *rfor¡lerlitJ¡ r¡¡rl he,rt¿rf det iildg¡!¡çþC¡
EUIgþiff¡¡. tlle Durchführung der ökologlschen Baubegbltung erfolgt im Zeltraum vom 15.02. bis zum

31.O8. im lO b¡s l4tãgigen Rhythmus. O.rbei ist das tlmfeld der Zuwegrrnçsbererche sowie der Kabeltra¡sen

auf Bodenbrüter zu untersr¡chen.

Falls nötþ. müssen Festlegungen bzw. Auflagen frir den weiteren Bauablauf getroffen und M¿ßnahmen zum

!i¿h¡rlz del ¿ufnefi¡r¡rlcrrpì lic¡¡r ulxi FÕrloflailzrrrrrrsctållelì festo€leot we¡rlen.

Prllfrrs d¡ Elrlrùrr drY¡ùffidrdc n dr t aa Ab., ! LY¡r. Ala 5 ItlrlSdtß

Auf Grund der landeswe¡ten Bestandsentwicklung und dem intenslv genutzten Standort wlrd der Erhalturrgszu

stand der Grauanrmer mlt B -mlftel. b€wertet.

6nrrrrnr lâfu:Èr crhr4rl



Af [l ¡.¡rn vo.tlåbênb€¿og€figr lJ-Pk¡r Nr ? dÊr (ì€rn€rxþ tjlrêd€l _SoltpÈrt tjlrédêf

Wahrung des Erhaltungszustandes

Die Gewåhruno elner Ausnahme führt zu:

keiner Verschlechterung dcs Erhaltungszustandes der Populationen

n Komo,€risåtorlsche MaBnahmen zur Wahruno des Erhaltunoszustandes slnd erforderllch

Drrlmnr drr nrt¡¡rdr¡hf¡drlirå¡n 6rí¡nd. ñL ¡trfr¡rrrd¡nr ñdr ¡ /ß¡ fh t nüd¡ß

t¡effer¡ ¿u (Da¡le<¡l¡no tter Gründe frlr ei¡re Ar¡s¡rahme erforderlich)

treffen nicht zu ( artenschutzrechtllche Prtrfu ng efidet h lermlt )

()ie Verbr<¡tstatbestãr¡de nach $ 44 At¡s. I l.V.n¡. Atrs. 5 lll,latSct{;

tr

tr

Z¡¡¡nrt¡ú¡rn¡rd¡ Fü¡&¡rn dr rÉr¡r¡dr¡l¡rrcltüd¡en U¡ùffl|ôÉ¡d¡

E

û

tr

Prognorc und Bcwcrtung dcr Schödigung¡trtbc¡tindc gem. S 44 Abt.1 f{r. 3 i. Y. m. Abr. 5
Blråtfkhc ¡owic dc¡ Vcrlcteungs- uñd Tätungivcrbot.3 gGm. 5 ¿14 Ab¡.t fr. t i. V. m. Ab¡. 5
Bil.tSchc (Tötungcn/YcrlctzungGn in Vcrbindung mit Zcrrtärung von Fortpfbnrungr- odcr Ruhc-
¡tättcn)

tl€schãdlgurìg oder Zerstõrung von Fortpflanzungs- ode¡ Ruheståtten

Tôtung von Tleren im Zusammenhang mlt der Schadigung von Fortpflanzungs- oder Ruhc'stãtten nkht
auszus{hlleBen

Vorqêzogêne Au$glèlchenìôßn¿hnrelr (CtF) erforderllch, um Eintrêten des Vêrbotstatbestandes tu veÍ-

nreirle¡¡

Bescùådigung orjer Zerstörung von Fortpllan¿ungs oder Ruheståtten (gqf. Im Zusammenhang mit
Tõtung), ökologlsche Funktlon wlrd lm rãumlkhen Zusammenh¿rq nkht gewahrt

Elner Scl"rãdlgung der TiêrÊ und lhrer Entwlcklungsfornren ka¡rn durch elrÉ Anpðssung der Bauzelten bz$r- elne

Ver gr ärrllx.¡ vor gebeuq¡t wer deri.

Prognore und B<rwcrtung der Störungrvcrbotcr gcm. S 44 Abl.l, t{r. 2 Bt{rtSchG Erheblicher Stören
von Ticrcn währcnd dcr Fortpfl¡nrungr-, Aufzucht-, lhu;cr-, übcrryv¡ntcrungr- und Wendcrungr-
zeitcn

tr Die Störung führt zur Verschlxhterung des Erhaltungszustandes der lokalen Fopulation

E Dae Störurìgên frihren zu keln€r' Verschlechterung des f rhaltungszustärìd€s der lokalen Populatlon

lnsÒfer¡¡ 8erãutnurrgerr, Erschl¡eßung und llaunraßnafinìen ¿ußerhalb de¡ Srutzeit stattf¡Dden t¡¡w. inr Vorfeld

(ab der zwciten Måzhälfte) Ma0nahmen zur Vergråmung von Bodenbnitern ergrlffen werden, so ist nicht mit
einer VerstJrle<Jtleruttg des ll>kalen Élhaltungsztrst¿n<les rh¡¡r1r rlie Sl<irurx¡en ¿r¡ rechlre¡r.

Berãumungen, Erschlleßung und B¿umaBnahmen au8erhalb der BruÞelt stðttflnden bzw. lm Vorfeld (ab der

rweiten Mörzhålfte) Ma6nahrnen zur Vergråmung von BodenbrÜtern ergriffen werden, so ist nícht mit einer

Erhöhung des Ver-letzungs- oder Tõtungsrlslkos zu rechrren.

Snr¡rnrrrr lEntrùrølr¡dtzl



AÊB zum vqfr¿berìb€rooenar llPkm Nr ? <þ¡ Gemerxr€ tjt¿ed€l .So¡srÞÈ.t tJt¡# 60

Vergþ¡ch zumutbarer Altemativen mit keinen ocler gerirugeren Beeintrðråt¡gungen ftir die Art: /

Auflistung der !-laünahmen mit Angaben zv Monitorìng 1 Risikomanagement

Þgrrindung, dass EHZ gewahft bleibt (Text)

Gilde Heckenbrllter

Prognorc und Bcwcrtung dcr Tötungr- und Yerlcûzungwcrbotcr gGm. ¡ ¿14 Ab''r ilr' I Bt{¡tschG
(eucacnommcn ¡ind Tätungcn/Vcrlctzungen in Vc¡bindung m¡t Zcntörut¡ von For$hnrun3.-
odcr Ruhcrtöttcn):

Vcrlotzung odcr Tötul¡ von Ticrcn, Bcrchidigun¡ odcr Zcr¡törung ihr:r Entwicklung¡forrnrn

Das Verletzungs und Tötunçsrisiko ertxiht slch fiir dle Indlvlduen slgnlflkant bzw, das Rlsiko de¡ 8e

schådþung oder Zerstör.rng von Entwlcklungsformetr (Eler) steþt elgnlñkant an

Das Verletzungs- utrd Tõtungsrlslko erhölrt slch fiir dle lndlvltluen nlcht slgnlflkalìt und das Rlslko der

Beschådinuno oder Zerstöruno voÍt Entwlcklunosforrnen (Eler) steht nlrht s¡oniflkðnt an

A¡t¡pczifi¡chc varmcidqng¡rn¡Bn¡hmcn tow¡c aorgGtoepnc Au¡glcicham¡ßn¡hmco (cEF)¡

Dle genðnnten Arten kõnnen ebenfalls von der BôuzÊltenregelunq (t H-ttiz) profltleren. Zusãtzllch slnd, falls

notwendig, GetxilzscfrnÍtte nur am Zeitraum zwíschen 01. Oktober bis 28. Februar durch¿uführen (VH-6S b)'

Drl¡ñm J¡ Eltrd¡r¡ drurr$ffi¡fardr Ídr ¡ aa ^lbr- i. LY.rn llr 3 !IËdt3

Die in dieser Gruppe zusammengefassten Arten haben verschiedene Lebensweisen und unterschiedliche An-

spruche an lhre Habltate- Allen Aten lst Jedoch gernelnsåm, dass sle bevotzugt ln Heckên nlsten- B€¡ den Atten

dieser Gilde wird das Konfliktpotenzial gregenüber einem Solarpark als sehr qerirrg eingestuft. Die hier arrfge-

führtec Atten gelten ln Þeutschlanrt urxl Mecllenbrlg-Vorpornnre¡rl âls nlcht gefåhrdet utrd tveasëtì stat¡¡le B¡:-

stånde auf:

Grünffnk

{3artengrasmúde

93.0OO - 115.fi)O Zu' ode¡ Abnahme nicht eindeutig

l35.OOÕ - 165.000 b€i lôngfrlstlg zunehmendern Bestard

I nachgewÞsen $l potenziell vorkommend

Dle genalrnten Hectenl¡rr-ite¡ wertlen i¡n Bereich des Vo¡trabens als p<¡lelr¿iell vorkommende B¡utvù¡el einge-

stuft. Kor*rete Stardortrrachwelse llegen dernentsprechend nlcht vor, troÞdem Lst lm Hlnbllcft auf dle Lebens-

weise der Arten davon auszugehen, dass Reviere nördlici <les Vorhabens an der Waldkante und an der Ostseite

entlano der Bahntrasse bestehen kô'nnen.

f¡r*¡nd¡rfr¡d{r¡¡O

Êd¡r¡frùtr
criMil íflnduelkdll¿rfcl- G¡rÞmrænlldte ß)tfu ffirl

EI eurooäische Vooelart oemå0 Art. I Vooelschutzrichtlinie



Altt ¡t¡¡r vuñsbênb.r¿oqrrflgr FPkln Nf 7 d€r G€fiìèlfrb t trêd€a ,S{tspart tJt¿êdêf ¡0

Prognorc und Bcwcttuñg d.r ltchidigungrt¡tbortinde gcm, g ¿14 Abr.l Nr. 3 i. Y. m. Ab¡. 5
BÌ{rtSchG ¡owic dc¡ Vcrlclzungr- und TiñungrverbotGr gcm. g {4 Abr"l tlr. I i. Y. m, Ab¡, 5
Bl{¡tSchG (Ttungcn/Vcdctzungon in V¡rbindung mit Zarrtõrung vlon Fortpflrnzung¡- odcr Ruhc-
rtåttcn):

E

tr

fìest:hätl ir¡rrng rxte¡ 1e¡st tÍ t¡ ng von F orl¡rflilrl ¿r¡ nr¡s - rxlerr Rr¡lwstãtten

Ttitung von Tie¡en im Zt¡s.rmrrrelrhanq mit der Sch.itliqung von Foetpñan¿rrnqs oder Ruhectåtten nicht

aus¿uÊchlle8€n

Vorgezogene AusglelchsmaBnahnren (CEF) eÍorderllch, um Elntreten des Vertotstatbestandes zu ver^

nÉ¡den

Beschådþung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestãtten (99f. Im Zusammsrhang mlt
fö'turç). ciùologiscie Funktion wird im räumlichen Zusammenhang nlcht gewahrt

Sollten im Zuge der Vorhabenumsetzung Gehölzschnfümalhahmen durchzuführen seln, urerden konfflktvermei-

de¡rde Maßnahnen (s. o.) notwerrdlg. Ês k¿nrr d.rvon aurgegørr¡err werden, d¡¡ss bel Elnhaltung der vorge-

schriebenen Vermeitlungsrna0nohmen die oben aufgeführlen Vogelarten wãhrenrJ <ter Fortpfhnarrngszeit oder

Ruhezelt nlcht erhebllch gestõrt werden und slch der Ertnltungszustand der lokalen Populatlon nlcht verscl'rlech-

tert.

tr

tr

Prognorc und Bcwertung dcr Stärungrvcrbo'ter gcm. I fi lþ¡.!, t{r. 2 Bt{¡t5chG
Erhcblich¿¡ störên von TaGr.n wåhrcnd dcr Fortpllenzungr-, Aufzucht-, l{aucar-, übcruintcrungr-
und

Wanderung:uciten

E Dle Sttiung ñihrt zur Vèr{hlechterung des Ertøltungszustandes der lokalen Populatlon

tr Dle Stórungen f[]hren zu kelner Verschlé,chterung des Erhaltungs?ustârldes der lokalen popolðtlon

Ptrpulatkrrrelevantè Störunçen i.S.rl. ! 44 Abs. I Nr. 2 BN;rtS<:hG, di+: ¿rr eir¡¿rr Versclrle+chterurx-¡ des Frtml

tungsrustandes ftihren, treten bei Einhaltung der oben aufgefùhrten ltlaßnahmen niclrt auf. Stdrungen umlie
gender tlab¡tðte. dl€ nlcht unmlttelbar von Eauma6nahnren betroffen s¡nd, fúhren wåhrerd der Fortpflanzungs-,

Aufzucht-, Mðuser-, über-winterungs- und Wanderungsze¡tèn nlcht zu elrì€r Verschlechterung des Érfraltungszu-

stanttes de¡ k¡kalen Popr¡latir¡len.

Es wird davon ausgegangen, dass der Verbotstatbestand des ! ,14 der Störung nicht erfüllt ist

Dle futengruppe der lleckenbr-uter lst an Gehöl¿e tn lhrem Lebensraum gebunden. Bel der Umsetzung der Ver-

meklungsmaÛnahmen (s. oben) ist die Wahrscheinlichkeit, dass im Bereich des Planungsrãumes brütende,

Jagende odor durchzlehende Indlviduen dleser Artengruppe durch das Vorhaben undy' oder dessen Folgren getö-

tet oder ve¡let¿t werden. gering. Des Weiteren wircl der geplante Solarpa¡k ar-¡f eine¡ gehci{zarmen Ackerfl.iche

errlchtet werden. Elne ledþllch g€rhìge Eetroffenhelt kann slch aus ggf. not$reridlgen SchnlttmôBnahrnen an

vorhançlenen Geh<il¿struktu¡en ergeben.

f)ahel wlrd keirre F¡fúllrrng tJes Vertx¡tstattx¡starr¿les ¡rôch E 44 (löturx¡, Verletzung) geselwr.

€td¡lhcl¡¡trür
Grünffi lMtnlb úIalsl- GfftÉnõnÊrndhê l5rá¡l¡ blúrì



Alft ¡rufü vorñsb€úrb€¿oq{nrÊfì lt-Plsn Nr ? (þr G.Í}erlde Ljt¡e<lel .Solspsrfi tJt¿ê(þl'

Gilde Baumbrtiter

Vorkommen im Untersuchunosraum

r1

Veroþ¡ch zumutbarer Altematlven mlt ketnen oder oerlnqeren Eeelntrã<hügunqren fiir dle Art: /

Wohrung cles Erhaltungs¿ust.rndes

Dle Gewãhruno êlrìer Ausnâhme fúhfi zu:

tr kelne¡ Ve¡s¿hle<.hter urx¡ des Frhalturrgstust¡rn(lrrs rlnr ftr¡xllatiolren

tr Kompensatorische Maßnahmen ¿t¡r Wah¡urxl des Erhaltrrngseuslandes si¡¡d erfo¡derlich

Auflistung der MaÛnahnen mit Angaben zu Mönitor¡ng / Risikonanagement

@ründung, dass EHZ gewahrt bleibt (Text)

Drr{m¡n der nùrnclrffilcfüeñr¡¡ 6d¡nd. trr Gh. A¡nduno rrdr t ¿tS lb. 7 SXGcüß

Die Verbotstatbestånde nach 5 44 Abs. I i.V.m. Abs- 5 BNatSchG

teffen zu (Darlegung der Gninde hir elne Àusnahme erforderlich)

EI treffer¡ r¡lcht zu (aferrsctrutzrechtliche f¡rüfung erxlet hierffiit)

7u¡¡nr¡rntfrrrenda FÉ*rtÊk¡rÍ dr rtendn¡trredriftdrerl VaóffilbÈt¡ndâ

Es kann unte¡stellt werden, dass der Verbotstatbestand des $ rt4 Abs. I Nr, 3 l,V'm' Abs, 5 Bt'latSchG nicht

edüllt lst.

ffi lCr¡ndl¡elr dffiL ærunlltùe (W ffitl

F errrÕr-rã¡schè Vooel¡¡¡ten oemå8 Añ- 1 Vooêlschut¡rlchtllnle

3chffiú

€IdrBulúrü¡rr
Sü€& (Mnk @rdtßlist, Crtgrba¡¡rtåfrr (Mb HtyW), n¡ng€htôa (Cohnluç. phnúw),
Gbr*¡lrr&lrw lnpfu* cÉtrl fdr&melæ lfutrcnøfuL ß¡ld¡oer{¡n lfunntr[rn¡cl-

Dle ln dleser Gruppe zusåmmengefassten Arten haben verschledene Lebenswelsen und unterschledllche An-

sprüche an ihre Habitate. Allen A¡ten ist Jedoch gemeínsam, d.rsç sie bevotzugt in Båurnen, aber auch in hohen

Hecken nisten. Bei den Arten dleser Gllde wird das Konflikpotenzlal gegent¡ber Freiflåchensolarðnlðqen als sehr

ger¡nq eingestuft- Ole hleÍ aufgefuhrlen A¡ten oelterr ln Deutschland und Mecklenburg-vorp{ñrûìem ¡ls nlcht

gefährdet und lye¡s€n stabile Eestånde auf :

l5,OOo be¡ langfristlç stabllem Bestancl

l6-000 bel langfrtstlg lelchter Abnahme

IoO.oOO bei lanqfristlg zunehmendem Bestand

18.0OO bei stabllem Bestand

24O.0OO bel ¿unehmencler lenden¿

52-OOO Zu- odør Abnahme nlcht elndeutlo

Stieglitz

Gartenbaumläufer

Ringeltaube

Grauschnåpper

Kohlmeise

Feldsoerllno

11,500 -

12-000 -
90.000 -
12.000 -
2l5.OOO

3a.ooo -

I nachgewlesen El poten¿¡ell vorkommend



AÊtl ¡t¡m vort¡aùe¡ùezoganen }}-Pkfl Nr ? ftr (ì(fn€rxþ Ut?€ø .l;dsÊlrt trÞêdBf n

Præno¡c und Bawertuno dcr Schädiauna¡t¡tl¡c¡tåndc oGfi. E ¡fa Abß-l llr. 3 i. Y. m. Ab¡. 5

Prognorc und Ecwcrtung der Stärungovcrbotcr gcm. 5 {4 Abr.l, Nr. 2 AildSchG
Erhebllches Stõren von Tleren wãhrend der Fortoflanzunos-. Auf¿ucht-, Mauser-- Überwlnterunos- und War¡de-

IlJ¡sl¡e¡tÊE

E n¡" Slärurrr-¡ fiitvt rr¡¡ Ve¡scJrk'clrlerrrng des Frlrallrrrrq¡srrrsl¡r¡rles rls'r lokalelr Po¡xrlatkrrr

E Ot" StõruÀgen fùhren zu kelnei Verschlechtenrng des Erhaltunos¡ustar¡des der lokalen Þopulatbû

Populatlottsrelevante Stõrunqen l.S.d. $ 44 Abs. I Nt-.2 tlN¿tschG. dle zu ehrer Verschl¿rhterung des trhal-
tungszustandes ftihren, treten bei Einhaltung der oben aufçeführten Ma8nahmen nicht auf. Stirrungen umlle-
qender Hal)¡tâte, dle nlclrt u¡rnlttelb¿r von 8au¡naBruh¡r¡e¡r bet¡offen slnd, fi¡hrerr w.ih¡er¡d der foftpnitnrungs-,

Auf¿ucht , Mauser , Überwintertrngs trnd Wanderungszeiten n¡cht ¿u elner Verschlechterrng des Erhalturqs:rr

standes der lokalen Populatlonen.

Es wlrd davott ausoeoanoen. dass der Veràotstatbestand deç 6 44 der Stõruno nklrt erfrlllt lsl

Prognosc und Bcwertung ds Tötung¡- und VcrlcÞunqrvcrboter gcm. g ¿l{ Ab¡.t llr. I Bt{ctSctrG
(cutgenommcn ¡ind Tötungcn,/VcrleÞungen in Verbindung mit Zcr¡törung von Forþf,ailrungr-
odcr Ruhc¡tötten):

E ff¿s Verlelzurr¡s- urxt I<ilurrgsllsiko erh(ilrt sícf¡ fii¡ rlic, lr¡tlivkJue¡r signifikatrl tr1w. tlas Rislko ele¡ B¡'sr:håtli

gung oder Zerstörunq von Entwicklr.¡ngsformen (Eier) steigt signifikant an

I Oas Verletzungs- und Tdtungsrisiko erhöht sich für dþ Individuen ¡içþ! signifikant und d¿s Riíko der Be-

schàdtçung oder Zerstórung von Entwicklungsformen (Eier) steþt g¡lbl sþnifikant an

Die Artengruppe der Bar.¡mbrüter ist an Gehöl¿e in ihrem Lebensraum gebunden. Bei der Umset¿ung der Ver

meldungsmaÛnahmen (s. oben) ist dle Wahrscheinlichkeit. dass im Bereich des Planungsraumes bnitende,

,ir{¡erxte ocle¡ dr¡lch¿ielxrnde ltr<llvltluer¡ ¡llesel Artenqrrrf4xl clu¡ch das Vrxhal¡elr urxl/ orler desçe¡r Folgen getõ-

tet oder vedetzt werden, gerlng. Des Welteren wird de¡ geplante Solarpark auf elner gehtlzarmen Ackerflåche

e¡ricl¡tet we¡de¡, Eine le<tigliclr gerlnç¡e Bet¡offe¡rl¡eit (bei Einholtunç rler Ze¡len fii¡ clen Gehél¿schnltt) kann

slch aus ggf. notwendlgen Schnlttma6nahmen an vorhandenen Gelxilzstrukturen ergeben.

Daher wlrd keine Erfrillung des Verbotstatbestandes nach g 44 {Töturq, Verletzung) geseben

Artcp¡zifi¡chc Vcrmaidung3m.ßn.hmren ros¡G voûgGzogcñG AucglcichrmlBn¡hmon (CEF):

Artsne¡ifische Ve¡ meirtt¡nosm;ßnahm¡rn

Dle genannten tuten können ebenfalls von der BauzeltenfegelurU (VM-BZ) ¡ofltleren- Zusåf¿lkh slnd, falls

notwendig, Gehcilzschnitte nur im Zeitraum zwischen 01, Oktober bis 28 Februar durchzuführen (Vlrl-GS),

P¡äfu¡p dg Ehf¡¡trrl drr Yrtffidndr ildr f aa Ah1 L i-Y.rn- f¡1 3 ftrrtlå3

Dle gerìônrìten Baumbtúler werden lnr Berelch des Vorhabens åls poten?lell vorkommende Brutvögel elngestuft.

Konkrete Standortnachweise liegen dementsprechend nirht vor, trotzdem ist ím Hinblick auf die Lebensweise

der Arten davon auszugehen, dass RÊvlere nordwestllch und westllch des Vorhabens an der Waldkante ur¡C an

der Oslseite enthno <ter Bahntrasse bestehen können.

eûd¡B¡urtr
Süêæ (ø¡t uús auÚitdls), Grtenbü¡ñúä.úer (ffiitt WrtL nfrg€fil¡ùe (M plrttrbtsl,
Èa¡cdnåoocr l|e.æfuæ fu¡rlÉât- ltuh&net¡e lPanl¡ melæL Feld¡n¡rtrn ltu nrrlten¡rl-



Af B ¡trn vorhsbênb€/o$rñsr ll-Plan Nr ? &r G{r¡r€ürd€ t,{¡edêl .Sdtpsrt tjt¡€d€f l3

Verolelch zumutbarer- Altematlven mlt kelnen oder oerlnoeren Be€intrãchUounoen filr dle A¡t: /

Wahrung des Erhaltungszustandes

Dle Gewåhn¡r'¡o elner Ausnahme führt zu:

tr kelner Vercchlechterung des Erhaltungszustandes der Populatlonen

tr Kompensatorische tla8nahmen ¿ur Wahnrng der Erhaltungs¿ustandes sind erforderl¡clr

Auflistung der l{øfinahnen mit Angaben zu Monitoring / Risùomanagement

Bqrundung, ddss EllZ gewahft bleibt (Text)

brlans dr rrtndrrùfrdrÉdra¡ Arf¡rrdr f,h ¡fun ¡¡rrñdran rE h 3 ¡fll fh t nrfS#

Dle Ve¡ùotstatbestånde nôch Ê 44 Abs. I LV.m. Abs. 5 BNatSchG

treften zu (Darlegung der Gründe f[ir elne Ausnahme ertorderllch)

E treften nlcht zu (artenschuÞrechtllche Prùfung endet hlermlt)

,tnfirlufut ú F¡Êrtdlum dc r¡trrrdrrù¡rdrlfidr¡r Y¡tffi¡rtÍ¡rdr

EllrtSchG rowic dc¡ VcrlcÞungr- und T¡itung¡varbotc¡ gcm. S ¡f4 Abal 1lr. 1 i. V. m. Abc. 5
AilrtSchG (Tötungcn/Ycrlctzungcn in Verbindung mit Zcrrtärune yon Fortp,fhnzungt- odcr Ruhc-

tt¡tt.nl:

E g€sch¿¿¡qung oder Zerst<irung von Fortpflanzungs- oder Ruhestãtten

fl fritung yo¡ Tþlen lm Zus¿mmenhanq mtt der Schãdlgung von fortpflanzungs- oder RuheståttÉn nlcht aus-

¡t¡st-hließen

E Vorgezogene Ausglelchsm¿Bn¿hmen ((I.fl ertorderllch, unr Elntreten des Ve¡totstatbestandes zu vermel-

den

fl Beschridlgung oder Zerstörung von Fortpflan¿ungs- oder Ruheståtten (gqf. Im Zusamrnenhang mit Tdtung),

ä*ol<4isr:he Funktiorr wird ¡m rãurnllclp¡r /usanrnpnhang rri<:ht qewalrt.

Sollten |mZuge der Vorhabenumc€tzung Gehölzschnlttn¡aBnahmen durcftzufûhren seln, werden konfllktvermel-

dende Ma8nahmen (s. o.) notwendig. Es kann davon ausgegangen werden, dass bel Einhaltung der vorge'

schrleLÞnen Verm€ldungsma8nahmen dle oben aufgeftihrten Vogelarten wãhrend der fortpflanzungs- oder

Ruhezeit nicht erheblich gestört werden urld s¡ch der Erhaltungszustand der lokalen Population nicht verschlech-

tert.

Es kann tnterstellt werde¡, da-ss cler Verbotstatbestarxl des $ 44 Abs. I Nr, 3 i,V.m. Abs. 5 BNatSchG nkht
erfülk ist-

eidrlr¡¡ff¡br

G¡a¡¡dnãmor trtßlrrÍ.nv ffit- lfut¡knch (futp møìul- Feld¡oertro (W ttpnfa¡l¡¡c.l-
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Gilde Bodenbrflter

l1

Proono¡c und Bcwcrtuno dc¡ Störuno¡vcrbotr¡ ocm. 6 44 Abc.l, llr. 2 Bil¡t3cftG

Proonorc uñd B.rârcrtung dce Tätungs- u¡rd Vcrlctzungrrverbdcc gr¿,¡n. I ¿14 Abi.l llr. 1 Bll¡tSchG
(ru¡gcnornrncn rind Tätungcn/Ycdctrungcn in Vcrbndung m¡t Zcrrtärung von Fortpfhnrungt-
odcr Ruhcdlttcn):

V.rl.tzung odcr Tätung von Tiaren, Bcrchädigung od¡r Zcr¡tärung ihrcr Cntwicllung¡forman

Dæ Vedetzungs- und Tõtungsrislko ert¡<iht slclr für dle l¡rdlviduen s¡gniflkant brw. das Rlslko der B€

schðdigung oder Zerstcirurç von Entwicklungsformen (Eier) steþt sþnifikant an

Das Verlet.¡ungs und Tötungsrisiko erhfüt sích für die lndividuen ¡igþ! signifikont und d¡s Risiko der

Beschådþung oder Zerstörung von Enhrvicklungsforrnen (Eier) delgt [b,h] signlflkant an

Die Artengruppe der Bodcnbrüter lst überwlegend an eine dlchte, Declung bietende Bodenvegetation die durch

offe¡re Stellen ch¡rchhrcrcl¡en wird. qetrr¡nrten. Elniçe A¡len berrfrir-¡en elnen nkrtrþen Auñ,vt¡¡Jrs r¡nd Ansit¿w¿v-

ten ln lhrem Lebensraum. Bel der Ums€tzung der Vermeldungsmaßnahmen (s- oben) lst dle \Â/ahrschelnllchkelt,

d¿ss lm Berekh des Planungsraumes brùtende, Jagende oder durchzleherde lndlvlduen dþser Artengruppe

durch das Vorhaben und/ oder dessen Folgen getétet oder verletzt werden, ger¡ng.

Daher wlrd keim Erftillung des Verbotstatbestandes nach g 44 (Tôtung. Verletzung) gesehen

Artrpczifirchc Vcrmcidung¡m¡Bn¡hmc¡r ronic vorgczogcnc Au¡Ol,cich¡m¡Bnrhmo¡ (CEF):

Dle genannten Arten können ebenfalls von der Bauzeltenregelung (Vltl-BZ). den Vergrãmungsmaßnahmen ftlr
Boclenbrüte¡ (Vll-VG) sowie der Ökobgisrhen Baubegleltunq profitieren (YH-öB).

Orfhna dÉ E¡ìfr€bñ6 dr verbd¡ffu¡ûl¡¡de nrdr Ë a¿ lhÊ- I l-U-m- Ab- 5 âfldff

Vorkommen lm Untersuchunograum

D nachgewlesen E potenziell vorkommend

Dic genannten Bodenbruter werdon lm Berekh des Vorhabens als potenzlell vorkommc,nde Brutvögel einge-

stufl. Konkrete Sl.r¡xlort¡rachweise lie.r.¡en demenlsprecherxl nicht vor, trot¿dem ist im Hinblack auf die Le.bens

wetse der Arten d¿von auszugrehen, dass Revlere rxirdllch des Vorhabens an der Waldkante (an dlesen Stellen

kânn mlt elnem hõheren Vegêtãtlonsôufì¡uchs gerechnet werden), aber auch auf der Ackerflãcñe bestehên

kônnen.

Diè in dles€r Gruppê eusanrmengefassten Arteñ haben verschledene Lebertstyeisen und unters¿hledllche An-

sprtiche an ihre Habitate. Allen Arten íst Jedoch gemeinsam, dass sie bevorzugt am Boden oder ln Bodennåhe

nlsten. 8el den Arten dleser Gllde wlrd das Konfllktpotenzlal gegenúber dem 9olarpart als gerlng eingestuft. Dle

hler aufgefùhrten A¡Îen gÉltéû ¡rì Deuts¿hland u¡rd Merklenburg-Vorpomrnern als nicht gefãhrdet und welser¡

uberwiegend stabile Bestånde auf:

Wachtel 2.7OO - 4.30O bel lanofristio zunehmendem Eestand

r--lrllr{rrd¡¡l|¡ræ

tdsfrût¡r
H¡d{eJ I(ffi'Jútæñn¡IÃ

Fl et¡ronåische Vrnelart nemåß Art. t Vmekhut¡richtlinþ
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Drrla¡rs dcr eÍind¡ fiL ai¡r Aulrduræ ¡æh f ¡f:t Ab. 7 ËtlËcà€

treffen ¿u (Darleç¡rrnq¡ <!er G¡ú¡xle für ei¡re Aus¡¡¡rhrr¡e erfortterliclr)

treffên nlcht zu (artenschutzrechtllche Prúfung erldet hlermlt)

[)ie Ve¡trotstatb€stånde nàch 5 44 Abs. I LV.nl^ Abs. 5 BNatSchG

tr

EI

Zr¡¡¡¡rrrrenfra¡nde F¡dcteft.rn der arten¡drutzedtüdr¡n Vrrffi

ProenoÊ. und BâwcÊung dcr Schãdigungdetbc¡tãndc gcm. I 44 Abt.1 Nr. 3 ¡. Y. m. Ab¡. 5

Bl{rtfich6 ¡owic dc¡ Vcrlcfzungr- und Täur¡¡verbotc¡ gcm. S 44 Abal t{r. 1 i. V. m. Abr' 5
Eilrtschc (Tätungcnr/Vêrlctzuñg€n in Varbindung mit ZcÊtõrune von Fortpfl¡nzung¡- odcr Ruhc-

rtittcn):

B,eschådbunq oder ZerEtörung von Fortpflanzungs oder Ruheståtten

fötung vor¡ Tiererr im Zusáñrnlerìhang mlt der SclËdigurig von forlpf,ðnzur¡gs- oder Ruhestãttetr rricl¡t

aus¿r-¡s<;hlie0er¡

Vorgezogene Ausgleichsma8nahmen (CEF) erforderlirlr, um Eintreten eles Verbotstatbestandes ¿u ver

rneiden

Beschådþung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestãtten (qgf. Im Zusammenharq mit

Tolu¡x¡). ökok¡gasche Funktion wird inr råt¡mlir.hen Zt¡s<rmmenhanç nicht -t¡ewahrt

D¿ bei dem Vorhaben eine Vorbereitung der Baufelcler sowie Bodenversiegelungen durchqeführt werden, r¡rer

den konfliktvermeidende l.laßnahmen (s, o.) notwendig, Es kann aber davon ausqegangen werden, dass bei

Finhalturrg rte¡ Vermeidr¡ngsrnaßruhme¡r die obert aufgefrihrten Voqehrten wãhrend der Êortpflatr¡ungstëlt-

odc,r Ruhezelt nicht ertreblich gestôrt werden und sich der Erhaltungszustard der lokaþn Population nicht ver-

schkfitert.

Es kann r¡nte¡stellt we¡den, d¿ss der Verbotstatbestarxl des ç44 Abs. I Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG nicht

erftillt ¡st.

tr

tr

EI

Ertrcblichcr Stören von TicrGn währcnd dcr Fortpflenzungr-, Aufzucht-, llcutcr-, überwinterungr-
und W¡ndarungr¿G¡tGn

Dle 9törung ftihrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Dte Störungen führen zu kellgf VÉrschlechterung des Erhaltungszust¿ndes der lokalen Fopulatlon

populðtlûnsrelev¿nte Störungen i.S.d. ç 44 Abs. 1 Nr. 2 BNðtSr-hG, dle zu €iner Verschk¡chterung des frhal-

Irrrrr.¡slrrslandes ffihrelr, lleterr l)ei Flrrhalturrg clel olxrn aufgefíilrrtelr Maßrrôhrr¡e¡r r¡ir-hl ar¡f. Stärrtlrr.¡ern urnller-

çender Hcrbitate, die nicht unmitteltra¡ von ðaumaßnahmen betroffen slnd, hihren während der Fortpflan¿t¡ngs .

AuÞucht-. Mauser-, Überwhterungs- und Wanderungszelt€rì nlcht zu elner Verschlechterung des Erhalturrgszu-

standes der lokalen Populationen,

Es wird davon ausgegangen, dass der Verbotstatbestand des g 44 der Stórung nicht erfüllt ist

W¡dúÊa (.Mt*txætrmfll



Ver<)leich lun¡Utb¿rer Alte[¡ativelr nlit kèitreil orler c¡el¡¡¡¡ersr fkxrirrtrãchlitrr¡noen fú¡ rlie þ.¡l:- I

Wahrurg des Erhaltungszustandes

Die t-*wáhruno einer Ausnahme führt zu:

keine¡ Versc,hlechterr¡ng des Erhaltr¡ngs¿u5tðn(bs tler Populationen

KomDensðtorisçhe Maßnðhmen ¿r.lr Wahrr-¡ng des ErhaltungszrrstðndeÉ sind erforderlich

Aullistung det MaBn¿ltnpn núl Artgalrcrt At Mo¡tito¡i¡tt¡ / Ri¡'iktnørrìtgent¿,-nl

Begrilndung, dass EHZ gewðhrt bleibt (Text)

giH¡ lod¡nùrütr
lVtdÍ€, (@ur¡íxøhnlxl

Alll rurn vorñaòr¡nbê/oger¡sì fl-Pkrl Nr 2 dÊr (;êrnêrxþ t,lrBOêl .Srrl¡rp¡rf trÞêd€f Ì6

4 llaßnahmen zur Vermeidung und vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-
MaBnahmen)

Um eine Auslösung der Verbotstatbestånde gem. $ .14 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG zu
verhindern und um Gefåhrdungen insbesondere von (T¡er-)Arten des Anhangs IV der
FFH-R¡chtlinie zu vermeiden oder zu verringem, sind hinsichtlich anlagen-, bau- und be-
triebsbedingter Wirkfaktoren folgende MaBnahmen vorgesehen :

4,1 lla8nahmen zur V€rrn€idung

Vll-VG Vergrämung

VM-BZ Bauzeitenre-
gelung

Insofern die Bauarbeiten dennoch in die Frflhlingsmonate und
damit in die sol ist

Zur Vermeidung der Auslösung artenschutzrechtlicher Verbots-
tatbestånde nãch g .t4 Abs. I BNatSchG durch die unabsichtli-
che Tötung oder die Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhe-
ståtten, insbesondere ft¡r die Aftengruppe der VÖgel sind die
Baufeldberäumung und Bautåtigkeit zur Verrneidung des Ver-
lustes von Nestem und Eiern sow¡e Tötung von Jungvögeln im
Zeitraum vom 01.10. bis 28.02. durchzufùlhren.

Bauarbeiten sollen nur zwischen Sonnenaufgðng und Sonnen-
untergäng stattfinden (Nachtbauverbot).

Die Baustellenbeleuchtung ist auf ein Minimum zu reduz¡eren

Als Bautåtigke¡ten (einschl. des Baustellenverkehrs) anzusehen
sind

- die Baufeldfreimachung
- der Bau von Zuwegungen (temporðre und dauerhafte)
- die Anlage von Stell- und Lagerfl¿tchen
- Anlieferung von Materialien sow¡e deren Bewegung auf der
Baustelle
- Rammarbeiten zum Einbringen der Halterungen
- die Verlegung von unter¡rdischen Le¡tungen
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Vt¡l-GS Gehölzschnit-
te

VM-öB ökologische
Baubegleitung

Zum Schutz der Vögel vor Verletzungen, Tötung und Störungen
wåthrend der Brutzeit und vor dem Verlust von Nestem, Gele-
gen und Jungtieren sind ggf. notwendige Schnlttmaßnahmen an
Gehölzen außerhalb der Brutzeit zwischen dem 01. Oktober bis

Um eine Zerstörung der Gelege von Boden- und Gehölzbrutem
durch die Bauarbeiten auszuschlie8en (im Falle der Umsetzung
von Vergrämungsmaßnahmen, s. oben), ¡st eine Ökologische
Baubegleitung vorzusehen.

Die Durchftìhrung der ökologischen Baubegleitung erfolgt im
Zeitraum vom 15.02. bis zum 31.08. im l0- bis l4tåtgigen
Rhythmus durch eine fachkundige Person.

Dabei ist das Umfeld der Zuwegungen und Lagerflåchen sowie
der Kabeltrassen auf Bodenbrtlter zu untersuchen. Falls Eingrif-
fe in Gehölze notwendig werden, ist vor Durchführung der
MaBnahme ebenfalls eine dokumentierte Kontrolle auf das
Nichtvorhandensein von Niststãtten der Geholzbrüter durchzu-
führen. Wenn nÖtig, mûssen Festlegungen bzw. Auflagen f0r
den weiteren Bauablauf getroffen und Ma6nahmen zum SchuÞ
der aufgefundenen Tiere und Fortpflanzungsståtten festgelegt
werden.

Vergråmungsmaßnahrnen (Auspflocken des beanspruchten Ee-
reiches ftir BautËItigkeiten mittels Pflcicken/ ffahlen mit Flatter-
band) sicherzustellen, dass die beanspruchten Ackerflåchen
nicht zur Anlage eines Geleges genuü werden.

Bei der Durchfuhrung der Vergrämung von Bodenbrtitern ist
folgendes zu beachten:

10 bis 14 Tage vor Baubeginn hat eine Kontrolle der Bereiche
um die Zuwegungen sowie die Kabeltrassen auf die Anwesen-
heit von Bodenbnltern zu erfolgen

Vor dem 01. März sind 3 m lange Flatterbänder (rot-weiB,
Kunststoff) einseitig an der Oberkante von an Pflöcken anzu-
bringen:

o die Höhe der Pfldcke muss mindestens 1,20 m ûber dem
Geländeniveau betragen; als Abstand zwischen den
Pfahlen sind 15 m einzuhalten

o die Maßnahme ist bis 5 m über den Rand der abzuste-
ckenden Flächen auszudehnen

o Die Einrichtung der Vergråtmungsma8nahme ¡st vor
Baubeginn erforderlich und muss mindestens bis zum
Beginn der Erdarbeiten erhalten bleiben. Kommt es zur
Bauunterbrechung von mehr als I Tagen, ist die Ver-
grårnungsmaBnahme erneut aufzubauen.

o Die Maßnahme bedarf der Ökologischen Baubegleitung.
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Vl,l-AR Amphibicn-/
Reptilienrchutz

Vll-KS KlcinsËuger

Anfang September sowie vor Beginn der örtlichen Fr{ihjahrs-
wanderungen ab Mitte Februar ist der Bau- und Arbeitsbereich
des gesamten Sondergebietes mit Amphibienschutzzðunen zu
sichern. Dadurch soll vermieden werden, dass sich die Tiere in
diesem Bereich für den Winter eingraben können.

Die Höhe des SchuEzaunes betrilgt mindestens 40 cm. Das
Zaunmaterial wird ca. 10 cm tief eingegraben. Der Zaun ist so
zu beschaffen, dass er nicht liberklettert werden kann.

Auf der Innenseite des Zauns werden im Abstand von l0 m
bodenbündig Fanggefåße eingegraben.

Dieser Bereich ist an mindestens 3 hintereinander liegenden
Tagen unmittelbar nach Errichtung des Zaunes mindestens 2x
täglich, morgens und abends, auf Amphibien zu kontrollieren.

Die gefundenen Tiere sind abzusammeln und in grabbare Bö-
den im Umkreis von 500 m umzuset¿en.

Werden nadr drei Tagen keine Tere mehr gefunden, kann das
Kontrollieren beendet werden. Ansonsten ist es weiter¿ufi¡hren,
bis an drei aufeinander folgenden Tagen keine Tiere mehr ge-
funden werden. Nach Beendigung der Kontrollen sind die Eimer
zu entfernen.

Der Zaun ist bis zum Ende der Bauarbeiten vor¿uhalten und
einmal wöchentlich zu kontrollieren.

Tiefe Baugruben oder Kabelgräben ohne Rampe, die tlber Nacht
auËleiben, sind am nåchsten Morgen durch das Baupersonal zu
kontrollieren oder mit Fangeimer und Schutzdach so zu sicùem,
dass Tiere nicht hineinfiallen können. Gefundene Tlere slnd frei-
zulassen.

Zur Gewãhrleistung der Durchgängigkeit der WanderÌyege von
Físchotter und anderen Kleinsäugem sind die Zåune w¿thrend
der Bauzeit und die spåtere Umzäunung des Solarparks mit
einer Bodenfreiheit von 20 cm zu setzen.

28. Februar durchzuftlhren

Schnittma8nahmen sind auf das absolut notwendige MaB zu
reduzieren.

Eine Ausnahme ftir Gehölzschnittmaßnahmen zu einem späte-
ren Zeitpunkt nach dem 28. Februar kann nach vorheriger Ab-
stimmung mit der UNB gestattet werden, sofern nachweislich
keine Brutståtten vorhanden sind. Die Feststellung möglicher
Brutstätten ist durch eine fachkundige Person durchzuführen.
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Der AmphibienschuÞzaun sow¡e die Ausstiegshilfen ân Gruben
und Grãben sind im Rahmen der ökologischen Baubegleitung zu
kontrollieren.

4.2 Vorgezogene Ausglcich¡maBnahmen (CEF- llaBnchmcn)

Nach derceitigem Stand sind vorgezogene Ausgleichsrnaßnahmen nicht edorderlich

5 Zu¡¡mmenf¡¡¡ende Darlegung der nlturrchutzf¡chlichen Vor¡ui3ettungen
fftr eine ausnahmsweise Zula:rung des Vorhabenr nach $ 45 Abs. 7 Bl{¡tSchG
5. I Bcg ril nd ung ds¡ begehrton Ausnahmetatbest¡nde¡

Da ñir Pflanzen- und Terarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie fllr europåische
Vooelarten nach Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie keine Verbotstatbestände gemaB $ 44
Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG erfilllt sind, ist die Darlegung der naturschutzfachlichen
Voraussetzungen für eine Ausnahme nach g 45 Abs. 7 BNatSchG nicht eÉorderlich.

5.2 Alternativcnprllfung

Das Bundesland Mecklenburg-Vorpommem spricht sich fur eine Energlewende aus und
hat, im Hinblick auf die energiepolitische Ausrichtung der Bundesregierung ebenfalls be-
schlossen, seinen Anteil an erneuerbaren Energien wie der Solarenergie deutlich zu erhö-
hen. Wðhrend der Anteil der Stromer¿eugung mittels Photovoltaik im Jahr 2011 noch bei
2,6 alo lag, waren es 2014 bereits L4 o/o. Somit ist die Nutzung der Sonnenenerg¡e erklår-
tes Ziel der Landesregierung.

Der Solarpark nördlich von Utzedel soll auf einer bisher intensiv genutzten landwi¡t-
schaftlichen Flåche errichtet werden. Diese ze¡gt sach morphologisch wenig strukturiert,
d. h. es fehlt sowohl an zahlreichen gröBeren und zusàmmenhångenden Gr{.lnstruKuren
wie Hecken, Feldgeholzen oder Brachflachen, als auch z. B. an Kleingewåssem, Gelände-
erhebungen oder Lesesteinhaufen.

Weitere Flåchen, welche in der Nåhe liegen, sich an der Bahntrasse befinden und eine
ãhnliche Struktur aufweisen, lassen sich östlich von Zachariae, bzw. sildlich von Utzedel
ausmachen , zur Teit stehen diese Flåchen jedoch nicht zur Verf{lgung.

5.3 HaBnahmen zur Sicherung des Erhaltungszuaûandes im Rahmen einer Aus-
nahmegenehmigung ( FC9-l,la0nahmen)

Tier¡rten n¡ch Anhang IV der FFH-Richtlinie

Im Untersuchungsgebiet wird keine Tierart des Anhangs fV der FFH-Richtlinie gem. 5 44
Abs. I relevant geschädigt oder gestört. Anlagebedingte Verluste von Lebensraumstruk-
turen - der geplante Solarpark entsteht auf landwirtschaftlich intensiv genuÞten Produk-
tionsflilchen, die eine sehr geringe LebensraumstruKurierung aufweisen - sind nicht zu
enflarten, so dass die kontinuierliche ökologische Funktionalitåt gewahrt wird.
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Europåische Vogelarten nach Art. I der Vogelrchutz-Richtlinie

Im Bereich des geplanten Solarparks wird - unter Bertlcksichtigung der genannten Ver-
meidungsstrategien - keine Vogelart gem. 5 44 Abs. 1 relevant geschådigt oder gestört,
Essentielle Nahrungsflåchen planungsrelevãnter Vogelarten werden, soweit sich dies auf
der Grundlage der Potenzialanalyse einschåt¿en låsst, durch das Planvorhaben nicht
überbaut oder tlberschattet.

Mögliche Verbotstatbestände lassen sich mit Hilfe geeigneter Maßnahmen fùr die Gilden
der GehÖlzbrfJter bzw. der Bodenbrüter (Bauzeitenregelung, Vergråmung, ökologische
Baubegleitung ) ausschlie8en.

Mit der Umsetzung der o. g. VermeidungsmaBnahmen verbleiben keine erheblichen Be-
einträchtigungen der pnifrelevanten Arten, die geeignet sind, Verbotstatbestände gem,

$ 44 Abs. I BNatSchG auszulösen, Der Erhaltungszustand der lokalen Populationen bleibt
gewahrt.

6 Zunmmenfarsung

Die Bearbeitung des vorliegenden artenschutzrechtlichen Fachbeitrags erfolgt im Zuge
des Aufstellungsverfahrens für den vorhabenbezogenen Eebauungsplan Nr. 2 "Solarpark
Ut-¿edel' der Gemeinde Utzedel, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Hierfür fasste
die Gemeinde am 29.O9.2O2t" den Aufstellungsbeschluss. Es soll die planungsrechtliche
Grundlage ftlr die Errichtung und die Nutzung von PV-Freiflächenanlagen zur Energieer-
zeugung geschaffen werden. Im Zuge dessen sind die erforderlichen Ausgleichsrna8nah-
men festzulegen, wofür auch das Eintreten der Verbotstatbeståinde des 5 44 Abs. I
BNatSchG im vorliegenden Aftenschutzfachbeitrag zu ermitteln ist. Die rechtliche Grund-
lage daftir bilden die FFH-Richtlinie, die Vogelschuts¿richtlinie, das BundesnaturschuÞge-
setz sow¡e das Naturschutzausfuh ru n gsgeseÞ Mecklenburg-Vorpom mêrn.

Der Vorhabenstandort weist sowohl eine gering strukturierte Morphologie als auch eine
weitgehende Armut an Biodiversitãit auf. Die Ostgrenze des Bebauungsplangebiets weist
eine naturnahe Feldhecke auf. An der stidwestlichen Ecke des Vorhabengebietes befindet
sich ein natumahes Feldgehölz. Im Nordwesten bis Westen grenzt die Flålche an einen
Kiefernforst und irn Süden an intensiv genutzte landwirtschaftliche Flåchen. Für den
Standort werden mit dem vorliegenden AFB die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestän-
de nach $ 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG beztlglich der gemeinschaftsrechtlich ge-
schützten Artens geprüft.

Die Pnifung erfolgt nach den Vorgaben des ,,Leitfaden Artenschutz in Mecklenburg-
Vorpommern - Hauptmodul Planfeststellung / Genehmigung" des LRnoese¡crrs rûn Uu-
wELr, NlmnscHur¿ uxn Groroc¡r Mrcxltnnr¡Rc-Vonpor'lurnu (LUNG) vom 20.09.2010, Es
wird eine faunistische PotenzialabschäÞung zu Grunde gelegt.

Als fachliche Beurteilungsgrundlage fur die potenziellen Artenvorkommen wurden die
aktuellen Verbreitungskarten des BfN6 und des LUNG' sowie die Inhalte der

'gcmelnschaftsrechtllch gcschûtzten Arten: Ârten des Anhangs IV der FFH-RJchtJinle und europãlscha Vogelar-
ten nach Art. 1 der Vogelschutz-Richtlinie
6 https : //fftr-anhangr4.bfn.del ( Stand : 2O.t2.2O2O / 24.06. 2ù2 t )
'https://www.lung.mv-regl€rung.de/lns¡te/cms/umwelÇnatur/arten schuÞ/as_ffÌr_arten-htm (Stand
24.06.2O2f ); https://www.lfa-fledermausschutz-mv,de/ (Stand: 2O,02.2020);
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CompuWÈrl-BrlRo: Beobachtungsdokumentation 2019 und Bewertung der Monito-
ri ng-S ituation i m Untersuch u ngsgebiet Windpark Beggerow-Pentz
VoneR, F. (201a): Zweiter Atlas der BruWögel des Landes Mecklenburg-
Vorpommern. Greifswald

herangezogen

Um eine Auslösung der Verbotstatbestånde g€m. $ 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG
aufgrund anlagen-, bau- und betriebsbedingter Wirkfaktoren mit hinreichender Sicherheit
ausschließen zu können bzw. zu vermeiden, werden Vermeidungsmaßnahmen (VM) erar-
beitet (s. Kapitel 4 Maßnahmen zur Vermeídung und vorgezogene AusgleichsmaBnahmen
(CEF- MaBnahmen)"):

Vl¡l-BZ - Bauzeitenregelung
Vtrl-VG - Vergråmung
Vl,l-öB - Okologische Baubegleitung
Vttl-GS - Gehölzschnitte
Vll-KS - Kleinsäuger
VH-AR - Amphibien-/ ReptilienschuE

Zunåchst werden alle im Gebiet gemåß der Potenzialanalyse auftretenden Arten im Rah-
men einer Relevanzprüfung auf Grundfage des SchuÞstatus und des Gef€thrdungsgrades
dahingehend untersucht, ob eine konkrete Prtlfung der Verbotstatbestånde notwendig ist
oder nicht. Ist dies der Fall, werden die beroffenen Arten in einer individuellen Art-für-
Art-Eetrachtung in Formblåttern hinsichtlich ihrer Lebensraumanforderungen und mögli-
cher Auswirkungen des Vorhabens detailliert gepr{ift.

Europarechtlich geschützte Pflanzen, Weichtiere, Libcllen, F¡lter und Fische sind auf
Grund der verarmten Struktur des Vorhabengebiets nlcht zu erwarten. Artspezifische
Lebensråume fehlen bzw, liegen weit auôerhalb des Vorhabenstandortes. Es ist davon
auszugehen, dass solche Arten im Gebiet nicht vorkommen. Durch das Bauvorhaben ist
nicht mit einer Wirkbetroffenheit dieser Artengruppen zu rechnen.

Insgesamt 11 Arten können nach der Potenzialabschåtzung filr die Artengruppen Säuge-
tiere (ohne Fledermäuse), Amphibien und Reptilien und Käfer lm Bereich und der
Umgebung des Vorhabens auftreten;

Biber
Fischotter;

Zauneidechse
Kammmolch
Rotbauchunke
Moorfrosch
Knoblauchkröte
Kreuzkröte
Wechselkröte
Laubfrosch;

Castor fiber
Lutra lutra

Lacerta agilis
Triturus cristatus
Bombina bombina
Rana arualis
Pelobates fuscus
Bufo calamlta
Bufo viridis
Hyla arborea

Eremit Osmoderma eremlta
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Die Potenzialabschatzung fUr die Fledermiluse ergibt, dass insgesamt 11 Arten potenzaell

im Bereich und der Umgebung des Vorhabens auftreten können:

Für das Bebauungsplangebiet låsst sich in den Randbereichen, in denen sich die natuma-
he Feldhecke sowie Nutzholzforstflachen befinden, ein Vorkommen von Fledermäusen
nicht mit hinreichender Sicherheit ausschlie8en.

Insgesamt 55 Vogelarten treten potenziell im Vorhabengebiet und dessen Umgebung auf:

Mopsfledermaus
Braunes Langohr
Breitfltlgelfledermaus
Gro8er Abendsegler
Kleiner Abendsegler
Zwergflederrnaus
Mtlckenfledermäus
Rauhautflederrnaus
Fransenflederrnaus
GroBe Bartfledermaus
Wasserflederrnaus

Graungans

Wacfitel
WelBstorch

Fischadler
Rohnrveihe

Wiesenweihe
Hablcht

Sperber
Rotmilan
Schwarmllan
Seeadler

Måusebussard
Turmfalke
Kranlch

Klebltz
Hohltaube

Rlngeltaube
Türkcntaube
Kuckuck

Schlelereule
Maucrscgler
Schwarzspecht
Buntspedrt
Elster

Eichelhãher

Dohle
Nebelkråhe

Kolkrabe
Sa¿tkråhc
Kohlmels€

fu rbastel I a ba rbastel I us
Plecotus auritus
Eptesicus serotinus
Nyctalus noctula
Nydalus leisleri
Pi pi strel I us pi pistrell us
Pipistrellus pygmaeus
Pipistrellus nathusii
Myotis nattereri
Myotis brandtii
Myotis daubentonii

Anser anser

Coturnix cotumix
Ciconia c¡con¡â

Pandion haliaetus
Circus aeruginosus
Circus pygargus
Accipiter gentilis

Aæipiter nisus
M¡lvus milvus
Milvus migrans
Haliaeethus albicilla
&tteo buteo
Falco tinnunculus
Grus grus

Vanellus vanellus

Columba oênas

Columba palumbus

Streptopelia de¡aocto
Cuculus canorus
Tyto alba
Apus apus
Dryocopus martius
Dendrocopus majar
Pica pica

Gamius glandarius

Cofoeus monedula
Co¡vus comix
Contus corex
Coruus frugilegus
Parus major
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Haubenlerche
Feldlerche

Rauchschwalbe

Mehlschwalbe

Gelbspötter
Gartengrasmücke
Domgrasmücke
Kleiber

Gartenbaumlðufer
Zaunkönig
Star
Amsel

Grauschnäpper

Hausrotschwanz

Gartenrotschwanz
Heckenbraunelle

Haussperling
Feldsperllng

Bachstelze

Buchñnk

GrrjnlTnk

StlegllÞ
Bluthånfling
Grauammer
Goldammer

Galerida cristata
Al¿uda arvensis
Hirundo rustica
Delichon urbicum
Hippolais iderina
Sylvia borin
Sylvia communis
Sitta europaea

Certhia brachydactyla
Trog I od ytes trog I od yte s
Sturnus vulgaris
Turdus merula
Muscicapa striata
Phoenicurus ochruros
Phoen icurus phoenicu rus
Prunella modularis
Passer domesticus
Passer montanus
Hotacilla alb¿
fringilla coelebs

Carduelis chlaris
Carduelis carduelis
Carduelis cannabina
Emberiza calandra

Embriza citrinella

Auf der intensiv genutzten Agrarflache und dam¡t im Bereich des Vorhabenstandortes,
auf dem nur wenige Strukturen vorhanden sind, ist davon auszugehen, dass sich das
Arteninventar der Brutvogel weitgehend auf die Feldlerche beschrankt. Mit einem Vor'
kommen grÖBerer Artenvielfalt hingegen ist hauptsächlich entlang der Gehölzstrukturen
zu rechnen. Da sich die Konfliktlage gegen0ber dem Vorhaben bei vielen Vogelaften (wie
Arten verschiedener Gilden ubiquitärer Vogelarten) stark Ëihnelt und sich f[ir diese die
Auslösung aftenschuÞrechtlicher Verbotstatbestãnde durch die UmseÞung artübergrei-
fender SchutzmaBnahmen mit hinreichender Sicherheit ausschließen låsst, werden die
betroffenen, nicht gefahrdete Vogelarten gruppenweise in Gilden abgearbeitet.

Mögliche Verbotstatbestände für Bodenbr{lter im Rahmen der Bautätigkeit auf der Inten-
sivackerfläche lassen sich durch Einhalten einer Bauzeitenregelung (VH-BZ), durch öko-
logische Baubegleitung (VH-öB) sowie durch Errichtung von VergråmungsmaBnahmen
(Vtl-VG) ausschlieBen. Mit dem Bau der Zuwegungen können Schnittma6nahmen an
Gehölzstrukturen einhergehen. Um ein Tötungsrisiko fUr Gehölzbrüter auszuschlieBen
(dies umfasst die Hecken- und Baumbrüter), sind vorgegebene Zeiten f[ir Gehölzschnitte
(Vtl-GS) zu berücksichtigen bzw. durch eine Okologische Baubegleitung absichern zu
lassen. Die Prtjfung der Betroffenheit planungsrelevanter Großvögel (Wiesenweihe) ergibt
keine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos. Grund hierfrlr sind die spezifischen Le-
bensraumansprtlche.

Der SchuÞ von Fledermäusen wird durch ein Nachtbauverbot gewährleistet und die
Baustellenbeleuchtung wird auf ein Minimum reduziert (Vtl-BZ). Um die Durchlttssigkeit
von Kleinsåugern zu gewåhrleisten, sind Bauzåune wåhrend der Bauzeit und die spåtere
Umzåunung des Solarparks mit einer Bodenfreiheit von 20 cm zu errichten (Vl.l-KS). Der
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Schutz von Amphlblen und Reptlllen wlrd durch dle temprãre Errlchtung elnes Amphlbi-
enschutzzau nes gewåhrleistet (Yll-AR).

Wcrdcn dic o. g. Vcrmcidungrma8nahmcn umgercûzt, vcrblcibcn kcinc ¡rh¡bli-
chcn Bccintråchtigungon dcr prllfr¡l¡vantrn Art¡n, di¡ g¡¡ign¡t ¡ind, V¡rboE-
trtbe¡tåndo gem. S 44 Ab¡. 1 BtlatSchG ¡u¡zulllren.
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1. Beauftragung

Abbildung 1: Satellitenbild mit eingebettetem Modulbelegungsplan des Anlagenstandortes
[Quelle: GoogleEarth, Modulbelegungsplan vom Kunden:ur Verfügung gestellt]

Tabelle 1: Beauftragung

Dem Auftragnehmer standen die erforderlichen Unterlagen in Form des

Modulbelegungsplanes vom geplanten Standort zur Verfügung.

Zur Beurteilung der Blendwirkung als lmm¡ssion bezieht sich dieses Gutachten auf die LAI

(Hinweise zur Messung, Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen, vom

13.09.2012).

lpüotuffi

ERA

Standort:

Anlagentyp:

Auftragsdatum:

Auftraggeber:

UEedel (8"52'nôrdliche Breite; 13"06'õstliche Lânge;18-28 m û. NN.)

Freilandanlage

22.11.2021

securenergy solutions AG

J'l.rl@.tuF Fvtd/Þ*.
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2. Grundlagen

a. Begriffsbestimmung Blendung

Bei der Blendung durch Lichtquellen wird zwischen der physiologischen und

psychologischen Blendung unterschieden. Während die physiologische Blendung, die die

Minderung des Sehvermögens durch Streulicht im Glaskörper des Auges beschreibt, bei

den üblichen lmmissionssituationen nicht auftritt, werden die Anwohner häufig durch die

psychologische Blendung belästigt. Das ist selbst dann so, wenn sich die Lichtquelle in

größerer Entfernung befindet, so dass sie im Wohnbereich keine nennenswerte

Aufhellung ezeugt. Die Belästigung entsteht durch die ständige und ungewollte

Ablenkung der Blickrichtung zur Lichtquelle hin, die bei einem großen Unterschied der

Leuchtdichte der Lichtquelle zur Umgebungsleuchtdichte die ständige Adaptation des

Auges auslöst [Quelle: Lichtleitlinie des Landes Brandenburg vom 16.4pn120141.

lm Zuge eines Blendgutachtens muss daher zwischen der physiologischen und der

psychologischen Blendung unterschieden werden. Die physiologische Blendung wird in

diesem Gutachten als Beeinträchtigung eines Betrachters bezeichnet und für

verkehrstechnisch relevante lmmissionsorte wie Straßen oder Bahnlinien verifiziert. Diese

Betrachtung liegt außerhalb des Geltungsbereiches der Lichtleitlinie, da

verkehrstechnisch relevante lmmissionsorte nicht zu besonders schützenswerten

Räumen zählen. Die Berechnungsmethode stützt sich daher auf den Bereich der

physikalischen Lichttechnik und betrachtet die Absolutblendung. ln der Lichttechnik wird

allerdings die Physiognomie des menschlichen Auges nicht berücksichtigt, welche die

Adaption des Auges an die vorherrschende Umgebungsleuchtdichte beschreibt. Hierzu

findet in diesem Gutachten eine Beurteilung statt, die den Sonnenstand im Vergleich zum

Emmissionsort der Reflektion betrachtet.

Die psychologische Blendung wird in diesem Gutachten als Belästigung bezeichnet und

nach der Lichtleitlinie LAI (Hinweise zur Messung, Beurteilung und Minderung von

Lichtim m issionen, vom 1 3. 09. 201 2l berech net.

ERA
Jã1@.hpftfûñ¡þø
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b. Physikalische Grundlagen

Die physikalischen Grundlagen einer Blendung liegen in der Optik. Die Ursache ist die

Reflektion von Strahlung an einer glatten Oberfläche. Die Oberfläche eines PV-Moduls

besteht aus gehärtetem Glas, dies ist eine glatte Oberfläche welche eine Reflektion von

einfallender Strahlu ng verursacht.

Das Reflexionsgesetz besagt, dass der Ausfallswinkel (auch Reflexionswinkel) genau so

groß wie der Einfallswinkel ist, o = B, und beide mit dem Lot in einer Ebene,

der Einfallsebene, liegen.

E
E
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elektierter
Stalìl sråt

q I
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Trarßmniertef
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Abbildung 2: Prinzip Reflexionsgesetz

[Que l le : Tim He l lw ig, lVi ki pe dia]

L-

Zd
A
I

I
I

I
I

I
I
I

I

I

I
I

I

I
I

I

I

I
I
I
I

I
I

I_t

- ì*--| *-_ _
I-
t-----

Abbildung 3: schematische Darstellung - Sonne hinter Modulebene (2f .05.; 05:00Uhr)[Quelle:PVSystl

kç¡#boEÊJætu

ERA
Fm.hp &¡ñ¡ër4ú*ã



Blendanalyse Utzedel
Freilandanlage

Seite 5
BAL-1 19-21038-V10

{

T

Abbildung 4: schematische Darstellung: Sonne trifft auf lv' oduloberfläche, ist aber in Draufsicht hinter
Modul (21.06.; 05:30Uhr)[Quelle: PVSystl

-'t!-"
¡--_-'

- .-a'

Abbildung 5: schematische Darstellung Sonne trifft von vorn auf Modul (21.06.; 08:00Uhr)[Quelle:
PVSystl

Abbildung 3 bis Abbildung 5 verdeutl¡cht den Sonneneinfall auf die Modulfläche. In

Situationen wie Abbildung 3 ist keine Blendung möglich, da die Sonne hinter der

Modulebene ist und som¡t die Module kein Sonnenlicht reflektieren können. Abbildung 5

zeigt die Situation, in der die Sonne von vorn auf das Modul scheint - der Einfallswinkel

auf das Modul ist dann so groß, dass Reflektionen nur in sehr großer Höhe auf einen

Betrachter fallen können. (Beispiel: am 21.12. zur Mittagszeit müsste ein Betrachter 5m

nördlich eines Module aus 5 m Höhe auf das Modul schauen, um das Spiegelbild der

Sonne zu sehen). lm Regelfall kommt es bei Sonnenstandsituationen wie in Abbildung 4

zur Blendung beim Betrachter, also bei Sonnenazimut < -90' und >90". Diese Situationen

treten vom 20.Mäz bis 23.Semptember ein (vgl. Abbildung 7: Sonnenlaufbahn am

Anlagenstandort).

k@kokffi

ERA
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c. Berechnung der Lichttechnik

Anwendungsbereich beiverkehrstechnisch relevanten lmmrssionsorten. Eine Berechnung

der resultierenden Leuchtdichte des Solarmoduls auf einen Betrachter ist wie folgt

möglich:

Leuchtdichte der Sonne - zwischen Sonne am Horizont und Mittagssonne

-cd ^cd
6 x 106l-*) < ¿s < 1,5 x 1Oehrl

Minimaler Abstand Modulzu Betrachter bei möglicher Blendung

r Ïml

Üblicher Weise wird ein Sonnenhöchststand zwischen 60" und 63' erreicht. Eine

Reflexion auf einen Betrachter ist je nach Ausrichtung des Solarmoduls und Lage zum

Betrachter meist bis maximal 25' Sonnenhöhe möglich. Somit wird die max. Leuchtdichte

der Sonne zum Zeitpunkt der Blendung auf den Mittelwert zwischen Leuchtdichte der

Sonne am Horizont und der Mittagssonne gesetzt (für abweichende Ausgangssituationen

wird dieser Wert entsprechend angepasst) und resultiert zu:

¿s

Nach Abbildung 6: Reflexion von Solarmodulen in Abhängigkeit vom Einfallswinkel solarer

Einstrahlung / [Quelle: Deutsche Flugsicherung (DFS): Aeronautical lnformation

Publication - Luftfahrthandbuch AIP VFRI resultiert für die Oberfläche des Solarmoduls

eine Reflexionsrate von 7 o/o. Die abstrahlende Lichtstärke des Moduls folgt dann zu:

Iu:52,5 x 106[cd] < 5,3 xLoTîcdf

Durch die Antireflexbeschichtung des Moduls tritt keine optimal spiegelnde Reflexion auf,

sondern eine diffuse. Diese diffuse Reflexion wird auch Lambertreflexion genannt. Die

Blendquelle erscheint also als Lambertstrahler. Aus dieser Annahme folgt:

Die Leuchtdichte des Moduls beim Betrachter am minimal entfernten Punkt von

Betrachter zu Modul folgt zu:

cd
t-*r]6e7X,57

@nnn
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. IM IM 5,3 x 107 ¡cd1! 
- 

_ 
-_t_t"ø- A-2nrz 6,3xrtLm'J

wobei A die Fläche der Halbkugel aufgespannt bei r (minimale Entfernung des

Betrachters) ist.

Bereich der vorherrschenden Umgebungsleuchtdichte = 102 < Lu < I03

Absolutblendung =/,, = 1,0 x tgt [#l

d. Mathematische Berechnungsmethode der
astronom isch en Blendze¡ten

Anwendungsbereich bei psychologischer Blendung

Gegebene Größen zur Bestimmung der kritischen Sonnenhöhe (fs) und des kritischen

Sonnenazimutes (ø5), bei denen durch direkte Spiegelung Reflektionen am PV-Generator

auftreten können.

a-Azímutwínkel PV - Modul

p-Neígungswínkel PV - Modul

É - Or t sv e kt or B e ob acht er

þ-Ortsvektor PV - Element

Berechnungsmethode:

Bestimmen des Normalenvektors PV

+ -sinP * sinø
TL:-sinp*ç654

cosp

Bestimmen des Richtungsvektors vom Beobachter zut PVA, wobei der

Koordinatenursprung auf den Beobachter gesetzt wird.

¡:i_É
ã=-(ñ*ì)*ñ

Abstand des Beobachters zur PVA

d=ñ.*ã.
Wenn d < 0 - Sonne auf Rückseite PV-Modul- keine Spiegelung

ERA
-ffi hp REñúúib*d
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ds=Âøs-ørctan

Wobei nach LAI Ays = 0 und Âøs - 0

Des Weiteren wird der Winkel zwischen dem Sonnenstand und dem Spiegelbild vom

Beobachter aus gesehen ermittelt.

,i*7
rc = cos_, 

Ã_V
Nach LAI wird eine reflektierte Lichtquelle erst bei einem Winkel > 10o als eigene

Lichtquelle vom Menschen wahrgenommen.

Nach DIN 5034-2 lässt sich der Sonnenstand abhängig von Uhzeit und Datum

berechnen.

q-geogr. Breite

1-geographische Lànge

150
a = (lzh - WOZ) * a- -Stundenwínkel

WOZ = MOZ + Zgl-wahre Ortszeit

MOZ : LZ - Zeitzone * 4 * [-mittlere Ortszeit

ZglQ')-Zeitgleíchung

6 Q' ) - S onnende klínatíon

ys = arcsí.n(cosø * cosg * cosô + sinrp x (ô))

øs=180"-arccos sinlzs*sins-sittô 
,fur WoZ < 12:00 Ilhr

cos /S'*cos I

7 =Í+z*ã
r'.

Ts = LTs + arcsín 
llfrl
_T,,

T

ds = 1B0o - orrro"$, für woz > L2:00 ulr
CoS 7s*CoS ø

kweokffi

ERA
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e. Reflektionsverhalten von PV-Modulen

Eine Blendung wird an einer reflektierenden Oberfläche verursacht. Die Module sind nach

aktuellem Stand der Technik mit reflexionsarmen Solar-Sicherheitsglas ausgestattet (eine

Abweichung der Moduloberfläche wird explizit ausgewiesen)

Common Refþctive Surfaces l2l
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Abbildung 6: Reflexion von Solarmodulen in Abhängigkeit vom Einfallswinkel solarer Einstrahlung /
[Quelle: Deutsche Flugsicherung (DFS): Aeronautical Information Publication
Luftfahrthandbuch AIP VFRI

Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass nasse PV-Oberflächen deutlich veränderte

Reflexionseigenschaften aufirueisen. Allerdings führt die Neigung der Oberfläche der

Module zu einem raschen Ablaufen des Wassers, so dass nach einem Regenereignis

keine erhebliche Beeinträchtigung zu erwarten ist. Die Entwicklung bei Solarmodulen

zielte in der Vergangenheit unter anderem auf eine weitestgehende Minimierung der

Strahlungsverluste durch Reflexionen ab. Hierzu sind Solarmodule nach dem Stand der

Technik (wie das hier verwendete Modul) mit Antireflexausrüstungen durch

Oberflächenstrukturierungen (mikrotexturierte Oberflächen) und weitere

Entspiegelungstechniken ausgestattet. Die Reflexionen werden dabei weitestgehend

minimiert. Diese Konstruktion führt zu einer erheblichen Aufirueitung des reflektierten

Strahls. Fokussierte, gebündelte Blendstrahlen können hierdurch nicht entstehen, es

kommt allenfalls zu einem flächenhaften Lichteindruck, ähnlich Gewässerflächen. [Quelle:

Dr.-lng. Frank Dröscher, Beurteilung der möglichen Blendwirkung eines Solarparks und

dessen therm ischen Effekte am Verkeh rslandeplatz Eberswald e-Fi n owl.
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3. Rahmenbedingungen am Standort

Sonnengang in Utzedel, (Lat. 53,8660'N, long. 13.1050'E, alt. 23 m) - Normalzeit

90

60

30

15

50 -120 -90 -60 -30 0

Az¡mut fl
30 80

75

45

0
-t

Abbildung 7: Sonnenlaulbahn am Anlagenstandort

Abbildung 7 zeigt die Sonnenlaufbahn am Anlagenstandort. Aus diesem Diagramm lässt

sich der jeweilige Einfallswinkel der Sonne auf die Horizontale Ebene auslesen.

Am Anlagenstandort ist demnach ein Sonnenhöchststand von ca. 60' möglich.
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4. mögliche lmmissionsobjekte

Abbildung 8:mögliche Immissionsorte [Quelle:Google Earthl

Zur Beurteilung des Blendverhaltens von PV-Anlagen müssen die einzelnen möglichen

lmmissionsorte festgestellt und ihre geographische Lage zur PVA ermittelt werden. Je

klizer die Entfernung eines lmmissionsortes zur PVA ist, desto größer ist die

Wahrscheinlichkeit einer möglichen Blendung.

ln diesem Gutachten werden zunächst die besonders Schutzwürdigen Räume, welche der

geplanten PVA am nächsten liegen, betrachtet. Sollte sich eine Belästigung durch

Blendung herausstellen, werden weitere lmmissionsorte in die Berechnungen mit

einbezogen. Des Weiteren werden die verkehrsrelevanten lmmissionsorte und ihre Lage

zur PVA betrachtet.

ln der nachfolgenden Tabelle sind die möglichen lmmissionsorte mit ihrer Entfernung zur

PVA angegeben.

.)

ERA
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5

4

3

2

1

Nr

Wohngebäude Kastanienweg

Kaserne

Landwi rtsch aftsbetrie b

L271

Bahnlinie Stralsund-Neubrandenburg

Wohngebäude An der Chaussee 28

Adresse / Ort

>600 m

578 m

230 m

124 m

27m

266 m

Küzeste Entfernung zur PVA

Tabelle 2: Immissionsorte und ihre Entfernung zur PVA
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5. Situation am Anlagenstandort

a. Bewertung der lmmissionsorte

,,Hinte/' einer PVA kann es nicht zu Reflektionen des Sonnenlichtes kommen. Die

nördlichste Blendlinie von dieser PVA (Ausrichtung O"Süd) ist -90" Ost und 90'West.

Bei einer Modulneigung von 28" beträgt der maximale Winkelunterschied von der PVA

zum Betrachter t23' OstMest (in der Draufsicht), bei größeren Winkeln wird ein Teil des

Himmels reflektiert, an dem die Sonne nie sichtbar ist.

Auf Grund dessen können sich die Entfernungen in Blendrichtung zur PVA erheblich

vergrößern. Weiterhin muss eine Sichtverbindung vom lmmissionsort zur PVA vorhanden

sein, um vom reflektierten Sonnenlicht geblendet zu werden.

Laut LAI sind nur besonders schützenswerte Räume innerhalb von 100 m zur PVA

relevant, außer bei größeren PVAs. In diesem Gutachten werden die astronomischen

Blendzeiten also nicht wie in der LAI empfohlen bis zu einer Entfernung von 100 m

berechnet, sondern bis zu einer Entfernung von 500 m.

ln der LAI wird nicht genauer auf den Verkehr eingegangen, etwaige Beurteilungen zu

Blickrichtungen fehlen hier. Laut Richtlinie R11-3 (Blendung durch Photovoltaikanlagen)

des österreichischen Verbandes für Elektrotechnik (der LAI angelehnt) sind Blendungen

nur in einem Einfallswinkel bis 30'zur Fahrtrichtung relevant.

Tabelle 3: Immissionsorte und ihre Entfernung zur PVA in Blendrichtung

ERA

6

5

4

3

2

I

Nr

Wohngebäude Kastanienweg

Kaserne

Landwirtschaftsbetrieb

L271

Bahnlinie Stralsund-Neubrandenburg

Wohngebäude An der Chaussee 28

Adresse / Ort

Entfernung weit größer als relevanter

Bereich

Zu nördlich - keine Reflektion möglich

Zu südlich - keine Reflektion möglich

187 m

37m

290 m

Entfernung zur PVA in Blendrichtung /

Bewertung
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Abbildung 9: größtmöglicher Emissionsbereich für Wohnhaus An der Chaussee 28 - Satellitenbild mit
eingebettetem lVlodulbelegungsplan [Quelle: Google Earth, Kunde, eigene Berechnungenl

Das in Abbildung 9 markierte Wohngebäude befindet sich am nächsten zur geplanten

PVA. Auf Grund der maximal möglichen Reflektionsstrahlen von der PVA, ist bei diesem

Wohnhaus der Emissionsbere¡ch am größten. Alle weiteren Wohngebäude haben küzere

Blendzeiten, daher wird dieses Gebäude repräsentativ berechnet.

b. Berechnung der Lichttechnik
Ve rkeh rstec h n i sc h rel ev a nte O rte

Eine Berechnung der resultierenden Leuchtdichte des Solarmoduls auf einen Betrachter

am Anlagenstandort Utzedel ist wie folgt möglich:

Leuchtdichte der Sonne - zwischen Sonne am Horizont und Mittagssonne

L0"t#l

Minimaler Abstand Modulzu Betrachter bei möglicher Blendung

r=Tabelle3[m]
Am Anlagenstandort wird ein Sonnenhöchststand von 60' erreicht. Somit wird die max.

Leuchtdichte der Sonne zum Zeitpunkt der Blendung (höchster möglicher Sonnenazimut

bei Blendung bei ca. 19") auf ein Viertel der Leuchtdichte der Sonne zur Mittagssonne

gesetzt und resultiert zu: (siehe Wikipedia Beleuchtungsstärke Sonne 60", klarer Himmel

= 90.0001x - Sonne 16", klarer Himmel = 20.000 lx)

t -a 
cd

L5 = J,3 x 1,0oI 
")

¡Ê*r-{rturó a/å.*d^jÉ
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Nach Abbildung 6 resultiert für die Oberfläche des Solarmoduls eine Reflexionsrate von

7o/o. Die abstrahlende Lichtstärke des Moduls folgt dann zu:

Iu = 23,3 x 106[cd] < 2,4 x lo7 lcdf
Durch die Antireflexbeschichtung des Moduls tritt keine optimal spiegelnde Reflexion auf,

sondern eine diffuse. Diese diffuse Reflexion wird auch Lambertreflexion genannt. Die

Blendquelle erscheint also als Lambertstrahler. Aus dieser Annahme folgt:

Die Leuchtdichte des Moduls beim Betrachter am minimal entfernten Punkt von

Betrachter zu Modul folgt zu:

t^:fu_ Iu :4r"to7¡cd't'B - A - z,r? - --ffilr* l=rabelle 
-l#]

wobei A die Fläche der Halbkugel aufgespannt bei r (minimale Entfernung des

Betrachters) ist.

Tabelle 4: Leuchtdichten beim Betrachter

Auf der L271 liegt die Leuchtdichte im Bereich der vorherrschenden

Umgebungsleuchtdichte (zwischen toz < Lu < lo3l, die Bahnlinie liegt leicht

darüber. Alle lmmissionsorte liegen unter dem Grenzwert der Absolutblendung tr4.

ra = rabell 
" 
nl#11 L¡: t,o , ntfff,

Bei einer Straße handelt es sich laut BlmSch nicht um besonders schützenswerte Räume.

Die Berechnung der Blendzeiten nach LAI können hierfür also nicht betrachtet werden.

Die LAI geht nicht weiter auf die Beeinflussung von Blendung im Verkehr ein. Bei der

Betrachtung der Störung durch Reflektion wird an dieser Stelle auf die Adaption des

menschlichen Auges verwiesen, da es nur bei relativ niedrigen Sonnenständen zu

Reflektionen kommt und das Auge dann durch den niedrigen Sonnenstand an diese helle

Umgebung angepasst ist.

kgruFoC€ffi

ERA

3

2

Ort

L271

Bahnlinie

- r cd.t
LB = t,t x to" l7]

LB = 2,8 x 103 [*ql tn""rt stralsund)

Richtung Neubrandenburg Winkel >137" zur

Blickrichtung-keine Blendung

Leuchtdichte
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Da die Leuchtdichten an den lmmissionsorten kleiner als die Leuchtdichte bei

Absolutblendung sind, ist eine physiologische Blendung ausgeschlossen. Die LAI

unterscheidet zwischen physiologischer und psychologischer Blendung. Die

psychologische Blendung beschreibt die Belästigung der lmmission durch Ablenkung. Für

die psychologische Blendung gelten in besonders schutzwürdigen Räumen zeitlich

begrenzte Schwellwerte. Zur Festlegung der Stärke der Beurteilung wird das Blendmaß k

berechnet.

lm Falle von verkehrstechnisch relevanten Orten, die nicht als besonders Schutzwürdiger

Raum zu betrachten sind, soll dieser Wert die Relation der Belästigung verdeutlichen. Das

Blendmaß k" wird vornehmlich für technische Blendquellen zu Hilfe gezogen und

beschreibt die Stärke der psychologischen Blendung.

,-- L-
rc - 0,1 x+

JLu
lm vorliegenden Fall ist das Blendmaß für die Bahnlinie

2.8 x 103k:0,1x+:8,8' Vtos

Das Blendmaß k hat nach Gebietsart gegliederte Schwellwerte nach folgender Tabelle:

4

3

2

1

Kemgebiete 15 Z¡ t) Ce
werbegebiete (S 8) l;
dustrieoebiete lS 9l

Dorfgebiete (S 5)
Miscfiqebiete {$ 6)

reine Wohngebiete
allgemeine Wohngebiete($ 4)
besondere Wohngebiete ($ 4a)
Kleinsiedlungsgebiete ( $2 )
Erholunsssebiele ($ 10)

Kurgebiete, Krankenhäuser, Pflegeanslalten
(s 3)1)

lrrnission sort (Einwirkun gsort)
(Gebietsart nach S BaUNVO) [Zl

160

96

32

6hbis20h
lmmissionsrichtwert k lür Blendung

160

64

32

20hbis22h

160

32

32

32

22hbis6h

Tabelle 5: m¡x. Zulässiges Blendmaß nach Gebietsart

Auf der Bahnlinie liegt das Blendmaß unter allen zulässigen Schwellwerten der

psychologischen Blendung. Es ist also davon auszugehen, dass auch eine

psychologische Blendung durch Ablenkung ausgeschlossen ¡st.

tE@tohffi
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c. Astronomische Blendung

Die LAI beschreibt im Anhang 2 im Besonderen die Blendwirkung von

Photovoltaikanlagen. Die festgelegten Schwellwerte für die zulässige Einwirkdauer lauten:

nicht mehr als 30 min pro Tag und nicht mehr als 30 Stunden pro Jahr. Diese

Einschränkungen gelten fü r besonders schutzwürdige Räume.

Abbildung 10 : Markierung des Bereichs der möglichen Emission auf den Immissionsort
Wohngebäude An der Chaussee 28 [Quelle: Google Earth, MDB-Plan vom Kunden, eigene
Berechnungenl

Es wurden mehrere Punkte der geplanten PV-Analge berechnet. Die in Abbildung 10

markierten Punkte I bis 4 sind die Grenzpunkte der möglichen Blendung. Südlich der

abgebildeten Emissionsorte ist der Winkelunterschied zwischen Sonne und PV-Modul

kleiner als 10' und wird somit nicht als eigenständige Blendquelle wahrgenommen.

Die maximale Blendzeit pro Tag beträgt 1 min (an allen in Frage kommenden Tagen)

und eine Blendung kann vom 17.04. bis 20.05. stattfinden (gleiches im Herbst). ln Summe

werden an 66 Tagen die maximal möglichen 1 min festgelegt. Alle Blendzeiten pro Tag

aufsummiert sind I Stunde 6 min pro Jahr. Die durch das LAI ausgewiesenen

Grenzwerte werden weit u nterschritten.

'íi¡næ'' i
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5

4

3

2

1

Nr

Wohngebäude

Kastanienweg

Kaserne

Landwirtschaftsbetrieb

L271

Bahnlinie

Stralsund-Neubrandenburg

Wohngebäude

An der Chaussee 28

Adresse / Ort

Entfernung weit größer als relevanter Bereich -
keine Blendung

Zu nördlich - keine Reflektion möglich

Zu südlich - keine Reflektion möglich

L" im Bereich der Umgebungsleuchtdichte -
keine Blendung

Keine physische Blendung,

da L" :2,8 x 7Úffi << Absolutblendung

kleine psychologische Blendung da Blendmaß

k = 9 - unterschreitet alle Schwellwerte.

Max. 1 min pro Tag, gesamt 1 Stunde 6 min pro Jahr.

Grenzwerte LAI weit unterschritten

Beurteilung zur Blendung
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6. Fazit

Tabelle 6: Fazit zur Blendung der einzelnen Immissionsorte

Am vorgesehenen Anlagenstandort ist nicht mit Belästigungen auf Grund von

Blendung der geplanten PVA oder Beeinträchtigung des Straßenverkehrs/

Bahnverkehrs zu rechnen.

7. Gewährleistung
Dieses Gutachten wurde nach bestem Wissen und Gewissen unter Verwendung der

zugearbeiteten Unterlagen mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Die verwendeten

Hilfsmitte! befinden sich auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft und Technik. Dennoch

können lrrtümer oder Abweichungen nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Hierfür wird

von uns ausdrücklich keine Haftung übernommen. Gewährleistungen jeder Art sind

ausgeschlossen.

ERA
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der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz
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LPBK M-V, PostÞch 1948 Schwerin

l- securenergy solutions AG

Goerzallee 299
14167 Berlin

Postanschr¡ft:
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Postfach
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bearbeitet von:

Telefon:
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E-Mail:

Aktenzeichen:
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(0385) 2070-283212833
(0385) 2070-2835
abteilung3@ lpbk-mv.de
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26. Jan.2O22

Kam pfm itte lbelastun gsa usku nft
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte - Gemarkung Utzedel - Flur 6 - Flurstück 3117 -
Solarpark
lhre Anfrage vom 10.08.2021, Herr Czoski

Sehr geehrte Damen und Herren,

dem Kampfmittelkataster des Landes sind derzeit keine Anhaltspunkte auf latente
Kampfmittelgefahren zu entnehmen. Für das angefragte Bauvorhaben besteht daher aus
Sicht des Munitionsbergungsdienstes kein Erkundungs- und Handlungsbedarf.

Gegen die Ausführung der Bauarbeiten bestehen keine Bedenken.

Nach bisherigen Erfahrungen ist es nicht auszuschließen, dass auch in für den
Munitionsbergungsdienst als nicht kampfmittelbelastet bekannten Bereichen Einzelfunde
auftreten können. Aus diesem Grunde sind Tiefbauarbeiten mit entsprechender Vorsicht
durchzuführen.

Sollten bei Arbeiten kampfmittelverdächtige Gegenstände oder Munition aufgefunden
werden, sind aus Sicherheitsgründen die Arbeiten an der Fundstelle und in der
unmittelbaren Umgebung sofort einzustellen.

Rechtshinweis:
Beim Fund von Kampfmitteln oder kampfmittelverdächtigen Gegenständen, ist gemäß $ 5
Abs. 1 Kampfmittelverordnung Mecklenburg - Vorpommern die Fundstelle der örtlich
zuständigen Ordnungsbehörde unverzüglich anzuzeigen. Ebenso kann die Meldung über
die nächste Polizeidienststelle erfolgen. Von hieraus erfolgt die Information des
M unitionsbergungsdienstes.

Des Weiteren ist der Bauherr gemäß SS 13 und 52 Landesbauordnung Mecklenburg -
Vorpommern (LBauO M-V) i. V. m. VOB Teil C / ATV DIN 18299 analog verpflichtet,

Hausanschrift:
LPBK M-V
Graf-Yorck-Straße 6
19061 Schwerin

Telefon:
Telefax:
E-Mail:

lntemet:

+49 385 2070 {
+49 385 2070 -2'198

lpbk@polmv.de
www.lpbk-mv.de
www. katastrophenschutz-mv.de



Angaben zu vermuteten Kampfmitteln im Bereich der Baustelle zu machen sowie
Ergebnisse von Erkundungs- und Beräumungsmaßnahmen mitzuteilen.

Gemäß $ 70 Abs. 1 Sicherheits- und Ordnungsgesetz Mecklenburg - Vorpommern (SOG
M-V) ist der Eigentümer einer Sache, die die öffentliche Sicherheit oder Ordnung stört, für
diese Sache verantwortlich. lhm obliegt die Verkehrssicherungspflicht für sein Eigentum.
Ein Pflichtverstoß kann zu Schadensersatzansprüchen führen. Zudem ergibt sich das
Erfordernis für den Arbeitgeber eine Gefährdung des Lebens zu vermeiden bzw. möglichst
gering zu halten aus $ 4 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG).

Die hiermit übersandte Auskunft enthält sensible Daten. Diese sind gemäß den
einschlägigen Bestimmungen des Landesdatenschutzgesetzes (DSG M-V) ausschließlich
für den in lhrem Antrag benannten Betreff (zweckgebundene Nutzung zur
Aufgabenerfü llung) zu verwenden.

Mit freundlichen Grüßen
lm Auftrag

gez. Michaela Stein
(elektronisch versandt; gültig ohne Unterschrift)
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